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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

die Folgen des russischen Angriffskriegs sind auch 
in unserem Land deutlich zu spüren. Russlands Prä-
sident Vladimir Putin setzt seit Beginn des Kriegs 
die künstliche Verknappung der Gasversorgung als 
Waffe ein. Dies hat zu erheblich gestiegenen Prei-
sen im Energiesektor geführt. Der Bundesminister 
der Finanzen Christian Lindner spricht von einem 
Energiekrieg, in dem wir uns befinden.

Die Bundesregierung reagiert darauf mit ei-
nem Abwehrschirm mit einem Volumen von 
200 Mrd. Euro. Wir sorgen für mehr Planbarkeit für 
die Wirtschaft und die Bürgerinnen und Bürger. 
Zentrale Aufgabe des Abwehrschirms ist die Abfe-
derung von Preissteigerungen beim Bezug von Gas 
und Strom. Eine Gaspreisbremse und eine Strom-
preisbremse werden Verbraucherinnen und Ver-
braucher sowie Unternehmen spürbar entlasten 
und gleichzeitig Sparanreize erhalten. Zusätzlich 
sollen in einzelnen Härtefällen Liquiditätssiche-
rung und Eigenkapitalstützung für durch die Ener-
giekrise in Schwierigkeiten geratene Unternehmen 
finanziert werden.

Die benötigten Mittel werden über den Wirtschafts-
stabilisierungsfonds bereitgestellt und dienen aus-
schließlich der Krisenbewältigung. Der Konsolidie-
rungskurs im Bundeshaushalt wird daher durch 
den Abwehrschirm nicht gefährdet. In diesem Heft 
finden Sie weitere Details zu unseren Plänen.

Es ist aus Sicht des BMF entscheidend, die Wirt-
schaft in dieser Zeit der Unsicherheit nicht noch 
durch weitere Bürokratie oder Steuern zu belasten. 
Deshalb sind wir sehr froh, dass die Bundesregie-
rung ein Belastungsmoratorium für die Wirtschaft 
vereinbart hat.

Für mehr Effektivität und Stringenz sorgt auch die 
Initiative unseres Ministers zur Bekämpfung von 
Finanzkriminalität. Eine neue Bundesoberbehörde 
soll die nötigen Kompetenzen und Fähigkeiten un-
ter einem Dach bündeln. So wird der Druck gegen 
Geldwäscheaktivitäten, Terrorismus- und Prolife-
rationsfinanzierung erhöht. Auch bei der Durch-
setzung von Sanktionen sind wir einen großen 
Schritt vorangekommen: Das BMF hat gemeinsam 
mit dem Bundesministerium für Wirtschaft und 
Klimaschutz das Sanktionsdurchsetzungsgesetz  II 
vorgelegt. Damit schaffen wir insbesondere eine 
Zentralstelle für Sanktionsdurchsetzung auf Bun-
desebene. So setzen wir Recht durch, sorgen für 
fairen Wettbewerb und schwächen die Mittel uns 
feindlich gesinnter Akteure.

Ich wünsche Ihnen viel Freude bei der Lektüre die-
ser Ausgabe des BMF-Monatsberichts und verspre-
che Ihnen viele Erkenntnisse von Bestand.

Ihr  
 
 

 
Steffen Saebisch  
Staatssekretär im Bundesministerium der Finanzen
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Umfrage zum BMF-Monatsbericht: Ihre Meinung ist uns wichtig!

Wir möchten den BMF-Monatsbericht gerne für 
Sie optimieren. Durch die Beantwortung weni-
ger Fragen können Sie uns dabei helfen. Dies wird 
nicht mehr als sieben Minuten Ihrer Zeit in An-
spruch nehmen.

Die Umfrage können Sie unter https://www.bun-
desfinanzministerium.de/umfrage-monatsbericht 
oder über den QR-Code erreichen.

  Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen, bei 
der Weiterentwicklung des BMF-Monatsberichts 
mitzumachen.

https://www.bundesfinanzministerium.de/umfrage-monatsbericht
https://www.bundesfinanzministerium.de/umfrage-monatsbericht
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Wirtschaftlicher Abwehrschirm und 
Gaspreisbremse: mit Entschlossenheit durch 
die Energiekrise

 ● Am 23. September 2022 hat die Bundesregierung eine „ExpertInnen-Kommission Gas und 
Wärme“ eingesetzt, die am 10. Oktober 2022 einen Zwischenbericht vorgelegt hat, in dem sie ihr 
Modell einer Gas- und Fernwärmepreisbremse zur Abfederung der Härten der stark steigenden 
Gaspreise bei Erhalt des Sparanreizes vorstellt.

 ● Die Gas- und Fernwärmepreisbremse ist Teil des „Wirtschaftlichen Abwehrschirms gegen die 
Folgen des russischen Angriffskriegs“, der am 29. September 2022 von der Bundesregierung 
vorgestellt wurde. Mit einem Volumen von bis zu 200 Mrd. Euro sendet der Abwehrschirm ein 
starkes Signal an Russland und bietet Menschen und Wirtschaft Verlässlichkeit und Planbarkeit. 
Mit diesen Mitteln werden bis 30. Juni 2024 neben der Gas- und Fernwärmepreisbremse weitere 
Maßnahmen finanziert, um die wirtschaftliche Substanz Deutschlands zu schützen und vor den 
größten Härten der Energieknappheit zu bewahren.

Gemeinsam stark im 
„Energiekrieg“

Die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Folgen 
des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine be-
lasten die Bürgerinnen und Bürger sowie die Wirt-
schaft in Deutschland stark – insbesondere die stei-
genden Energiekosten führen zu hoher Inflation 
und gefährden den Wohlstand sowie den sozialen 
Zusammenhalt in Deutschland und Europa. Bun-
desfinanzminister Christian Lindner hat in diesem 
Zusammenhang von einem „Energiekrieg“ gespro-
chen. Die hohen Preise bedeuten, dass Kaufkraft 
verlorengeht und Unternehmen an internationaler 
Wettbewerbsfähigkeit verlieren. Vor diesem Hinter-
grund ergreift die Bundesregierung Maßnahmen, 
um die wirtschaftliche Substanz des Wohlstands in 
Deutschland zu erhalten: Am 29.  September  2022 
kündigte Bundesfinanzminister Christian Lindner 
gemeinsam mit Bundeskanzler Olaf Scholz und 
Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck einen 

umfassenden Abwehrschirm1 mit einem Volumen 
von bis zu 200 Mrd. Euro an. Zur Finanzierung von 
Maßnahmen des Abwehrschirms wird der Zweck 
des bestehenden Wirtschaftsstabilisierungsfonds 
(WSF) erweitert. Der WSF kann dann streng zweck-
gebundene Maßnahmen zur Abfederung der wirt-
schaftlichen Folgen der Energiekrise finanzieren. 
Dafür hat die Bundesregierung unter Federfüh-
rung des BMF bereits die nötigen Voraussetzungen 
geschaffen. Das hohe Finanzierungsvolumen des 
Abwehrschirms dient auch als Signal an Russland 
und für die Planbarkeit der Verbraucherinnen und 
Verbraucher und Unternehmen. Mit der sofortigen 
Bereitstellung der Mittel über eine Kreditermächti-
gung von 200 Mrd. Euro noch in diesem Jahr kön-
nen die Bürgerinnen und Bürger sowie Unterneh-
men darauf vertrauen, dass der Abwehrschirm mit 
ausreichenden finanziellen Ressourcen ausgestat-
tet ist.

1 Shortlink: https://www.bundesfinanzministerium.de/
mb/20221001
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Wirtschaftlicher Abwehrschirm und Gaspreisbremse: mit Entschlossenheit durch die Energiekrise

Bereits am 23.  September  2022 hatte die Bundes-
regierung die „ExpertInnen-Kommission Gas und 
Wärme“ einberufen. Diese wurde gebeten, Vor-
schläge zur Bewältigung der durch den russischen 
Angriffskrieg gegen die Ukraine ausgelöste Krise 
auf dem Gasmarkt zu erarbeiten und diese Vor-
schläge im Oktober vorzulegen. Mit ihrem Vor-
schlag einer Gas- und Fernwärmepreisbremse 
für Haushalte, kleine und mittlere Unternehmen 
(KMU) sowie die Industrie zur Abfederung der au-
ßergewöhnlich hohen Preise schlägt die Kommis-
sion eine Möglichkeit vor, sozialen Zusammenhalt, 
Kaufkraft und Wirtschaft zu schützen, gleichzeitig 
aber dringliche Energiesparanreize zu setzen, um 
eine Gasmangellage zu vermeiden.

Schnelle Entlastungswirkung: 
Vorschläge für eine Gas- und 
Fernwärmepreisbremse

In dem Zwischenbericht, der am 10. Oktober 2022 
vorgestellt wurde, legt die Kommission folgende 
Vorschläge vor:

Um die sehr hohen Belastungen von Gas- und Fern-
wärmekunden abzufangen, sollen diese bereits im 
Dezember  2022 eine Einmalzahlung auf Basis des 
Verbrauchs erhalten, welcher der Abschlagszah-
lung aus September  2022 zugrunde gelegt wurde. 
Diese Einmalzahlung dient als finanzielle Brücke 
bis zur regulären Einführung der Gas- und Fern-
wärmepreisbremse, um den Versorgern eine Um-
setzungsfrist einzuräumen. Sie entlastet die Pri-
vathaushalte und das Gewerbe mit Versorgertarif 
spürbar, im Schnitt um ein Drittel der Kosten, er-
hält aber durch die Ausgestaltung als Pauschale zu-
gleich den Sparanreiz. Abschläge für Industrie, etwa 
von Kraftwerken zur Stromerzeugung, werden da-
bei nicht übernommen.

Im zweiten Schritt soll ab März  2023 bis Ende 
April 2024 die Gas- und Fernwärmepreisbremse für 
Haushalte und KMU gelten. Diese sieht eine pau-
schale Reduktion der Abschlagszahlungen vor. Da-
bei bemisst sich dieser Rabatt an einem Kontingent 

an Gas, beispielsweise 80  Prozent des Verbrauchs, 
welcher der Abschlagszahlung im September 2022 
zugrunde liegt, und einem staatlich garantierten 
Bruttopreis – also inklusive aller auch staatlich ver-
anlassten Preisbestandteile – von 12 Cent pro Kilo-
wattstunde (kWh) für dieses Kontingent. Oberhalb 
des Kontingents soll weiterhin der vertraglich mit 
dem Kunden vereinbarte Arbeitspreis gelten.

Die Erstattung ist eine Pauschalzahlung, die sich am 
Vergangenheitsverbrauch von Privathaushalten 
oder kleineren Unternehmen orientiert. Insofern 
gäbe es keinen Zusammenhang mit dem tatsäch-
lichen Gasverbrauch in dem Zeitraum, in dem die 
Gas- und Fernwärmepreisbremse greifen soll. Da-
mit werden Anreize für Gaseinsparungen vollum-
fänglich erhalten. Für Fernwärmekunden ist eine 
Wärmepreisbremse vorgesehen. Analog zum Gas-
preis soll es hier einen garantierten Bruttopreis von 
9,5 Cent pro kWh Fernwärme geben, wiederum für 
ein Kontingent von 80 Prozent des Verbrauchs.

In Anbetracht der massiven Belastung von Men-
schen und Unternehmen soll die Geschwindigkeit 
der Entlastungswirkung Priorität vor Ausdifferen-
zierungen und Zielgenauigkeit haben. Die Kom-
mission macht darum ergänzende Vorschläge, um 
die Gas- und Fernwärmebremse zu flankieren und 
besonders hart getroffene Bevölkerungsgruppen 
zu schützen. So könnte etwa für Härtefälle auf-
grund von Gas- und Fernwärmepreisen ein Hilfs-
fonds eingerichtet werden.

Gaspreisbremse für 
Großverbraucher und Industrie

Für große industrielle Verbraucher (größer 
1,5 Mio. kWh/a), die über eine geregelte Lastgang-
messung verfügen, schlägt die Kommission ein ei-
genes Instrument vor. Für diese rund 25.000  Un-
ternehmen  – mit Ausnahme von Gaskraftwerken, 
größeren Wohneinheiten und gegebenenfalls wei-
teren noch zu identifizierenden Verbrauchern  – 
soll ein grundsätzlich zu entlastendes Kontingent 
des Gasverbrauchs definiert werden. Das Kontin-
gent würde sich im Regelfall an 70  Prozent des 
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Jahresverbrauchs  2021 bemessen. Für die verblie-
bene Menge des Gasverbrauchs würde der volle 
vertraglich vereinbarte Arbeitspreis fällig werden. 
Dadurch würde ein starker Sparanreiz gesetzt. Eine 
mengenmäßige Obergrenze des zu entlastenden 
Gasverbrauchs soll dabei nicht definiert werden, 
da aufgrund der großen Bandbreite der verbrauch-
ten Mengen eine diskriminierungsfreie Definition 
nicht möglich erscheint. Für das Kontingent von 
70 Prozent wird ein Beschaffungspreis von 7 Cent 
pro kWh vorgeschlagen. Dies würde keine Bevor-
zugung der Industrie gegenüber Privathaushalten 
oder KMU bedeuten: Unter Berücksichtigung von 
Netzentgelten, Steuern und Abgaben liegt der sub-
ventionierte Preis ebenfalls ungefähr bei 12  Cent 
pro kWh. Der geförderte Gasverbrauch könnte das 
jeweilige Unternehmen für eigene Zwecke nutzen 
oder dem Markt zurückgeben, um so Knapphei-
ten bei anderen Unternehmen zu reduzieren bezie-
hungsweise den Großhandelspreis zu senken. Die 
Förderung wäre an den Standorterhalt und eine 
Transformationsperspektive gebunden. Die Sub-
vention würde über den jeweiligen Gaslieferanten 
abgewickelt werden.

Konkrete Maßnahmen des 
Abwehrschirms

Über die Neuausrichtung des WSF hinaus um-
fasst der Abwehrschirm neben der Gas- und Fern-
wärmepreisbremse insbesondere die folgenden 
Maßnahmen:

 ● Maßnahmen zur Ausweitung des Angebots 
sowie Senkung des Verbrauchs von Energie,

 ● Vorfinanzierungsleistungen für eine Strom-
preisbremse für Verbraucherinnen und Ver-
braucher sowie alle Unternehmen,

 ● EU-Solidarbeitrag für bestimmte Unter-
nehmen im Energiebereich,

 ● Reduzierung des Umsatzsteuersatzes auf Gas 
und Fernwärme,

 ● ein Belastungsmoratorium, um die Wirtschaft 
angesichts bereits hoher Anpassungskosten 
und Kostenbelastungen nicht mit zusätzlichem 
Aufwand staatlicherseits zu belasten.

Das BMF und die obersten Landesfinanzbehörden 
haben sich darüber hinaus darauf verständigt, die 
gestiegenen Energiekosten im Interesse betroffener 
Steuerpflichtiger zu berücksichtigen. Ohne strenge 
Nachweispflichten sollen von Finanzämtern im 
Einzelfall auf Antrag fällige Steuern gestundet, 
Vo rauszahlungen zur Einkommen- oder Körper-
schaftsteuer angepasst sowie Vollstreckungsauf-
schub gewährt werden.

Finanzierung des 
Abwehrschirms und der Gas- 
und Fernwärmepreisbremse

Gemessen an der Größe und Leistungsfähigkeit un-
serer Volkswirtschaft sowie an der vormals über-
proportionalen Abhängigkeit von Gasimporten aus 
Russland ist das Volumen des Abwehrschirms ver-
hältnismäßig und langfristig tragbar. Dabei werden 
die fiskalischen Reserven Deutschlands weiterhin 
nicht ausgeschöpft, um stets Handlungsfähigkeit 
zu erhalten. Die fiskalische Resilienz und nachhal-
tige Finanzstabilität des deutschen Staats werden 
geachtet. Es gilt: Die Fiskalpolitik soll die Inflation 
nicht zusätzlich befeuern. Für den Bundeshaus-
halt wird daher ab dem nächsten Jahr weiter mit 
der Regelgrenze der Schuldenbremse geplant. Die 
deutschen Bundesanleihen sollen weiterhin das 
höchste Vertrauen der Finanzmärkte genießen. So 
erhält Deutschland seine fiskalpolitische Hand-
lungsfähigkeit. Dabei schließen sich Krisenbewälti-
gung, Zukunftsinvestitionen und stabile Finanzen 
nicht aus. So sieht der Entwurf des Bundeshaus-
halts 2023 neben den umfangreichen Maßnahmen 
zur Krisenbewältigung Rekordinvestitionen insbe-
sondere in Klimaschutz, Digitalisierung und Mo-
bilität von über 50  Mrd.  Euro vor, die sich im Fi-
nanzplanzeitraum bis  2026 auf insgesamt über 
200 Mrd. Euro aufsummieren.
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Es findet keine neue Nettokreditaufnahme für 
den allgemeinen Bundeshaushalt statt. Die neuen 
Kreditermächtigungen, die mit dem neuen Art.-
115-Beschluss des Deutschen Bundestags nach 
dem Grundgesetz ermöglicht werden sollen, ste-
hen ausschließlich dem WSF zu. Allgemeine Aus-
gaben des Bundes werden daraus nicht finanziert. 
Dies ist auch verfassungsrechtlich geboten: Die 
Mittel dürfen nur für Maßnahmen zur Überwin-
dung der Energiekrise eingesetzt werden. Um dies 
abzusichern, wird dieser Verwendungszweck im 
WSF-Gesetz verankert. Damit erhöht sich nicht die 
Nettokreditaufnahme, die für den Bundeshaushalt 
ausgewiesen wird, sondern die für die Schulden-
regel relevante strukturelle Nettokreditaufnahme, 
die auch alle Sondervermögen mit Kreditermäch-
tigung außerhalb des Bundeshaushalts einbezieht.

Für das Jahr  2022 ist die Kreditaufnahme im Rah-
men des Systems der Schuldenbremse im Sinne von 
Art.  115 des Grundgesetzes (GG) anzurechnen. Die 
sofortige Bereitstellung der Mittel schafft die not-
wendige Klarheit, um Unsicherheiten der Verbrau-
cherinnen und Verbraucher sowie der Unternehmen 
über die künftige Preisentwicklung zu reduzieren. 
Damit stärkt Deutschland seine Wirtschaftskraft 
und den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Damit 
die Mittel auch in den Folgejahren zur Verfügung 
stehen können, wird im WSF eine Rücklage vorge-
sehen. Mittel, die im Jahr 2022 nicht benötigt wer-
den, werden Ende des Jahres aus dieser Kreditauf-
nahme in die Rücklage eingestellt und können auf 
diese Weise überjährig Planungssicherheit schaffen.

Die 200 Mrd. Euro fließen auch in die Maas tricht-
Kriterien mit ein. Die Schuldenaufnahme des WSF 

erhöht den Maastricht-Schuldenstand, die veraus-
gabten Mittel verändern zum größten Teil auch 
den Maastricht-Finanzierungssaldo. Anders als bei 
der deutschen Schuldenregel nach dem  GG wir-
ken sich die Mittel für den WSF erst dann auf den 
Schuldenstand aus, wenn tatsächlich Geld fließt. 
Eine Abschätzung hierzu kann daher erst erfol-
gen, wenn die geplanten jährlichen Ausgaben des 
WSF für die einzelnen Instrumente bekannt sind.

Fazit

Die deutsche Finanzpolitik agiert in der Krise kraft-
voll. Mit dem Abwehrschirm federt die Bundesre-
gierung steigende Energiekosten und die schwers-
ten Folgen für Verbraucherinnen und Verbraucher 
sowie Unternehmen ab. Hierfür stellt die Bundes-
regierung Finanzmittel von bis zu 200  Mrd.  Euro 
über einen Zeitraum von drei Jahren zur Verfü-
gung  – zusätzlich zu den drei Entlastungspake-
ten, die bislang auf den Weg gebracht worden sind. 
Gleichzeitig gewährleistet die Bundesregierung fi-
nanzpolitische Stabilität und die Tragfähigkeit der 
öffentlichen Finanzen. Der Entwurf für den Bun-
deshaushalt  2023 sieht vor, zur Regelgrenze der 
Schuldenbremse zurückzukehren. Dies erfordert 
die Priorisierung von Ausgaben und leistet einen 
wichtigen Beitrag zur Bekämpfung der hohen In-
flation. Gemessen an der Wirtschaftsleistung bewe-
gen sich der Abwehrschirm und die Entlastungspa-
kete in einer Größenordnung, in der auch andere 
EU-Mitgliedstaaten Hilfspakete aufgelegt haben. 
Die Stabilisierung der größten europäischen Volks-
wirtschaft ist im Interesse ganz Europas.
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Im Interview: Staatsseketrär Werner Gatzer

Für den „wirtschaftlichen 
Abwehr schirm“ mit der 
sogenannten Gaspreisbremse 
werden 200 Mrd. Euro 
an neuen Schulden 
aufgenommen. Wie können 
wir uns das leisten?

Wir können uns das leisten, weil wir in den Jah-
ren vor der Corona-Pandemie finanzpolitisch 
solide gewirtschaftet haben. Wir konnten un-
sere Verschuldungsquote auf unter 60  Prozent 
des Bruttoinlandsprodukts senken. Damit ha-
ben wir die Voraussetzung geschaffen, um in Kri-
sensituationen wie der aktuellen die notwendigen 

Handlungsspielräume bei der Verschuldung zu 
bekommen.

Die Gaspreise werden 
sicherlich nicht wieder auf das 
Vorkriegsniveau zurückgehen. 
Kann Deutschland das 
dauerhaft durchhalten?

Wir werden uns darauf einstellen müssen, dass die 
Energiepreise künftig insgesamt ein deutlich höhe-
res Niveau haben werden als in den Jahren vor dem 
Krieg Russlands gegen die Ukraine. Energie wird 
ein kostbares Gut sein. Wir müssen das Angebot 
deutlich erweitern, insbesondere den Ausbau der 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Staatsseketrär Werner Gatzer 
© Bundesministerium der Finanzen/photothek
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Im Interview: Staatsseketrär Werner Gatzer

erneuerbaren Energien. Aber wir alle werden nicht 
daran vorbeikommen, Strom und Gas zu sparen, ef-
fizienter mit diesen Ressourcen umzugehen, um die 
Kosten nicht ausufern zu lassen. Es wird aber nicht 
einfach werden, insbesondere für die energieinten-
siven Bereiche. Der Staat wird dazu seinen Beitrag 
leisten müssen, weil wir verhindern wollen, dass 
Industrie das Land verlässt. Es wird eine schwierige 
Herausforderung werden – und das Meistern dieser 
Herausforderung wird oberste Priorität genießen.

Wie fair ist der neue Abwehr-
schirm? Schließlich könnten 
auch Unternehmen und 
Menschen stark profitieren, die 
eigentlich gar keine besondere 
Unterstützung brauchen – 
oder nicht?

Das ist eine schwierige Frage. Oft wird dann die 
Frage der Gerechtigkeit gestellt. Wie aber auch die 
Gaspreiskommission bei der Präsentation ihrer Er-
gebnisse zum Ausdruck gebracht hat, haben wir 
das Anliegen, schnell und unbürokratisch zu han-
deln. Unterm Strich bedeutet das: Wir müssen flä-
chendeckend Hilfen leisten. Wir haben kurzfristig 
nicht die Kenntnisse, um zielgerichtet vorzugehen. 
Dazu müsste man erst alle Haushalte und Unter-
nehmen abfragen und die Daten aufbereiten, was 
viele Wochen oder Monate beanspruchen würde. 
Das ist unglücklich, das räume ich ein. Aber viel-
leicht spenden die Menschen, die diese Unterstüt-
zung nicht zwingend brauchen, das Geld für einen 
guten Zweck.

Aus der EU kommen schon 
erste Mahnungen: Die 
Finanz spritze könnte den 
Wettbewerb verzerren. Wie 
sollte Deutschland darauf 
reagieren, zu Hause, aber auch 
im europäischen Kontext?

Ich kann das durchaus ein bisschen nachvollzie-
hen, dass die anderen europäischen Staaten, die 
vielleicht nicht in der Lage sind, solche großen Pa-
kete auf den Weg zu bringen, kritisch sind. Ande-
rerseits muss man die Größe des Pakets ins Ver-
hältnis zur Größe unserer Volkswirtschaft und zu 
unseren 84  Millionen Einwohnerinnen und Ein-
wohnern setzen. Die Pakete anderer Länder sind 
pro Kopf zum Teil größer als das, was Deutsch-
land leistet. Deutschland ist auch nicht der Erfin-
der der Gaspreisbremse, sondern andere Länder 
haben diese bereits vor uns beschlossen. Man sollte 
nicht vergessen, dass Deutschland innerhalb der 
EU große Solidarität ausübt. Wir sind in außerge-
wöhnlichen Zeiten, und da brauchen wir Maßnah-
men und Lösungsansätze, die man sich vor ein paar 
Jahren nicht vorstellen konnte. Deswegen setze 
ich darauf, dass die  EU unsere Stabilisierungspro-
gramme genehmigen wird.
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Seit dem Angriff auf die 
Ukraine im Februar 2022 
haben sich geopolitisch einige 
Dinge grundlegend geändert. 
Welche Maß nahmen, 
auch haushälterischer und 
fiskalischer Natur, trifft 
die Bundes regierung über 
die akuten Schritte wie 
Entlastungs pakete und 
Gaspreis bremse hinaus?

Wir müssen aus meiner Sicht die Sicherheitspolitik 
nicht nur in Europa, sondern weltweit völlig neu 
denken. Das bedeutet, dass wir die NATO stärken 
müssen und die Bundeswehr dafür ihren Beitrag 
erbringen muss – noch mehr als bisher. Dafür gibt 
es das neue Sondervermögen, das die Bundeswehr 

mit dem notwendigen Geld von 100 Mrd. Euro aus-
stattet, damit sie noch schlagkräftiger wird und 
Deutschland seinen Beitrag innerhalb der NATO 
weiter leistet. Eine weitere Schlussfolgerung, die 
wir aus den geopolitischen Veränderungen ziehen 
müssen, ist, dass wir unabhängiger werden müs-
sen: bei der Energie und auch bei anderen Themen. 
Corona hat uns gezeigt, dass es nicht hilfreich ist, 
wenn wir bei der Basisversorgung auf Importe an-
gewiesen sind. Damals waren es notwendige Pro-
dukte für die Herstellung von Arzneimitteln oder 
Schutzausrüstungsgegenstände. Nun geht es z.  B. 
auch um Halbleitertechnolgie und anderes. Beim 
Ausbau der erneuerbaren Energien müssen wir 
schneller werden, nicht nur aus Klimaschutzgrün-
den, sondern auch, um unsere Unabhängigkeit ge-
genüber anderen Energieträgern sicherzustellen, 
die wir in Deutschland nicht haben und aus dem 
Ausland beziehen.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Staatsseketrär Werner Gatzer 
© Bundesministerium der Finanzen/photothek
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Im Interview: Staatsseketrär Werner Gatzer

Ihr persönlicher Tipp zum 
Umgang mit der Krise im 
Alltag?

Ich möchte den Menschen jetzt keine Ratschläge 
für den Umgang mit der Krise geben. Ich bin sicher, 
dass jede und jeder von uns einen wesentlichen 
Beitrag bei der Lösung der Krise leisten kann. Ich 

versuche auch in meinem privaten Umfeld, Energie 
zu sparen. Meine Heizung ist niedriger eingestellt 
und ich bin froh, dass ich vor einigen Jahren eine 
Photovoltaikanlage auf meinem Dach errichtet 
habe. Im Ergebnis geht es darum, dass wir gemein-
sam mit der knapper werdenden Energie sorgsam 
umgehen. Da gibt es Potenziale.
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Deutschlandprüfung 2021/2022 der Financial 
Action Task Force – Teil 5

 ● Die Serie „Deutschlandprüfung 2021/2022 der Financial Action Task Force“ berichtete bisher in 
vier Beiträgen über die verschiedenen Etappen des Prüfungsprozesses. Dieser fünfte und letzte 
Beitrag befasst sich mit den Ergebnissen der Prüfung und dem daraufhin beschlossenen Maß-
nahmepaket.

 ● Den Problembereichen aus dem Prüfungsbericht soll mit gezielten Lösungsansätzen im Konzept 
des BMF zur Bekämpfung der Finanzkriminalität begegnet werden.

 ● Das BMF-Konzept sieht hierfür die Schaffung einer Bundesoberbehörde zur Bekämpfung von 
Finanzkriminalität mit drei operativen Säulen vor (Säule I: Bundesfinanzkriminalamt; Säule II: 
Financial Intelligence Unit; Säule III: Zentralstelle für Geldwäscheaufsicht). Hauptziel ist die 
Bündelung der Zuständigkeiten und Kompetenzen bei der Analyse- und Ermittlungsarbeit 
sowie eine stärkere Koordinierung der Geldwäscheaufsicht unter einem behördlichen Dach.

 ● Finanz- und Steuerkriminalität zu bekämpfen statt Steuern zu erhöhen – das ist für Bundes-
finanzminister Christian Lindner eine zentrale Mission. Mit den vorgestellten Eckpunkten 
unterstreicht der Minister die hohe Priorität eines entschlossenen Vorgehens gegen Finanzkri-
minalität seitens der Bundesregierung.

Einleitung
Seit Herbst  2020 durchläuft die Bundesrepublik 
Deutschland eine Überprüfung der Financial Action 
Task Force (FATF) im Bereich der Bekämpfung von 
Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Pro-
liferationsfinanzierung.1 Mit Veröffentlichung des 
Abschlussberichts durch die FATF im August 2022 
ist die Deutschlandprüfung abgeschlossen. In die-
sem fünften und letzten Artikel der Serie werden 
die Ergebnisse zusammengefasst sowie das darauf-
hin beschlossene Maßnahmepaket vorgestellt.

1 Als Proliferation wird die Verbreitung von 
Massenvernichtungswaffen bezeichnet.

Über die Grundlagen der FATF sowie über die Län-
derprüfungen im Allgemeinen wurde im Teil  12 
berichtet, über den Prüfungsgegenstand sowie 
die einzelnen Schritte, Akteurinnen und Akteure 
und Abläufe der Deutschlandprüfung im Teil  2.3 
Im dritten Teil4 wurde über die Auswirkung der 
COVID-19-Pandemie und der sich daraus erge-
benden Verschiebung des Vor-Ort-Besuchs des 
FATF-Prüfungsteams sowie über die angestoßenen 
Maßnahmen und Verbesserungen bei der Bekämp-
fung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung 

2 Siehe BMF-Monatsbericht Ausgabe 
Juni 2020, abrufbar unter em Shortlink 
http://www.bundesfinanzministerium.de/mb/20221012

3 Siehe BMF-Monatsbericht Ausgabe 
Dezember 2020, abrufbar unter dem Shortlink 
http://www.bundesfinanzministerium.de/mb/20221013

4 Siehe BMF-Monatsbericht Ausgabe 
August 2021, abrufbar unter dem Shortlink 
http://www.bundesfinanzministerium.de/mb/20221014
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informiert. Der Vor-Ort-Besuch der FATF-Prüfe-
rinnen und -Prüfer in Deutschland war Gegen-
stand des vierten Teils.5

Ergebnisse der 
Deutschlandprüfung

Nach dem Vor-Ort-Besuch der FATF-Prüferin-
nen und -Prüfer im November  20216 und mehr-
monatiger Berichterstellung hat die FATF in ihrer 
Ple numsversammlung am 17.  Juni  2022 den Ab-
schlussbericht zur Effektivität Deutschlands bei 
der Bekämpfung von Geldwäsche und Terroris-
musfinanzierung (Mutual Evaluation Report) ange-
nommen. Nach einer FATF-internen Qualitätskon-
trolle wurde der Bericht am 25. August 2022 auf der 
Website7 der FATF auf Englisch veröffentlicht. Die 
deutsche Übersetzung ist in Arbeit und steht bis 
Ende des Jahres zur Verfügung.

Der Bericht stellt fest, dass Deutschland im Rahmen 
der Prüfung kein exzellentes Ergebnis erzielt, aber 
auch nicht im Sinne eines sogenannten Listungs-
verfahrens mit Grau- und Schwarzlistung durch-
fällt, sondern sich im guten Mittelfeld wiederfindet. 
Die FATF erkennt an, dass Deutschland in vielen 
Bereichen bereits die richtigen Wege eingeschla-
gen hat. Da die FATF aber zehn Jahre rückwärts-
blickend die Wirkung der Maßnahmen beurteilen 
muss, kann sie teilweise noch keine ausreichende 
Effektivität der jüngeren Maßnahmen feststellen.

5 Siehe BMF-Monatsbericht Ausgabe 
Februar 2022, abrufbar unter dem Shortlink 
http://www.bundesfinanzministerium.de/mb/20221015

6 Siehe Artikel im BMF-Monatsbericht Ausgabe 
Februar 2022, abrufbar unter dem Shortlink 
http://www.bundesfinanzministerium.de/mb/20221015

7 Abrufbar unter dem Shortlink 
http://www.bundesfinanzministerium.de/mb/20221017

Eine wesentliche Feststellung in dem Bericht lautet:

„In den letzten fünf Jahren hat Deutsch-
land sein Geldwäsche- und Terrorismus-
finanzierungssystem u. a. durch folgende 
Maßnahmen erheblich verbessert: Schär-
fung des nationalen Bewusstseins für Geld-
wäsche- und Terrorismusfinanzierungsrisi-
ken anhand des Verfahrens der nationalen 
Risikoanalyse (NRA), Einrichtung von Pro-
zessen zur Verbesserung der Zusammenar-
beit und Abstimmung zwischen Bund und 
Ländern, deutliche Personalaufstockung bei 
der BaFin als wichtigster Finanzaufsichtsbe-
hörde sowie der FIU als Zentralstelle für Fi-
nanztransaktionsuntersuchungen zur Erhö-
hung ihrer Leistungsfähigkeit, Abschaffung 
von Beschränkungen bei der Vermögens-
abschöpfung und beim Straftatbestand der 
Geldwäsche sowie Einführung eines Trans-
parenzregisters zwecks besseren Zugriffs 
auf Angaben zum wirtschaftlich Berechtig-
ten. Die formale Umsetzung der FATF-Stan-
dards ist grundsätzlich gut, wobei die jüngs-
ten Reformen ihre Wirkung zum Teil noch 
nicht vollständig entfalten konnten.“

Die Gesamteinschätzung in dem Bericht lautet:

„Bei der formalen Umsetzung der 
FATF-Standards erzielt Deutschland gute 
Ergebnisse. Mit Bezug auf die Effektivität 
wurden viele der Veränderungen in den drei 
bis fünf Jahren vor der Vor-Ort-Prüfung 
oder noch kürzer vorgenommen; einige der 
Maßnahmen führen bereits zu ersten Er-
gebnissen, andere Reformen sind jedoch 
noch zu neu oder struktureller Art, sodass es 
noch eine Weile dauern wird, bis sie sich in 
der Praxis auswirken und in der Effektivität 
des Systems insgesamt niederschlagen. Be-
reits umgesetzte Änderungen (z. B. Reform 
der Vermögensabschöpfung) haben zu einer 
erheblichen Effektivitätssteigerung geführt, 
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neuere Änderungen (z. B. Maßnahmen zur 
verbesserten Aufsicht über DNFBPs, Koor-
dinierung mit und zwischen den Ländern, 
Änderungen am Geldwäschegesetz, Ein-
führung des Transparenzregisters) wirken 
sich dagegen noch nicht umfassend aus. In 
den Bereichen, denen seit der letzten Prü-
fung verstärkte Aufmerksamkeit gewidmet 
wurde (Terrorismusbekämpfung und damit 
verbundene Maßnahmen zur Bekämpfung 
der Terrorismusfinanzierung sowie inter-
nationale Zusammenarbeit), sind weiterhin 
Fortschritte zu verzeichnen.“

Der Bericht enthält allerdings auch Kritik und 
fordert zusätzliche Maßnahmen von Deutsch-
land. Inhaltlich stellt der Bericht fest: Der effek-
tiven Bekämpfung von Finanzkriminalität und 
der erfolgreichen Sanktionsdurchsetzung steht in 
Deutschland die zersplitterte Zuständigkeit bei ei-
ner Vielzahl von Behörden auf Bundes- und Lan-
desebene im Wege. Konkret wird insbesondere an-
gemerkt, dass Deutschland einen starken Fokus auf 
die Verfolgung der Vortaten legt (z. B. Bekämpfung 
von Betrug, Bargeldschmuggel, Menschenhandel, 
im Ausland begangenen Vortaten etc.) und in die-
sem Bereich auch recht gut aufgestellt ist. Aller-
dings werden die illegalen Finanzflüsse laut dem 
Bericht als solche zu wenig untersucht. Kritisiert 
werden auch die große Anzahl an Aufsichtsinstan-
zen im Nichtfinanzsektor und die bestehenden Un-
terschiede hinsichtlich ihrer risikobasierten Auf-
sichtstätigkeit. Diese Fragmentierung erschwert bei 
der Strafermittlung eine Priorisierung und Fokus-
sierung auf komplexe Fälle von Finanzkriminalität, 
eine effektive Sanktionsdurchsetzung und eine ef-
fiziente, risikobasierte Aufsicht im Nichtfinanzsek-
tor. Dies wiederum verhindert eine Priorisierung 
und Fokussierung auf komplexe Fälle von Finanz-
kriminalität (stattdessen wird laut dem Bericht 
hauptsächlich Klein- und Kleinstkriminalität ver-
folgt) sowie eine effiziente, risikobasierte Aufsicht 
der Länder im Nichtfinanzsektor.

Handlungsempfehlungen der 
FATF

Aufbauend auf den oben genannten Kritikpunkten 
hat die FATF in ihrem Bericht auch sogenannte pri-
oritäre Handlungsempfehlungen abgegeben („Pri-
ority Actions“), die es für Deutschland umzusetzen 
gilt. Insbesondere vier Handlungsempfehlungen 
sind hierbei diejenigen, die Deutschland mit Maß-
nahmen adressieren soll. Die FATF fordert konkret:

1. dass Behörden auf Bundes- und Landesebene 
konsequent Sachverhalte und Vorgänge mit Bezug 
zu Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Pro-
liferationsfinanzierung priorisieren sollen;

2. eine nachhaltige Verbesserung von Ermitt-
lungstätigkeiten im Bereich der Finanzkriminali-
tät;

3. eine Verbesserung der Analyseergebnisse der Fi-
nancial Intelligence Unit (FIU) sowie einen Ausbau 
der Zusammenarbeit zwischen FIU und Strafver-
folgungsbehörden sowie

4. eine stärkere Koordinierung und Ausbau der 
Aufsicht im Nichtfinanzsektor für ein einheitliches 
Risikoverständnis, verbunden mit einem wesentli-
chen Ausbau der personellen Ressourcen.

Aufgrund der Ergebnisse und Handlungsempfeh-
lungen hat Deutschland – wie auch bei der voran-
gegangenen Länderprüfung – gegenüber der FATF 
über die Fortschritte bei der Beseitigung der De-
fizite zu berichten (sogenanntes Enhanced-fol-
low-up-Verfahren). Das Durchlaufen eines Folge-
prozesses stellt bei fast allen von der FATF geprüften 
Ländern den Regelfall dar. Es bedeutet, dass in jähr-
lichen Abständen über die Fortschritte bei der Um-
setzung von Maßnahmen zur Behebung festge-
stellter Defizite berichtet werden muss.
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Bekämpfung der 
Finanzkriminalität

Deutschland steht mit seinen stabilen gesellschaft-
lichen Verhältnissen und einem soliden Finanzsys-
tem als eine der weltweit führenden Wirtschafts-
nationen in besonderer Verantwortung. Mit einem 
wirksamen Vorgehen gegen Finanzkriminalität 
wird das Ansehen Deutschlands in der Welt ge-
schützt. Gleichzeitig sorgt die Bundesregierung 
dafür, dass die gesellschaftliche Fairness erhalten 
bleibt. Es darf nicht sein, dass Kriminelle durch 
das Brechen von Gesetzen illegale Profite erlan-
gen und sich so bereichern. Das untergräbt die Ide-
ale einer Leistungsgesellschaft und torpediert den 
Glauben an den deutschen Rechtsstaat. Auch des-
wegen muss die Bundesregierung jetzt entschieden 
eingreifen.

Die Strukturen der organisierten Kriminalität sind 
komplex und hochgradig professionalisiert. Um 
sie nachhaltig zu bekämpfen, muss der Staat ent-
schlossen handeln. Dazu muss insbesondere auch 
das sogenannte Dunkelfeld der Organisierten Kri-
minalität in den Fokus genommen werden. Um kri-
minellen Strukturen effektiver zu begegnen, ist ein 
erfolgreiches Vorgehen gegen Geldwäsche unver-
zichtbar. Hier braucht es ein entschlossenes strate-
gisches Vorgehen, um eine nachhaltige Kriminali-
tätsbekämpfung möglich zu machen.

BMF-Konzept zur Bekämpfung 
der Finanzkriminalität

Das BMF hat ein Konzept entwickelt, um im Kampf 
gegen Finanzkriminalität die bereits vorhande-
nen Kräfte zu bündeln, Synergien zu schaffen und 
neue Kompetenzen aufzubauen. Bundesfinanzmi-
nister Christian Lindner hat am 24. August 2022 die 
Eckpunkte des Konzepts im Rahmen eines Presse-
statements vorgestellt.8 Das Konzept sieht vor, un-
ter einem behördlichen Dach die Zuständigkeiten 
und Kompetenzen zu bündeln sowie eine stärkere 

8 Pressestatement abrufbar unter dem Shortlink 
http://www.bundesfinanzministerium.de/mb/20221018

Koordinierung und Steuerung sicherzustellen, da-
mit zukünftig Maßnahmen gegen Geldwäsche mit 
Blick auf Polizei, Aufsicht und FIU aus einem Guss 
erfolgen. Die Konzeption adressiert den Umstand, 
dass Deutschland bei der Verfolgung von kom-
plexer oder internationaler Geldwäsche Verbes-
serungsbedarf hat und wird daher die Verfolgung 
dieser illegalen Finanzströme als zentrale Aufgabe 
in einer neuen Bundesoberbehörde bündeln.

Deutschland braucht nicht in erster Linie eine 
neue Behörde, sondern einen Paradigmenwech-
sel: Es braucht für die Aufklärung komplexer Fälle 
von Geldwäsche eine andere, umfassendere Art von 
Ermittlungen, um erfolgreich zu sein. In Deutsch-
land liegt bislang der Fokus der Ermittelnden meist 
auf den Vortaten, z. B. dem Drogenhandel, dem Be-
trug, dem Menschenhandel. Aber die Anreize für 
diese Kriminalität liegen in den Profiten, und ge-
nau hier muss angesetzt werden. Es darf nicht mehr 
gelten: hohe Profite, niedriges Entdeckungsrisiko. 
Hier muss Deutschland besser werden. „Follow the 
money“ lautet das Leitmotiv. Wer macht die wirk-
lich großen Profite durch kriminelle Machenschaf-
ten wie Drogenhandel, Betrug oder Menschen-
schmuggel? Wie werden diese immensen illegalen 
Gewinne verschleiert und wie kann die Bundesre-
gierung dagegen effektiv vorgehen? Beim „Follow 
the money“-Ansatz verfolgen die Ermittlungen ge-
wissermaßen „rückwärts“ die „Spur des Geldes“: 
Über die Zurückverfolgung krimineller oder ver-
dächtiger Finanzmittel führt die Spur zu kriminel-
len Strukturen, Netzwerken und weiteren Strafta-
ten, zu den Hintermännern, zu den großen Fischen.
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Eckpunkte für schlagkräftige 
Bekämpfung von 
Finanzkriminalität

Damit das gelingt, werden die drei zentralen Kom-
petenzen unter dem Dach einer neuen Bundesober-
behörde zur Bekämpfung von Finanzkriminali-
tät (BBF) strukturell neugeordnet und gebündelt: 
Es entsteht ein Bundesfinanzkriminalamt (BFKA), 
das eine schlagkräftige Ermittlungsbehörde mit ei-
genen Personalressourcen und modernster IT dar-
stellt und sich auf komplexe Geldwäsche und die 
Sanktionsdurchsetzung konzentriert. Daneben 
muss auch die Zentralstelle für Finanztransakti-
onsuntersuchungen (Financial Intelligence Unit 
(FIU)) eine Säule sein  – denn hier gehen die Ver-
dachtsmeldungen ein, die Hinweise auf komplexe 
Geldwäsche liefern. Die FIU muss also eng mit dem 
BFKA zusammenarbeiten und Hinweise in Analy-
sen verdichten. Zudem braucht es eine Stelle, die 
die Aufsicht im Nichtfinanzsektor koordiniert (also 
etwa im Immobiliensektor, beim Glücksspiel oder 
bei Güterhändlern). Derzeit hat Deutschland bun-
desweit mehr Behörden als Personen, die diese 
Aufgabe in Vollzeit wahrnehmen. Das kann nicht 
funktionieren. Die Anzahl der Aufsichtsbehörden 
muss reduziert, gleichzeitig müssen die Behörden 
in Abstimmung mit den Ländern eine adäquate 
Personalausstattung erhalten und vor allem effizi-
enter werden: Die Zentralstelle für Geldwäscheauf-
sicht hat die Aufgabe, einheitliche Standards und 
Best Practices zu entwickeln und die Aufsicht unter 
den Ländern zu koordinieren. Mit den drei Strän-
gen BFKA, FIU und Zentralstelle für Geldwäsche-
aufsicht unter einem Dach profitieren alle Beteilig-
ten wechselseitig von Erkenntnissen und Expertise 
und geben der Bekämpfung von Finanzkriminali-
tät einen viel höheren Stellenwert als bisher.

Bundesoberbehörde zur Bekämpfung von 
Finanzkriminalität (BBF)

Für die wirksame Bekämpfung von Finanz-
kriminalität werden die wichtigsten Kom-
petenzen unter dem Dach einer neuen Be-
hörde gebündelt: der „Bundesoberbehörde 
zur Bekämpfung von Finanzkriminalität“. Al-
le relevanten Funktionen und Kompetenzen 
werden darunter zusammengezogen:

 ● Ermittlungstätigkeit für große und kom-
plexe Fälle von Geldwäsche (insbesondere 
auch internationale Geldwäsche)

 ● operative Verantwortung für die Durch-
setzung von Sanktionen

 ● Analysetätigkeit für 
Geldwäscheverdachtsmeldungen

 ● Koordinierung der Aufsichtstätigkeit im 
Nichtfinanzsektor

Ein neu geschaffenes Bundesfinanz
kriminalamt (BFKA) 
soll gezielt komplexe Fälle von Geldwäsche 
aufklären und bündelt hierfür die erforder-
liche Expertise. Es verfolgt den „Follow the 
money“-Ansatz, fokussiert sich also auf ille-
gale Finanzströme. Es bietet darüber hi naus 
die nötige klare Struktur für eine effektive 
Durchsetzung von Sanktionen.

Financial Intelligence Unit (FIU)

Anfangspunkt zahlreicher Ermittlungen sind 
Verdachtsmeldungen, die bei der FIU einge-
hen. Die FIU ist daher wichtiger Partner des 
BKFA. Sie wird als zweite Säule unter dem 
Dach der BBF integriert und als unabhängi-
ge Analyseeinheit entsprechend den euro-
päischen und internationalen Vorgaben fort-
geführt. Durch gezieltere Steuerung und 
risikobasierte Ausrichtung soll die FIU zu-
dem weiteres Effizienzpotenzial heben. Ge-
rade für komplexe und internationale Geld-
wäsche braucht es hochwertigere Analysen.
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Deutschlandprüfung 2021/2022 der Financial Action Task Force – Teil 5

Aufsicht im Nichtfinanzsektor

Neu geschaffen wird als dritte Säule eine 
Zentralstelle für Geldwäscheaufsicht. Sie ko-
ordiniert künftig die Aufsicht über den sehr 
breit aufgestellten Nichtfinanzsektor, der 
neben unterschiedlichsten Gewerbetrei-
benden z. B. auch Veranstalter von Glücks-
spiel umfasst. Dabei ist das Ziel, die Zahl der 
Aufsichtsbehörden der Länder von derzeit 
über 300 zu reduzieren. Darüber hinaus hat 
die Zentralstelle die Aufgabe, Leitlinien und 
Standards für eine risikobasierte Aufsicht 
aus einem Guss zu erarbeiten und soll der 
zukünftigen europäischen Geldwäscheauf-
sichtsbehörde Anti-Money-Laundering-Au-
thority (AMLA) als zentraler Ansprechpart-
ner zu Fragen des Nichtfinanzsektors in 
Deutschland dienen.

Finanzkriminalität bekämpfen, 
Sanktionsregime durchsetzen

Es geht darum, die bereits vorhandenen Kräfte zu 
bündeln, Synergien zu schaffen und neue Kompe-
tenzen aufzubauen. Das gilt insbesondere auch für 
die konsequente Durchsetzung von Sanktionen. 
Die Sanktionsdurchsetzung und die Bekämpfung 
von Finanzkriminalität müssen letztlich Hand in 
Hand erfolgen. Es braucht für beides sehr ähnli-
che Ermittlungskompetenzen. Denn in beiden Fäl-
len geht es darum, Vermögenswerte zunächst ein-
mal aufzuspüren. Kriminelle Personen, die auch 
nach der EU-Sanktionsverordnung gelistet sind, 
unterliegen oftmals einem ähnlichen Anreiz, Ver-
mögenswerte zu verstecken oder das Eigentum 
an ihnen zu verschleiern – etwa durch verschach-
telte Firmenkonstrukte oder über Mittelsmänner. 
Deswegen ist es sinnvoll, Expertise bei der Ermitt-
lung von Vermögenswerten für beide Themen un-
ter einem Dach zu bündeln. Zudem wird ein zwei-
tes Sanktionsdurchsetzungsgesetz vorbereitet. 
Darin werden insbesondere bessere Voraussetzun-
gen zur Aufklärung von Vermögen unklarer Her-
kunft geschaffen.

© Bundesministerium der Finanzen

GEBÜNDELTE KRÄFTE GEGEN FINANZKRIMINALITÄT

I. II. III.

Financial  Intelligence 
Unit (FIU)

Bundesfinanz  
kriminal amt (BFKA)

BUNDESBEHÖRDE ZUR BEKÄMPFUNG VON FINANZKRIMINALITÄT

Zentralstelle für 
 Geld wäscheaufsicht

Koordiniert zur effizienteren 
Aufsicht im Nichtfinanzsektor, 
Anzahl der Länderaufsichts

behörden wird reduziert.

Ermittelt komplexe Fälle. 
Enge Zusammenarbeit 

mit BFKA bei relevanten 
 Verdachtsmeldungen.

Die neue Bundesbehörde steuert die Bekämpfung von Finanzkriminalität und die effektive Sanktions
durchsetzung, bündelt Kompetenzen und vernetzt zentrale Akteure. Sie besteht aus drei Säulen.

Abbildung 1
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Weitere Maßnahmen

Um Expertise in der Bekämpfung von Finanzkri-
minalität auf- und auszubauen, sollen hochqualifi-
zierte Finanzermittlerinnen und -ermittler ausge-
bildet werden. Den Ausgangspunkt dafür bildet ein 
Kern besonders relevanter Trainings. Gemeinsam 
mit Expertinnen und Experten wird dieses Ange-
bot ausgebaut und konzeptionell weiterentwickelt.

Außerdem geht es um die Optimierung der In-
strumente zur Bekämpfung von Finanzkrimina-
lität wie etwa der digitalen Vernetzung von di-
versen Registern, um z.  B. Eigentumsverhältnisse 
und wirtschaftlich Berechtigte möglichst effizient 
prüfen zu können, insbesondere im Ermittlungs-
fall oder im Rahmen der geldwäscherechtlichen 
Sorgfaltspflichten. Aber auch um die Verbesserung 
der Datenqualität im Transparenzregister mit der 
Grundidee, dass z.  B. eine Notarin oder ein Notar 
im Anschluss an ohnehin durchgeführte Beurkun-
dungsvorgänge die Daten zum wirtschaftlich Be-
rechtigten eines Unternehmens unmittelbar im 
strukturierten Datenformat an das Transparenzre-
gister meldet.

Ausblick

Mit den vorgestellten Eckpunkten unterstreicht 
Bundesfinanzminister Christian Lindner die hohe 
Priorität eines entschlossenen Vorgehens gegen Fi-
nanzkriminalität für die Bundesregierung. Gleich-
zeitig setzt er damit die Empfehlungen der FATF 
um. Im Koalitionsvertrag hatten die Regierungs-
parteien bereits entsprechende Schritte im Kampf 
gegen Geldwäsche skizziert.

Um die Bündelung der Kernzuständigkeiten und 
-kompetenzen unter einem Dach voranzutreiben, 
wird im BMF ein Projekt eingerichtet, das sich um 
die Umsetzung dieser Maßnahmen kümmert und 
mit den Arbeiten schnellstmöglich beginnen wird. 
Ziel ist es, dass die neue Behörde möglichst schon 
im Jahre 2024 errichtet wird.
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Ergebnisse der steuerlichen Betriebsprüfung 
der Länder 2021

 ● Auf der Grundlage von Meldungen der Länder erstellt das BMF jährlich eine Statistik über die 
Ergebnisse der steuerlichen Betriebsprüfung der Länder.

 ● In den Betriebsprüfungen der Länder waren im Jahr 2021 bundesweit 12.895 Prüferinnen und 
Prüfer tätig. Es wurde ein Mehrergebnis von rund 13,1 Mrd. Euro festgestellt.

 ● Von den 8.409.671 Betrieben, die in der Betriebskartei der Finanzämter erfasst sind, wurden 
150.440 Betriebe geprüft. Dies entspricht einer Prüfungsquote von 1,8 Prozent. Bei den Großun-
ternehmen betrug die Quote 17,1 Prozent.

 ● Ferner wurden 6.315 Prüfungen in sonstigen Fällen vorgenommen, u. a. bei Steuerpflichtigen 
mit bedeutenden Einkünften beziehungsweise bei Verlustzuweisungsgesellschaften oder Bau-
herrengemeinschaften.

Die Betriebsprüfung

Die Betriebsprüfung ist Teil des Außenprüfungs-
dienstes der Steuerverwaltung der Länder. Sie ist 
für die Finanzbehörden der Länder ein wesentli-
ches Instrument, mit dem sie ihre Aufgabe erfül-
len, Steuern nach Maßgabe der Gesetze festzuset-
zen und zu erheben. Sie hat die für die Bemessung 
der Steuern maßgebenden Besteuerungsgrundla-
gen zugunsten wie auch zuungunsten der Steuer-
pflichtigen zu prüfen. Die Betriebsprüfung ist eine 
abschließende, nachträgliche Überprüfung des 
Steuerfalls und bezieht sich auf bestimmte Steuer-
arten und bestimmte Besteuerungszeiträume. Au-
ßenprüfungen sind bei Steuerpflichtigen zulässig, 
die einen gewerblichen oder land- und forstwirt-
schaftlichen Betrieb unterhalten, die freiberuf-
lich tätig sind oder sogenannte bedeutende Ein-
künfte erzielen. Bei den übrigen Steuerpflichtigen 
sind Außenprüfungen insbesondere dann zulässig, 
wenn für die Besteuerung erhebliche Verhältnisse 
der Aufklärung bedürfen und eine Prüfung im Fi-
nanzamt nach Art und Umfang des zu prüfenden 
Sachverhalts nicht zweckmäßig ist.

Im folgenden Beitrag wird ausschließlich das Er-
gebnis der steuerlichen Betriebsprüfung der Län-
der dargestellt.

Das BMF erstellt jährlich auf der Grundlage von 
Meldungen der Länder eine Statistik über die Er-
gebnisse der steuerlichen Betriebsprüfung. Die Sta-
tistik umfasst ausschließlich die von den Ländern 
verwalteten Besitz- und Verkehrsteuern. Nicht be-
rücksichtigt werden somit die Einfuhrumsatz-
steuer, die Zölle und die besonderen Verbrauch-
steuern sowie die Gemeindesteuern.

Besitzsteuern  
knüpfen an den Ertrag beziehungsweise das 
Einkommen (z. B. Einkommensteuer, Kör-
perschaftsteuer, Gewerbesteuer) oder das 
Vermögen (z. B. Erbschaftsteuer) an.

Verkehrsteuern 
sind Steuern, die Vorgänge des Rechts- 
und Wirtschaftsverkehrs erfassen (z. B. 
Umsatzsteuer).
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Für Zwecke der Außenprüfung werden die Steuer-
pflichtigen in folgende Größenklassen eingeteilt:

 ● Großbetriebe (G),

 ● Mittelbetriebe (M),

 ● Kleinbetriebe (K),

 ● Kleinstbetriebe (Kst).

Die Einordnung in die Größenklassen erfolgt stich-
tagsbezogen in der Regel alle drei Jahre. Die ab dem 
1. Januar 2019 gültigen Abgrenzungsmerkmale für 
die Größenklassen hat das BMF mit Schreiben vom 
13. April 2018 (Bundessteuerblatt I S. 614) bekannt-
gegeben. Die für die einzelnen Betriebsarten im 
Jahr  2019 geltenden Abgrenzungsmerkmale sind 
der Tabelle  1 zu entnehmen. Betriebe, welche die 
vorgegebenen Grenzen gemäß der Abgrenzungs-
merkmale nicht erreichen, werden als Kleinstbe-
triebe (Kst) bezeichnet.

Einheitliche Abgrenzungsmerkmale für den 23. Prüfungsturnus (1. Januar 2019)

Betriebsart1

Betriebsmerkmale
in Euro

Großbetriebe 
(G)

Mittelbetriebe 
(M)

Kleinbetriebe 
(K)

über

Handelsbetriebe (H) Umsatzerlöse oder 8.600.000 1.100.000 210.000

steuerlicher Gewinn 335.000 68.000 44.000

Fertigungsbetriebe (F) Umsatzerlöse oder 5.200.000 610.000 210.000

steuerlicher Gewinn 300.000 68.000 44.000

Freie Berufe (FB) Umsatzerlöse oder 5.600.000 990.000 210.000

steuerlicher Gewinn 700.000 165.000 44.000

Andere Leistungsbetriebe (AL) Umsatzerlöse oder 6.700.000 910.000 210.000

steuerlicher Gewinn 400.000 77.000 44.000

Kreditinstitute (K) Aktivvermögen oder 175.000.000 42.000.000 13.000.000

steuerlicher Gewinn 670.000 230.000 57.000

Versicherungsunternehmen
Pensionskassen (V)

Jahresprämieneinnahmen 36.000.000 6.000.000 2.200.000

Unterstützungskassen (U) alle

Land- und forstwirtschaftliche Betriebe
(LuF)

Umsatzerlöse oder 1.200.000 610.000 210.000

steuerlicher Gewinn 185.000 68.000 44.000

Sonstige Fallart
(soweit nicht unter den Betriebsarten 

erfasst) Erfassungsmerkmale
Erfassung in der Betriebskartei

als Großbetrieb

Verlustzuweisungsgesellschaften (VZG) 
und Bauherrengemeinschaften (BHG)

Personenzusammenschlüsse und 
Gesamtobjekte i. S. d. Nr. 1.2 und Nr. 1.3 
des BMF-Schreibens vom 13. Juli 1992, IV A 
5 - S 0361 - 19/92 (BStBl I S. 404)

alle

Bedeutende steuerbegünstigte 
Körperschaften und 
Berufsverbände (BKÖ)

Summe der Einnahmen über 6.000.000

Fälle mit bedeutenden Einkünften (bE) Summe der positiven Einkünfte gemäß § 2 
Abs. 1 Nr. 4 bis 7 EStG
(keine Saldierung mit negativen Einkünften)

über 500.000

1 Mittel-, Klein- und Kleinstbetriebe, die zugleich die Voraussetzungen für die Behandlung als sonstige Fallart erfüllen, sind nur dort zu 
erfassen.

Quelle: Bundesministerium der Finanzen
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Ergebnisse der steuerlichen Betriebsprüfung der Länder 2021

Anzahl der Betriebe und 
geprüfte Betriebe

Im Jahr  2021 waren in der Betriebskartei der Fi-
nanzämter 8.409.671  Betriebe erfasst, von denen 
150.440  Betriebe geprüft wurden. Dies entspricht 
einer Prüfungsquote von 1,8 Prozent (s. a. Tabelle 2).

Anzahl der Betriebe  
nach Größenklassen  
im Berichtszeitraum 1. Januar 2021 
bis zum 31. Dezember 2021

Prüfungszeitraum

Bei Großbetrieben soll der jeweilige Prüfungszeit-
raum an den vorhergehenden Prüfungszeitraum 
anschließen, um eine durchgehende Prüfung sämt-
licher Veranlagungszeiträume zu erreichen. Für die 
übrigen Betriebe ist vorgesehen, dass ein Prüfungs-
zeitraum in der Regel nicht mehr als drei zusam-
menhängende Besteuerungszeiträume umfasst. 
Um eine effektive Betriebsprüfung zu erreichen, 
werden die zu prüfenden Betriebe unter Risikoge-
sichtspunkten ausgewählt. Das heißt, Großbetriebe 
werden grundsätzlich lückenlos geprüft, andere 
Betriebe werden gezielt geprüft. In Großbetrieben, 
bei denen im Jahr 2021 eine Außenprüfung abge-
schlossen worden war, umfasste der Prüfungs-
zeitraum durchschnittlich 3,3  Veranlagungsjahre, 
während er sich bei Mittel- und Kleinbetrieben auf 
3,0 Veranlagungsjahre und bei Kleinstbetrieben auf 
2,9 Veranlagungsjahre belief.

Prüfereinsatz und 
Mehrergebnis der 
Betriebsprüfung

In den Betriebsprüfungen der Länder waren im 
Jahr  2021 bundesweit 12.895  Prüferinnen und 
Prüfer tätig. Es wurde ein Mehrergebnis von rund 
13,1  Mrd.  Euro festgestellt. 9,6  Mrd.  Euro Mehr-
ergebnis entfielen auf die Prüfung von Groß-
betrieben. Die Prüfung der Kleinstbetriebe er-
brachte ein Mehrergebnis von 1,3 Mrd. Euro (siehe 
Abbildung 1).

Das Mehrergebnis, 
das durch die Betriebsprüfungen festgestellt 
wurde, ist nicht mit dem haushaltswirksa-
men Mehraufkommen gleichzusetzen. Das 
festgestellte Mehrergebnis dient der sta-
tistischen Darstellung der Arbeitsergebnis-
se der Betriebsprüfung. Das Herausrechnen 
von nach Abschluss der Betriebsprüfung er-
forderlichen Änderungen – z. B. wegen des 
Ausgangs oft langjähriger Rechtsbehelfs- 
oder Klageverfahren, der Zahlungsbereit-
schaft oder auch der Zahlungsmöglichkeiten 
des Steuerpflichtigen – nur aus statistischen 
Gründen wäre zu aufwendig und würde der 
zeitnahen periodengerechten statistischen 
Darstellung der Arbeitsergebnisse der Be-
triebsprüfung entgegenstehen.

Tabelle 2

Größenklasse

gesamt darunter geprüft

Anzahl Anzahl
Anteil in 
Prozent 

Großbetriebe (G) 196.226 33.565 17,1

Mittelbetriebe (M) 820.025 39.861 4,9

Kleinbetriebe (K) 1.253.383 29.664 2,4

Kleinstbetriebe (Kst) 6.140.037 47.350 0,8

Summe 8.409.671 150.440 1,8

Quelle: Bundesministerium der Finanzen
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Den größten Anteil am Mehrergebnis für das 
Jahr 2021 insgesamt haben die Gewerbesteuer mit 
23,7  Prozent beziehungsweise 3,1  Mrd.  Euro und 
die Körperschaftsteuer mit 20,6  Prozent bezie-
hungsweise 2,7  Mrd.  Euro (s.  a. Abbildung  2). Da-
neben haben aber auch die Einkommensteuer mit 
16,8  Prozent und die Umsatzsteuer mit 12,2  Pro-
zent einen wesentlichen Anteil am Mehrergebnis. 
Auf die sonstigen Steuern entfällt ein Anteil von 
13,7 Prozent.

Das Mehrergebnis im Bereich der Zinsen nach 
§ 233a Abgabenordnung (AO) beträgt 1,7 Mrd. Euro 
(12,9 Prozent).

 

Mehrergebnis nach Größenklassen im Fünfjahresvergleich
in Mrd. Euro

Quelle: Bundesministerium der Finanzen
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Ergebnisse der steuerlichen Betriebsprüfung der Länder 2021

 

Mehrergebnis nach Steuerarten im Fünfjahresvergleich
in Mrd. Euro

Quelle: Bundesministerium der Finanzen
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Die Verzinsung nach §  233a  AO (Vollverzinsung) 
schafft einen Ausgleich dafür, dass die Steuern 
trotz des gleichen gesetzlichen Entstehungszeit-
punkts zu unterschiedlichen Zeitpunkten festge-
setzt und erhoben werden. Insbesondere bei Steu-
erpflichtigen, die einer Außenprüfung unterliegen, 
besteht zwischen dem Entstehungszeitpunkt der 
Steuer und der Fälligkeit der abschließenden Zah-
lung nach einer Außenprüfung ein erheblicher 
Zeitraum. Der Zinslauf beginnt 15  Monate nach 
Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Steuer ent-
standen ist, und endet mit Ablauf des Tages, an dem 
die Steuerfestsetzung wirksam wird. Aufgrund 

von rechtlichen Änderungen im laufenden Steu-
erjahr 2021 können statistische Unsicherheiten in 
Bezug auf die Erfassung der Zinsen i. S. d. § 233a AO 
nicht ausgeschlossen werden.

Weiterhin haben die pandemischen Herausforde-
rungen aufgrund SARS-Cov-2 einen verstärkten 
Einfluss auf die Prüfungstätigkeit. Trotz der wei-
terhin geltenden (lokalen) Einschränkungen durch 
die Corona-Pandemie konnte das bundesweite 
Mehrergebnis um 1,9 Mrd. Euro im Vergleich zum 
Vorjahr gesteigert werden.

29



Analysen und Berichte Monatsbericht des BMF 
Oktober 2022

Verfolgung von Steuerstraftaten und 
Steuerordnungswidrigkeiten im Jahr 2021

 ● Auf der Grundlage der Meldungen aller Länder erstellt das BMF jährlich eine Statistik über die 
Ergebnisse der Verfolgung von Steuerstraftaten und Steuerordnungswidrigkeiten sowie über die 
Ergebnisse der Steuerfahndung.

 ● Im Jahr 2021 wurden in den Bußgeld- und Strafsachenstellen der Finanzämter bundesweit 
insgesamt knapp 50.000 Strafverfahren wegen Steuerstraftaten bearbeitet. Zudem wurden rund 
3.800 Bußgeldverfahren abgeschlossen und für die wichtigsten Tatbestände der Steuerordnungs-
widrigkeiten Bußgelder in einer Gesamthöhe von circa 56 Mio. Euro festgesetzt.

 ● Im selben Zeitraum erledigte die Steuerfahndung bundesweit insgesamt 32.000 Fälle. Dabei 
wurden Mehrsteuern in Höhe von rund 2,2 Mrd. Euro festgestellt und Freiheitsstrafen in einem 
Gesamtumfang von 1.293 Jahren verhängt.

Einleitung

Steuerhinterziehung oder andere Formen der Steu-
erstraftaten sind keine Kavaliersdelikte. Es sind 
Straftaten, die der Gemeinschaft die finanziellen 
Grundlagen entziehen. Steuereinnahmen sind not-
wendig, damit ein Staat seinen Aufgaben gerecht 
werden und funktionieren kann. Es ist ein Gebot 
der Gerechtigkeit, dass alle nach ihrer Leistungs-
fähigkeit und ihrem Einkommen einen angemes-
senen Anteil an den Steuerzahlungen tragen. Wer 
sich dem auf illegale Weise entzieht, handelt zu-
tiefst unsolidarisch.

Zu den in der Statistik erfassten Steuerstraftaten 
und diesen gleichgestellten Straftaten gehört die 
Steuerhinterziehung nach §  370 der Abgabenord-
nung (AO) genauso wie z. B. die gewerbs- und ban-
denmäßige Schädigung des Umsatzsteueraufkom-
mens nach § 26c des Umsatzsteuergesetzes (UStG). 
Diese Taten werden in der Regel mit einer Geld- 
oder Freiheitsstrafe geahndet.

Steuerordnungswidrigkeiten sind demgegenüber 
Zuwiderhandlungen, die nach den Steuergesetzen 
mit einer Geldbuße geahndet werden können, wie 
z. B. die leichtfertige Steuerverkürzung (Leichtfer-
tigkeit) nach § 378 AO oder die Gefährdung von Ab-
zugsteuern nach § 380 AO.

Leichtfertigkeit 
ist eine besondere Form der Fahrlässigkeit 
und liegt vor, wenn jemand in besonders gro-
ßem Maße gegen Sorgfaltspflichten verstößt 
und ihm dieser Verstoß besonders vorzuwer-
fen ist, weil er die Folgen leicht hätte vorher-
sehen und vermeiden können.

Im Folgenden werden die Ergebnisse der Verfol-
gung von Steuerstraftaten und Steuerordnungs-
widrigkeiten im Jahr  2021 dargestellt. Die Dar-
stellung erfolgt getrennt nach der Arbeit der 
Bußgeld- und Strafsachenstellen der Finanzämter 
auf der einen und der Arbeit der Steuerfahndung 
auf der anderen Seite. In den Statistiken werden die 
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Verfolgung von Steuerstraftaten und Steuerordnungswidrigkeiten im Jahr 2021

von den Ländern verwalteten Besitz- und Verkehr-
steuern erfasst.

Besitzsteuern 
knüpfen an den Ertrag beziehungsweise das 
Einkommen (z. B. Einkommensteuer, Körper-
schaftsteuer, Gewerbesteuer) oder das Ver-
mögen (z. B. Erbschaftsteuer) an.

Verkehrsteuern 
sind Steuern, die Vorgänge des Rechts- und Wirt-
schaftsverkehrs erfassen (z. B. Umsatzsteuer).

Arbeitsergebnisse der Buß-
geld- und Strafsachenstellen

Soweit nicht die Staatsanwaltschaft zuständig ist, 
obliegt die Ermittlung und Verfolgung von Steu-
erstraftaten und Steuerordnungswidrigkeiten den 
Bußgeld- und Strafsachenstellen der (Landes-) Fi-
nanzämter. Sie entscheiden über die Einleitung 
oder auch über Einstellung eines Steuerstraf- oder 
Bußgeldverfahrens, können Strafbefehle beantra-
gen, die Strafsache gegebenenfalls an die zustän-
dige Staatsanwaltschaft abgeben und auch Buß-
geldbescheide erlassen.

 
Anzahl der von Bußgeld- und Strafsachenstellen abgeschlossenen 
Strafverfahren nach Ergebnissen

Quelle: Bundesministerium der Finanzen
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Verfolgung von Steuerstraftaten

Im Jahr 2021 wurden von den Bußgeld- und Straf-
sachenstellen der Finanzämter bundesweit insge-
samt 49.765 Strafverfahren abgeschlossen.

Unter den 18.470  eingestellten Steuerstrafverfah-
ren nach § 170 Abs. 2 Strafprozessordnung (StPO) 
sind 5.480  Verfahren nach Selbstanzeigen wegen 
Steuerhinterziehung mit einem hinterzogenen Be-
trag bis 25.000 Euro. In weiteren 287 Fällen erfolgte 
ein Absehen von der Verfolgung in besonderen Fäl-
len, und zwar gegen Zahlung eines Geldbetrags an 
die Staatskasse von insgesamt circa 6,2  Mio.  Euro. 
Die 12.799  Einstellungen der Steuerstrafverfahren 
bei Erfüllung von Auflagen und Weisungen nach 
§ 153a StPO waren mit Geldauflagen in Höhe von 
50,4 Mio. Euro verbunden.

Absehen von der Verfolgung in besonderen 
Fällen 
Hierbei handelt es sich um Selbstanzei-
gen wegen Steuerhinterziehung mit einem 
hinterzogenen Steuerbetrag von mehr als 
25.000 Euro. Von der Strafverfolgung wird 
gemäß § 398a AO abgesehen, wenn der 
Steuerpflichtige – zusätzlich zur Nachent-
richtung der Steuer – einen Geldbetrag in 
folgender Höhe an die Staatskasse zahlt:

 ● 10 Prozent der hinterzogenen Steuer, 
wenn der Hinterziehungsbetrag 100.000 Eu-
ro nicht übersteigt;

 ● 15 Prozent der hinterzogenen Steuer, 
wenn der Hinterziehungsbetrag 100.000 Euro 
übersteigt und 1 Mio. Euro nicht übersteigt,

 ● 20 Prozent der hinterzogenen Steuer, 
wenn der Hinterziehungsbetrag 1 Mio. Euro 
übersteigt.

Von den Staatsanwaltschaften und Gerichten wur-
den im gleichen Zeitraum 11.254  Strafverfahren 
rechtskräftig abgeschlossen.

Die Einstellungen der Steuerstrafverfah-
ren durch die Staatsanwaltschaften und Ge-
richte bei Erfüllung von Auflagen und Weisun-
gen nach § 153a StPO waren mit Geldauflagen von 
circa 22,1  Mio.  Euro verbunden. In 29  Fällen der 
Selbstanzeige mit einem hinterzogenen Betrag von 
jeweils mehr als 25.000 Euro wurde gegen zusätzli-
che Zahlung eines Geldbetrags in Höhe von insge-
samt circa 1,2 Mio. Euro von den Strafverfolgungen 
abgesehen.

Im Jahr  2021 ergingen 7.003  Urteile und Strafbe-
fehle wegen Steuerhinterziehung nach §  370  AO. 
Den verhängten Freiheits- und Geldstrafen in ei-
nem Gesamtumfang von 1.580  Jahren lagen 
1,2 Mrd. Euro hinterzogene Steuern zugrunde.
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Verfolgung der 
Steuerordnungswidrigkeiten

Neben den als Steuerstraftaten qualifizierten Delik-
ten haben die Bußgeld- und Strafsachenstellen der 
Finanzämter im Berichtszeitraum bundesweit ins-
gesamt 3.785 Bußgeldverfahren abgeschlossen.

Bußgelder werden insbesondere wegen leichtferti-
ger Steuerverkürzung (§ 378 AO), Steuergefährdung 

(§  379  AO), Gefährdung der Abzugsteuern 
(§ 380 AO), Schädigung des Umsatzsteueraufkom-
mens (§  26b  UStG) sowie wegen Verstößen gegen 
das Steuerberatungsgesetz und das Gesetz über 
Ordnungswidrigkeiten (OWiG) festgesetzt. Des 
Weiteren werden Bußgeldbescheide auch in Fällen 
der Einziehung des Wertes von Taterträgen gemäß 
§ 29a OWiG erlassen.

 
Anzahl der von Staatsanwaltschaften und Gerichten abgeschlossenen 
Strafverfahren nach Ergebnissen

Quelle: Bundesministerium der Finanzen
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Abbildung 2
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Mit den rechtskräftig gewordenen Bußgeldbeschei-
den bezogen auf diese wichtigsten Tatbestände der 
Steuerordnungswidrigkeiten wurden Bußgelder 
in Höhe von 56,5 Mio. Euro festgesetzt. Der größte 
Teil  – 46,4  Mio.  Euro  – entfiel auf Verstöße gegen 
das OWiG. Den Bußgeldverfahren wegen leicht-
fertiger Steuerverkürzung, für die Bußgelder von 

insgesamt 4,9 Mio. Euro festgesetzt wurden, lagen 
verkürzte Steuerbeträge in Höhe von insgesamt 
22,9  Mio.  Euro zugrunde. Die Verfahren wegen 
Schädigung des Umsatzsteueraufkommens führ-
ten zu Bußgeldfestsetzungen von 0,8 Mio. Euro und 
basierten auf nicht oder nicht vollständig entrich-
teter Umsatzsteuer in Höhe von 60,2 Mio. Euro.

Anzahl der rechtskräftig gewordenen Bußgeldbescheide 
bezogen auf die wichtigsten Tatbestände der Steuerordnungswidrigkeiten

Quelle: Bundesministerium der Finanzen
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Abbildung 3
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Verfolgung von Steuerstraftaten und Steuerordnungswidrigkeiten im Jahr 2021

Ergebnisse der 
Steuerfahndung

Tätigkeitsgebiet der 
Steuerfahndung

Nicht jeder Steuerpflichtige kommt seinen steu-
erlichen Pflichten – also der Erklärung seiner Ein-
künfte – in dem gesetzlich vorgeschriebenen Um-
fang nach. Hat der Steuerpflichtige gegenüber der 
Finanzverwaltung vorsätzlich unvollständige oder 
unrichtige Angaben gemacht, sodass Steuern nicht 
in voller Höhe oder nicht rechtzeitig festgesetzt 
werden konnten, kann es sich um Steuerhinter-
ziehung handeln. In diesem sowie in anderen als 
Steuerstraftat definierten Fällen wird die Steuer-
fahndung tätig. Dabei handelt es sich um mit be-
sonderen Befugnissen ausgestattete Beschäftigte 
der Finanzbehörden.

Entsprechend der Verwaltungszuständigkeit sind 
die Länderbehörden für die Aufdeckung und Ver-
folgung von Steuerstraftaten beziehungsweise 
Steuerordnungswidrigkeiten im Bereich der Besitz- 
und Verkehrsteuern zuständig. In einigen Ländern 
ist die Steuerfahndung den Finanzämtern ange-
gliedert, in anderen Ländern wurden eigenständige 
Finanzämter für Steuerfahndung eingerichtet.

Die Steuerfahndungsdienste der Länder leisten ei-
nen wichtigen Beitrag zur Sicherung des Steuerauf-
kommens. Im Folgenden werden die Ergebnisse der 
Steuerfahndung der Länder für das Jahr 2021 vor-
gestellt. Darin nicht enthalten sind die besonderen 
Verbrauchsteuern, die Einfuhrumsatzsteuer und 
steuerliche Nebenleistungen wie z. B. Kosten und 
Zinsen. Mehrergebnisse aufgrund von Selbstanzei-
gen sind in der Statistik ebenfalls nicht erfasst.

Anzahl der Ermittlungsfälle

Die Fahndungsstellen der Länder führen haupt-
sächlich Fahndungsprüfungen durch, sind aber in 
den vergangenen Jahren in hohem Maße auch mit 
der Erledigung von Amts- und Rechtshilfeersu-
chen beschäftigt. Amts- und Rechtshilfeersuchen 
werden von anderen Behörden an eine Fahndungs-
stelle gerichtet, um Amtshandlungen, wie z. B. die 
Beschaffung von Beweismitteln, für die ersuchende 
Behörde vornehmen zu lassen.

Im Jahr  2021 erledigten die Steuerfahndungen 
der Länder insgesamt 32.050  Prüfungen, davon 
23.276  Fahndungsprüfungen und 8.774  Prüfun-
gen aufgrund von nationalen und internationalen 
Amts- und Rechtshilfeersuchen.

Festgestellte Mehrsteuern

Die Fahndungsprüfungen werden nach Vorliegen 
eines Anfangsverdachts eingeleitet. In den Fahn-
dungsprüfungen ermittelt die Steuerfahndung 
sämtliche Besteuerungsgrundlagen des betroffe-
nen Steuerpflichtigen, ungeachtet ihrer strafrecht-
lichen Relevanz. Im Strafverfahren werden dann 
die strafrechtlich relevanten Ermittlungsergeb-
nisse der Strafzumessung zugrunde gelegt. Statis-
tisch erfasst wurden für das Jahr 2021 die vorläufig 
festgestellten Mehrergebnisse der Steuerfahndung. 
Die Erfassung der vorläufigen Ergebnisse ermög-
licht eine periodengerechte Betrachtungsweise in 
Bezug auf die im Jahr abgeschlossenen Fahndungs-
prüfungen. Ausgewiesen werden sämtliche Ergeb-
nisse der Steuerfahndung, die in die Steuerfestset-
zung eingegangen sind, unabhängig davon, ob sie 
auch in die Strafzumessung eingegangen sind.

Im Jahr 2021 wurden durch die Steuerfahndungs-
stellen der Länder Mehrergebnisse von insgesamt 
circa 2,2 Mrd. Euro festgestellt.
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Einleitung und Abschluss von 
Strafverfahren

Auf der Grundlage von Ermittlungen der Steu-
erfahndung wurden im Jahr  2021 bundesweit 
9.893  Strafverfahren eingeleitet. Im Ergebnis der 
abgeschlossenen Strafverfahren haben die Gerichte 
sowohl Freiheitsstrafen von bundesweit 1.293 Jah-
ren als auch Geldstrafen in Höhe von insgesamt 
17,4 Mio. Euro verhängt.

In bestimmten Fällen sieht die Staatsanwaltschaft 
mit Zustimmung des zuständigen Gerichts von 
der Erhebung der öffentlichen Klage ab und er-
teilt dem Beschuldigten die Auflage, einen Geldbe-
trag zu zahlen (§153a StPO). Bundesweit wurden in 
diesen Fällen im vergangenen Jahr Geldbeträge von 
26,3 Mio. Euro festgesetzt.

Leichtfertige Verstöße gegen die Steuergesetze wer-
den mit einer Geldbuße gemäß dem OWiG geahn-
det. Im Jahr 2021 wurden Geldbußen in Höhe von 
50,4 Mio. Euro rechtskräftig festgesetzt.

 

Höhe der vorläufig festgestellten Mehrsteuern nach Steuerarten
in Mio. Euro

Quelle: Bundesministerium der Finanzen
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Abbildung 4
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Stellungnahme des Wissenschaftlichen Beirats beim Bundesministerium der Finanzen zur Übergewinnsteuer

Stellungnahme des Wissenschaftlichen Beirats 
beim Bundesministerium der Finanzen zur 
Übergewinnsteuer

 ● Der Wissenschaftliche Beirat hat die aktuellen Debatten zum Anlass genommen, die volks-
wirtschaftlichen, rechtlichen und polit-ökonomischen Wirkungen einer Übergewinnsteuer zu 
analysieren.

 ● Gutachten und Stellungnahmen des unabhängigen Wissenschaftlichen Beirats sind als Beitrag 
zum allgemeinen Diskurs zu verstehen und geben nicht notwendigerweise die Meinung des 
BMF wieder.

 ● Im folgenden Artikel wird die Kurzfassung einer Stellungnahme des Wissenschaftlichen Beirats 
wiedergegeben. Die vollständige Fassung wurde auf der Website des BMF veröffentlicht.1

1 Shortlink: https://www.bundesfinanzministerium.de/mb/20221061

Einleitung

Die wirtschaftlichen Schockwellen durch die Coro-
na-Krise und den Angriff Russlands auf die Ukra-
ine haben die Diskussion um eine Übergewinn-
steuer befeuert. In seiner Stellungnahme rät der 
Beirat dringend davon ab, eine Übergewinnsteuer 
einzuführen.

Gewinnschwankungen

Unternehmerisches Handeln findet typischer-
weise in einem unsicheren Umfeld statt. Die Fak-
torpreise der Produktion sind zufälligen Schwan-
kungen ausgesetzt, auch die Nachfrage nach den 
Produkten eines Unternehmens unterliegt sol-
chen Schwankungen. Mögliche technisch bedingte 
Unterbrechungen des Produktionsprozesses, Ar-
beitskämpfe, ungewisse Anpassungen in den re-
gulatorischen Rahmenvorschriften, Zahlungs-
ausfälle, anhängige Gerichtsverfahren etc. sind 
weitere Gründe, weshalb sich der Gewinn eines 

Unternehmens nicht präzise vorhersehen lässt. 
Ein Unternehmen wird angesichts dieser Unsi-
cherheiten seine Markteintritts- und Marktaus-
trittsentscheidung und den Umfang der unterneh-
merischen Aktivität in erster Näherung an seinem 
erwarteten Gewinn orientieren. Damit unterneh-
merisches Handeln attraktiv ist, muss der erwar-
tete Erlös mindestens die kalkulatorischen Kosten 
abdecken (einschließlich einer an den Opportuni-
tätskosten bemessenen Kapitalrendite und eines 
Unternehmerlohns etc.). Ein Unternehmen, das 
unter Zugrundelegung dieser Definition keinen 
positiven erwarteten Gewinn erzielt beziehungs-
weise einen solchen nicht in Aussicht hat, wird auf 
Dauer seinen Betrieb einstellen (müssen). Im zufäl-
ligen Auf und Ab wird es aber unausweichlich Pe-
rioden geben, in denen ein „Übergewinn“ entsteht, 
ebenso entstehen Perioden mit „Untergewinn“. 
Ersteres sind damit aber keine echten ökonomi-
schen Gewinne, die sich verzerrungsfrei besteuern 
ließen. Würde der Staat in den Perioden des „Über-
gewinns“ mit steuerlicher Abschöpfung eingreifen, 
ginge das unternehmerische Kalkül nicht mehr auf. 
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Der erwartete Gewinn nach Steuern würde negativ, 
selbst wenn der erwartete Gewinn vor Steuern null 
oder positiv wäre und diese unternehmerische Ak-
tivität insofern wünschenswert wäre.

Lenkungseffekt temporärer 
Gewinne

Temporär überdurchschnittlich hohe Gewinne 
haben in der Marktwirtschaft einen fundamen-
talen Lenkungseffekt. Preise setzen Marktsignale 
und lenken unternehmerisches Verhalten. Rapide 
gestiegene Preise, wie sie derzeit in vielen Berei-
chen zu beobachten sind, signalisieren veränderte 
Knappheitsverhältnisse  – etwa, weil das Angebot 
z.  B. infolge militärischer Konflikte oder Zerstö-
rungen durch Naturkatastrophen eingebrochen 
ist oder die Nachfrage sprunghaft angestiegen ist. 
Die gestiegenen Preise und die daraus erwachse-
nen Gewinnerwartungen bieten Anreize, die Pro-
duktionskapazitäten gerade dort auszubauen, wo 
die Knappheiten besonders groß sind. Solche An-
passungen sind aus volkswirtschaftlicher Sicht in 
hohem Maße wünschenswert, weil sie die knappen 
Ressourcen der Ökonomie in die Verwendungen 
lenken, in denen sie den höchsten Mehrwert er-
bringen. Eine Übergewinnsteuer, die alle Gewinne, 
die aus dem höheren Preis resultieren, wegbesteu-
ert, würde genau diese Anreize zur Kapazitäts-
ausweitung beziehungsweise zum Markteintritt 
zunichtemachen.

Echte Gewinne kaum zu 
erfassen – Approximation 
führt zu Verzerrungen

Der Versuch, Übergewinne durch Heuristiken zu 
approximieren, führt zu willkürlichen Belastun-
gen und Verzerrungen in der Produktionsstruktur, 
weshalb beim Versuch ihrer Besteuerung allokativ 
schädliche Verzerrungswirkungen drohen. Für die 
Ermittlung echter ökonomischer Gewinne muss 
ein angemessener Kostenbegriff angesetzt und 
müssen auch die Erlöse korrekt gemessen werden. 

Zu den Kosten des Unternehmens gehören bei-
spielsweise auch Abschreibungen, die Opportuni-
tätskosten der Verwendung von Inputfaktoren, wie 
z. B. dem Eigenkapital des Unternehmens, und eine 
an den Arbeitsmarktalternativen orientierte Unter-
nehmerleistung. In der Praxis ist der ökonomische 
(Über)Gewinn jedoch kaum abgrenzbar. Daher wird 
zum einen oft auf Erlös- beziehungsweise Preisver-
gleiche mit der Vorperiode zurückgegriffen. Ein so 
ermittelter Übergewinn hängt jedoch stark von der 
Wahl der Referenzperiode ab und hat wenig mit 
dem echten ökonomischen Gewinn zu tun. Zum 
anderen wird den Unternehmen häufig eine be-
stimmte Kapitalrendite zugestanden. Nur die darü-
ber hinausgehenden Überschüsse eines Unterneh-
mens wurden mit der Steuer teilweise abgeschöpft. 
Diese Erfassung kommt zwar der ökonomischen 
Definition von Gewinnen näher. Die praktische 
Umsetzung hat jedoch unerwünschte Nebenwir-
kungen: Durch einen über das Optimum hinausge-
henden Kapitalstock kann ein Unternehmen bei-
spielsweise die Unternehmensrendite senken. Eine 
Übergewinnsteuer, die an der Unternehmensren-
dite ansetzt, würde deshalb falsche Investitionsan-
reize setzen.

Innovationswettläufe

Ähnlich zur diskutierten Besteuerung der Gewinn-
schwankungen im laufenden Betrieb verhält sich 
die ökonomische Einschätzung bestimmter „Über-
gewinne“, die entstehen, weil viele Unternehmer 
beim Markteintritt scheitern, einige aber zu „Uni-
corns“ oder sogar Unternehmensgiganten werden. 
Im Verlauf der Pandemie haben sich zahlreiche 
Pharmaunternehmen in einem internationalen 
Wettlauf an der Entwicklung eines Impfstoffs ge-
gen SARS-CoV-2 beteiligt. Innerhalb kürzester Zeit 
wurden mehrere Impfstoffe entwickelt, zugelas-
sen, produziert und verimpft. Ex-ante stellte sich 
für jedes Pharmaunternehmen die Frage, ob es in 
den Wettlauf eintreten soll. Der Markteintritt hing 
u. a. davon ab, mit wie vielen Wettbewerbern man 
rechnen musste, wie ein Unternehmen seine ei-
gene Innovationsfähigkeit und Geschwindigkeit 
gegenüber den Konkurrenten einschätzte, wie die 
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patentrechtlichen Rahmenbedingungen gestal-
tet waren und wie sich Regierungen als Nachfra-
ger verhielten. Der Wettlauf um einen Impfstoff 
war ein Patentrennen, aus dem einige wenige als 
Sieger hervorgingen und viele andere Unterneh-
men nur Verluste erlitten. Die Verlierer bleiben in 
der derzeitigen Diskussion um Übergewinne zu-
meist ungenannt. Nur die Sieger und ihre erheb-
lichen Gewinne stehen im Licht der öffentlichen 
Betrachtung. 

Wovon es abhängt, ob Innovationswettbewerbe ef-
fizient verlaufen und ob die möglichen Gewinner-
preise zu viel oder zu wenig an Innovationsbemü-
hungen veranlassen, ist Gegenstand einer breiten 
Literatur. Staatliche Eingriffe können das Innova-
tionsgeschehen über die Ausgestaltung von Paten-
ten beziehungsweise das Patentrecht generell, über 
Instrumente des Wettbewerbsrechts und andere 
wirtschaftspolitische Instrumente beeinflussen. 
Solche Eingriffe sind mutmaßlich deutlich zielge-
nauer als die pauschale steuerliche Abschöpfung 
von „Übergewinnen“ von Unternehmen, die einen 
Innovationswettlauf gewonnen haben.

Ressourcenrenten

„Übergewinne“ im Sinne von Gewinnen, die sys-
tematisch im Erwartungswert die Kosten der Pro-
duktion übersteigen, entstehen typischerweise im 
Rohstoffsektor. Dort werden Bodenschätze abge-
baut und diese natürlichen Ressourcen am Markt 
verkauft oder weiterverarbeitet. Der Abbau und 
Verkauf von Erdgas- und Erdölvorkommen ist ein 
typisches Beispiel. Hier liegt es in der Natur des Be-
griffs „Bodenschatz“, dass die Kosten für Kapital 
und Arbeit, die bei der Exploration, der Extraktion 
und dem Verkauf entstehen, niedriger sind als der 
Verkaufserlös. Im Grunde wandeln diese Unterneh-
men nur einen Vermögenswert (die Ressource in 
situ, also den „Bodenschatz“) um in einen anderen 
Vermögenswert und verkaufen diesen dann. Die 
Bodenschätze befinden sich im Ausgangsstadium 
häufig im staatlichen Besitz. Bei einer optimalen 
Bepreisung solcher Ausbeutungsrechte sollte der 
Staat die Rohstoffrenten weitgehend abschöpfen. 

Um gleichzeitig die Anreizeffekte im Unterneh-
menssektor klug beziehungsweise effizient zu ge-
stalten, sollte der Staat die Rohstoffunternehmen 
zu „residual claimants“ machen. Zahlungen des Un-
ternehmens für die Ausbeutungsrechte und Erlöse 
aus dem Abbau und Verkauf der Ressourcen mö-
gen zeitlich auseinanderfallen. So kann im Zeitab-
lauf der Eindruck von Überrenditen entstehen, die 
bezogen auf die Gesamtlaufzeit des Ressourcenab-
baus keine sind. Und natürlich erwachsen aus der 
Unsicherheit über die Qualität der Lager, über Ex-
traktionskosten, über Veränderungen der Umwelt-
auflagen, über Preisschwankungen auf den Absatz-
märkten und über sonstige unternehmerischen 
Risiken Schwankungen in den Unternehmensge-
winnen ex post. Ähnlich wie bereits für Unterneh-
men außerhalb des Ressourcensektors diskutiert, 
bilden diese Schwankungen keinen unmittelbaren 
Grund, auf zufällig ex post entstehende Überrendi-
ten durch eine Ad-hoc-Sondersteuer zuzugreifen, 
vorausgesetzt, die Ausbeutungsrechte waren kor-
rekt bepreist. In Deutschland spielen Rohstoffren-
ten aus Öl- und Gasvorkommen eine sehr unter-
geordnete Rolle, entsprechend ist die Frage einer 
spezifischen, auf den Öl- und Gassektor bezoge-
nen Übergewinnsteuer für die Stellungnahme des 
Wissenschaftlichen Beirats von nachrangiger Be-
deutung. Deutschland ist im wesentlichen Impor-
teur von Öl und Gas. Als mittelgroßer Verbrau-
cher dürfte Deutschland auch nicht groß genug 
sein, um im Alleingang über eine Importsteuer ei-
nen Teil der Renten aus der Rohstoffförderung ab-
schöpfen zu können. Dies wäre nur möglich, wenn 
Deutschland als Importland durch solche Steuern 
die Import- und Exportpreise, zu denen es selbst 
am Weltmarkt kaufen und verkaufen kann, zu sei-
nen Gunsten verändern könnte.

Polit-ökonomische Argumente

Wird ein neuer steuerlicher Sachverhalt geschaf-
fen, wonach Gewinne aus unantizipierten Krisen 
gesondert besteuert werden sollen, ist zu befürch-
ten, dass im Lauf der Zeit der Begriff einer „nicht 
antizipierbaren Krise“ aufgeweicht wird. Wer-
den Übergewinnsteuern einmal zur Finanzierung 
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krisenhafter Situationen eingeführt, wird immer 
wieder politischer Druck entstehen, auf dieses In-
strument in der nächsten Krise zu rekurrieren. Zwar 
wird beteuert, dass diese Steuer einmalig sei und 
in Zukunft das Instrument nicht wiederverwen-
det werde. Jedoch kann sich der Staat nicht glaub-
würdig an dieses Versprechen binden. Der Staat 
unterliegt keiner supranationalen Institution, die 
die Einhaltung eines solchen Versprechens – ana-
log zur Einhaltung privater Verträge – überwachen 
und durchsetzen könnte. Die Versprechen der Poli-
tik sind damit nicht zeitkonsistent. Solche Steuern 
würden dann nicht mehr reine Renten besteuern, 
sondern hätten die üblichen negativen Auswirkun-
gen der bestehenden Steuern auf Unternehmens-
gewinne, die auch die Entlohnung des Eigenkapi-
tals und der unternehmerischen Arbeit erfassen. 
Das Beste, was der Staat gegen die fehlende Selbst-
bindungsmöglichkeit tun kann, ist der Reputa-
tionsaufbau. Deutschland ist bisher sehr gut da-
mit gefahren, sich in Krisenzeiten im Rahmen der 
rechtlichen Rahmenbedingungen zu verschulden 
und das vorhandene steuerpolitische Instrumen-
tarium zu nutzen. Ein Aufweichen dieser Politik 
hin zu Ad-hoc-Steuern würde die Glaubwürdigkeit 
deutscher Finanzpolitik schädigen. Deutschland 
würde sein über Jahrzehnte aufgebautes hohes An-
sehen als Standort mit sicheren Eigentumsrechten 
und verlässlichen rechtlichen Strukturen gefähr-
den. Unternehmen müssten fürchten, dass im Er-
folgsfall die eigene Branche ein Kandidat für eine 
neue Übergewinnsteuer wird.

Internationaler Kontext

In aktuellen Reformen des internationalen Steuer-
systems spielt das Konzept der „Residualgewinne“ 
ebenfalls eine Rolle. Residualgewinne sind hier 
als Gewinne oberhalb einer Umsatzrendite von 
10  Prozent definiert; in diesem Sinne kann man 
sie als „Übergewinne“ ansehen. Allerdings verfol-
gen diese Reformen der internationalen Besteue-
rung nicht das Ziel, besonders hohe Gewinne einer 
Sondersteuer zu unterwerfen, die über die normale 
Gewinnbesteuerung hinausgeht. Es geht vielmehr 
darum, Steuervermeidung durch internationale 

Gewinnverlagerung einzudämmen und Besteue-
rungsrechte zwischen Staaten neu aufzuteilen. Das 
Ziel besteht also darin, heute sehr niedrig oder gar 
nicht besteuerte Gewinne auf ein Mindestniveau 
anzuheben und so Ungleichheiten in der Besteu-
erung abzubauen, während das Ziel einer Über-
gewinnsteuer gerade darin läge, unterschiedliche 
Arten von Gewinnen unterschiedlich zu besteu-
ern. Darüber hinausgehend gibt es Forderun-
gen nach expliziten Übergewinnsteuern im Rah-
men der internationalen Steuerreformen („Global 
Excess Profits Tax“). Gerechtfertigt wird eine sol-
che Übergewinnsteuer mit dem Fehlen einer glo-
balen Kartellbehörde. Ohne global koordinierte 
wettbewerbsrechtliche Eingriffe könnten globale 
Plattformunternehmen, die über eine dominante 
Marktposition verfügen, nur unzulänglich reguliert 
werden. Aus der Marktmacht entsteht eine ökono-
mische Rente, die mit der Übergewinnsteuer parti-
ell abgeschöpft werden soll. Eine solche Steuer mag 
dem Gerechtigkeitsempfinden vieler entsprechen, 
das grundlegende Problem der Verzerrungen durch 
Marktmacht lässt sich damit jedoch nicht beheben.

Bezug zur Körperschaftsteuer

In der Diskussion zur Übergewinnsteuer geht re-
gelmäßig unter, dass „Übergewinne“ bereits der re-
gulären Gewinnbesteuerung unterliegen. Je nach 
Gewerbesteuersatz werden „Übergewinne“  – wie 
alle anderen steuerbaren Gewinne  – in Deutsch-
land mit durchschnittlich circa 3  Prozent besteu-
ert. Der Staat ist also an den Übergewinnen bereits 
beteiligt. Alternativ zu einer zusätzlichen Überge-
winnsteuer wäre es denkbar, die bestehende Ge-
winnbesteuerung, insbesondere die Körperschaft-
steuer, stärker auf eine Besteuerung ökonomischer 
Renten auszurichten. Dazu könnte insbesondere 
ein kalkulatorischer Eigenkapitalzins von der steu-
erlichen Bemessungsgrundlage abgezogen werden. 
Der aktuelle Vorschlag der EU-Kommission für die 
Neugestaltung der Unternehmensbesteuerung in 
Europa sieht einen Schritt in Richtung der Finan-
zierungs- und Investitionsneutralität vor. 
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Während der Beirat aus den oben genannten Grün-
den der Einführung einer Übergewinnsteuer für 
einzelne Branchen beziehungsweise in spezifi-
schen Situationen skeptisch gegenübersteht, gelten 
diese Bedenken nicht für die grundsätzliche Fort-
entwicklung der Unternehmensbesteuerung in 
Richtung einer stärkeren Ausrichtung auf Reinge-
winne, die im Idealfall zu Finanzierungsneutralität 
und besseren Investitionsanreizen führen würde. 
Aus Effizienzgesichtspunkten ist eine Angleichung 
der steuerlichen Gewinndefinition an die Defini-
tion ökonomischer Renten zu begrüßen. Allerdings 
wäre – bei konstant gehaltenen Steuersätzen – mit 
einem deutlich niedrigeren Steueraufkommen zu 
rechnen. Befürworter einer Übergewinnsteuer ha-
ben jedoch meist das Anliegen, mehr und nicht we-
niger Steueraufkommen zu erzielen.

Fazit

In Krisenzeiten verschieben sich häufig schlagar-
tig die Knappheiten. Preise steigen sprunghaft an 
oder stürzen ab. Die rapiden Veränderungen erzeu-
gen Gewinner und Verlierer in diesen Krisenzei-
ten. Insbesondere außergewöhnlich hohe Unter-
nehmensgewinne, die aus solchen Veränderungen 
der Knappheitsverhältnisse resultieren, werden 
in weiten Teilen der Bevölkerung als unfair emp-
funden. In Krisenzeiten flammt daher immer wie-
der die Diskussion auf, ob besonders hohe, mit der 
Krise in Verbindung stehende Gewinne wegbesteu-
ert werden sollten. Die Stellungnahme mahnt zu 
großer Vorsicht bei der Verwendung solcher po-
pulärer, aber langfristig ökonomisch schädlicher 
Übergewinnsteuern.
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Überblick zur aktuellen Lage
Wirtschaft

 ● Die Bundesregierung hat am 12. Oktober 2022 mit der Herbstprojektion ihre aktualisierten Erwartungen 
zur gesamtwirtschaftlichen Entwicklung veröffentlicht. Gegenüber der Projektion vom Frühjahr haben 
sich die konjunkturellen Aussichten v. a. durch die infolge des russischen Angriffskriegs sehr stark gestie-
genen Gas- und Strompreise deutlich eingetrübt. Zudem belasten fortwährende Störungen der Liefer-
ketten die deutsche Wirtschaft.

 ● Da die deutsche Wirtschaft robust durch das 1. Halbjahr 2022 gekommen ist, wird noch für das laufende 
Jahr ein Zuwachs des realen Bruttoinlandsprodukts (BIP) von 1,4 Prozent erwartet. Angesichts der Be-
lastungen durch die hohen Energiepreise dürfte es dagegen zu Rückgängen des BIP im Winterhalb-
jahr und damit im Jahr 2023 insgesamt zu einer Verringerung des BIP um 0,4 Prozent kommen. Ein sta-
bilisierender Einfluss auf die wirtschaftliche Entwicklung dürfte dabei von den Entlastungspaketen und 
dem Abwehrschirm der Bundesregierung ausgehen. Für 2024 wird eine Erholung mit einem Wirtschafts-
wachstum von 2,3 Prozent erwartet.

 ● Die Inflationsraten dürften vor allem angesichts des starken Auftriebs aus den Energiepreisen, die erst 
sukzessive an die Haushalte weitergegeben werden, zunächst stark erhöht bleiben. Im Verlauf des kom-
menden Jahres ist ein Abklingen des Preisauftriebs zu erwarten. Insgesamt dürfte die Inflationsrate bei 
8,0 Prozent in diesem, 7,0 Prozent im nächsten und 2,4 Prozent im übernächsten Jahr liegen. Ohne den 
preisdämpfenden Effekt der Gas- und Strompreisbremse würde die Inflationsrate vor allem im Jahr 2023 
nochmals deutlich höher ausfallen.

Finanzen

 ● Die Einnahmen des Bundeshaushalts beliefen sich im Zeitraum Januar bis September 2022 auf rund 
256,7 Mrd. Euro. Damit lagen die Einnahmen um 10,1 Prozent (rund +23,6 Mrd. Euro) über den Ein-
nahmen im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Die Ausgaben des Bundeshaushalts betrugen von Januar bis 
September 2022 rund 347,5 Mrd. Euro und lagen damit um 5,2 Prozent (rund -18,9 Mrd. Euro) unter dem 
entsprechenden Vorjahresniveau. Im Zeitraum von Januar bis September 2022 wies der Bundeshaushalt 
ein Finanzierungsdefizit von rund 90,8 Mrd. Euro auf.

 ● Die Steuereinnahmen insgesamt (ohne Gemeindesteuern) lagen im September 2022 um 9,0 Prozent 
unter dem Ergebnis vom September 2021. Das Aufkommen der Gemeinschaftsteuern ging um 9,3 Pro-
zent zurück. Maßgeblich hierfür war die starke Reduzierung des Lohnsteueraufkommens durch die Aus-
zahlung der Energiepreispauschale im September 2022. Die Einnahmen aus den Bundessteuern gingen 
um 10,6 Prozent zurück.

Europa

 ● Der Monatsbericht Oktober beinhaltet einen Rückblick auf die Sitzungen der Eurogruppe am 3. Ok-
tober 2022 und des ECOFIN-Rats am 4. Oktober 2022 in Luxemburg. Die Schwerpunkte der Sitzungen 
waren u. a. die aktuellen makroökonomischen Entwicklungen im Euroraum, die hohen Energiepreise 
und die gestiegene Inflation.
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Folgen des russischen 
Angriffskriegs trüben 
Konjunkturaussichten in 
Deutschland merklich ein

Der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine 
und die in der Folge immer weiter gedrosselten 
und mittlerweile vollständig ausbleibenden russi-
schen Gaslieferungen haben die Energiepreise in 
Deutschland, aber auch die gesamtwirtschaftliche 
Unsicherheit drastisch erhöht. Der Konsum der 
Verbraucherinnen und Verbraucher sowie die In-
vestitionen der Unternehmen werden hierdurch 
maßgeblich belastet, wodurch sich die konjunktu-
rellen Aussichten nun deutlich eingetrübt haben. 
Zudem belasten fortwährende Störungen der Lie-
ferketten die deutsche Wirtschaft. Daher hat die 
Bundesregierung in ihrer am 12. Oktober 2022 ver-
öffentlichten Herbstprojektion ihre Erwartungen 
zur Wirtschaftsentwicklung nach unten angepasst. 
Da die deutsche Wirtschaft auch aufgrund von 
pandemiebedingten Nachholeffekten im Dienst-
leistungsbereich recht robust durch das 1.  Halb-
jahr 2022 gekommen ist, wird noch für das laufende 
Jahr ein Zuwachs des realen Bruttoinlandsprodukts 
(BIP) von 1,4 Prozent erwartet. Durch die verstärk-
ten Belastungen infolge der krisenhaften Zuspit-
zung auf den Gasmärkten dürfte es dagegen im 
Jahr 2023 insgesamt zu einer Verringerung des BIP 
um 0,4 Prozent kommen, bevor 2024 wieder mit ei-
nem Zuwachs von 2,3 Prozent zu rechnen ist.

Das Konjunkturbild der Bundesregierung basiert 
u. a. auf zuletzt veröffentlichten vorausblickenden 
Konjunkturindikatoren, die auf eine schwache Ent-
wicklung für die kommenden Monate hindeuten. 
Unternehmen sowie Verbraucherinnen und Ver-
braucher schauen derzeit eher pessimistisch in die 
Zukunft. Die außerordentlich hohe Verbraucher-
preisinflation reduziert aktuell die Kaufkraft der 

privaten Haushalte, was nur zum Teil durch höhere 
Löhne und Ersparnisse kompensiert werden kann. 
Von den Entlastungspaketen der Bundesregierung 
und dem wirtschaftlichen Abwehrschirm gegen 
die Folgen des russischen Angriffskriegs geht dage-
gen eine stabilisierende Wirkung auf die Gesamt-
wirtschaft aus, die in der Projektion berücksichtigt 
wurde. Der Arbeitsmarkt dürfte sich auch aufgrund 
zunehmender Knappheit an Arbeitskräften weiter 
robust entwickeln und damit konjunkturell stüt-
zend wirken.

Ein deutliches Risiko für die wirtschaftliche Ent-
wicklung besteht vor allem in der Möglichkeit ei-
ner Gasmangellage, die starke negative wirtschaft-
liche Effekte hervorrufen würde. Darüber hinaus 
verbleiben Risiken mit Blick auf die pandemische 
Entwicklung, sowohl in Deutschland als auch indi-
rekt über mögliche erneute beziehungsweise länger 
anhaltende Belastungen der internationalen Lie-
ferketten. Dagegen könnte sich bei höheren Ener-
gieeffizienzgewinnen oder niedriger als unterstell-
ten Weltmarktpreisen für Energie, z. B. durch einen 
sehr milden Winter, auch eine günstigere Entwick-
lung ergeben. Gleichwohl überwiegen insbeson-
dere für nächstes Jahr die Abwärtsrisiken.

Die Eckwerte der Herbstprojektion bilden die 
Grundlage der kommenden Steuerschätzung des 
Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ vom 25.  bis 
27. Oktober 2022. Die Ergebnisse des Arbeitskreises 
werden anschließend in einer Pressekonferenz und 
auf der Internetseite des BMF veröffentlicht.

Die Steuereinnahmen insgesamt (ohne Gemein-
desteuern) lagen im September  2022 merklich 
(-9,0  Prozent) unter dem Ergebnis vom Septem-
ber  2021. Das Minus war jedoch nicht durch eine 
gedämpftere konjunkturelle Entwicklung bedingt, 
sondern maßgeblich auf die starke Reduzierung 
des Lohnsteueraufkommens durch die Auszahlung 

Konjunkturentwicklung 
aus finanzpolitischer Sicht
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Gesamtwirtschaft/Einkommen

2021 Veränderung in Prozent gegenüber

Mrd. Euro  
bzw.  

Index

gegenüber 
Vorjahr in 
Prozent

Vorperiode saisonbereinigt Vorjahr 

4.Q 21 1.Q 22 2.Q 22 4.Q 21 1.Q 22 2.Q 22

Bruttoinlandsprodukt¹

Vorjahrespreisbasis (verkettet) 105,6 +2,6 -0,0 +0,8 +0,1 +1,2 +3,9 +1,8 

Jeweilige Preise 3.602 +5,8 +1,5 +2,1 +1,6 +6,3 +8,6 +7,8 

Einkommen¹

Volkseinkommen 2.743 +6,7 +2,0 +0,1 -0,1 +6,1 +5,3 +3,1 

Arbeitnehmerentgelte 1.918 +3,5 +1,2 +1,4 +0,3 +4,6 +6,6 +5,6 

Unternehmens- und 
Vermögenseinkommen

825 +15,0 +3,8 -3,0 -1,1 +10,5 +2,5 -3,0

Verfügbare Einkommen der 
privaten Haushalte

2.031 +2,1 +1,0 +1,8 +2,8 +3,0 +3,8 +6,4 

Bruttolöhne und -gehälter 1.567 +3,7 +1,2 +1,6 +0,3 +5,0 +7,4 +6,2 

Sparen der privaten Haushalte 316 -6,1 +2,7 -4,7 -2,3 -25,0 -33,3 -34,6

Außenhandel/Umsätze/
Produktion/ 

Auftragseingänge

2021 Veränderung in Prozent gegenüber

Mrd. Euro  
bzw. 

Index

gegenüber 
Vorjahr in 
Prozent

Vorperiode saisonbereinigt Vorjahr²

Jul 22 Aug 22
Zweimonats
durchschnitt Jul 22 Aug 22

Zweimonats
durchschnitt

In jeweiligen Preisen

Außenhandel (Mrd. Euro)

Waren-Exporte 1.376 +14,0 -1,6 +1,6 +0,4 +10,8 +21,2 +15,7 

Waren-Importe 1.203 +17,2 +0,1 +3,4 +2,1 +26,2 +35,7 +30,8 

In konstanten Preisen 

Produktion im Produzierenden 
Gewerbe (Index 2015 = 100)

99,1 +3,7 +0,0 0,8 +0,1 0,8 +2,1 +0,6 

Industrie³ 97,2 +4,8 -0,6 -0,1 +0,0 -1,3 +3,0 +0,7 

Bauhauptgewerbe 115,3 -1,3 +1,9 -2,1 +0,5 +0,1 +0,4 +0,2 

Umsätze im Produzierenden 
Gewerbe (Index 2015 = 100)

Industrie³ 98,5 +5,2 -2,0 +1,0 +0,2 +0,9 +6,9 +3,7 

Inland 95,1 +3,2 -1,9 -0,5 -0,6 -1,1 +2,9 +0,8 

Ausland 101,8 +7,2 -2,0 +2,3 +0,9 +2,9 +11,0 +6,7 

Auftragseingang  
(Index 2015 = 100)

Industrie³ 111,9 +17,9 +1,9 -2,4 +0,5 -11,0 -4,1 -7,9

Inland 106,4 +15,8 -3,7 -3,4 -4,8 -14,7 -7,9 -11,6

Ausland 116,0 +19,3 +6,0 -1,7 +4,4 -8,3 -1,4 -5,2

Bauhauptgewerbe . . +8,1 . -1,4 -5,2 . -7,9

Umsätze im Handel  
(Index 2015 = 100)

Einzelhandel  
(ohne Kfz, mit Tankstellen)

117,0 +0,8 +1,0 -1,8 -0,6 -4,1 -1,7 -2,9

Handel mit Kfz 113,7 +2,3 -0,2 . +3,3 -7,4 . -7,1

Finanzpolitisch wichtige Wirtschaftsdaten
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der Energiepreispauschale an erwerbstätige Steu-
erpflichtige bedingt. Darüber hinaus war im Sep-
tember auch die temporäre Absenkung der Ener-
giesteuer für Kraftstoffe kassenwirksam. Zudem 
dämpfte die Anhebung des Grundfreibetrags und 
des Arbeitnehmer-Pauschbetrags durch das Steuer-
entlastungsgesetz  2022 das Steueraufkommen ge-
genüber dem Vorjahr (siehe Beitrag zur Entwick-
lung der Steuereinnahmen in dieser Ausgabe).

Anstieg bei Warenexporten 
und Warenimporten im August

Im August verzeichneten sowohl nominale Waren-
exporte als auch nominale Warenimporte nach 
der schwachen Entwicklung vom Juli wieder An-
stiege. Die Warenexporte stiegen kalender- und sai-
sonbereinigt um 1,6  Prozent gegenüber dem Vor-
monat und lagen damit weiter deutlich über dem 
Vorjahresniveau (+18,1  Prozent). Etwas kräftiger 

expandierten die Warenimporte mit 3,4  Prozent 
gegenüber dem Vormonat. Gegenüber dem Vorjahr 
betrug der Zuwachs 33,3  Prozent. Unter Berück-
sichtigung der Entwicklung der Außenhandels-
preise lagen die realen Exporte 0,4  Prozent unter 
dem Vorjahresniveau, die realen Importe 0,5  Pro-
zent höher als im Vorjahr. Der Saldo der Warenhan-
delsbilanz betrug im August  2022 1,2  Mrd.  Euro. 
Im Zuge der  – insbesondere auch preisbedingt  – 
hohen Steigerungsraten der Warenimporte ge-
genüber dem Vorjahresmonat lagen auch die 
Einnahmen aus der Einfuhrumsatzsteuer im Sep-
tember 2022 erneut deutlich über dem Vorjahres-
niveau (+21,2 Prozent).

Die Stimmung unter den deutschen Exporteuren 
verschlechterte sich gemäß ifo Exporterwartungen 
im September erneut, auch wenn die Indikatoren 
hinsichtlich Lieferengpässen aktuell ein gemisch-
tes Bild zeichnen. Laut Kiel Trade Indicator sta-
gnierte weltweit der Stau von Containerschiffen im 

noch: Finanzpolitisch wichtige Wirtschaftsdaten

Arbeitsmarkt

2021 Veränderung in Tausend gegenüber

Personen 
Mio.

gegenüber 
Vorjahr in 
Prozent

Vorperiode saisonbereinigt Vorjahr 

Jul 22 Aug 22 Sep 22 Jul 22 Aug 22 Sep 22

Arbeitslose  
(nationale Abgrenzung nach BA)

2,61 -3,0 +45 +26 +14 -120 -31 +21 

Erwerbstätige, Inland 44,98 +0,1 +19 -4 . +571 +501 .

Sozialversicherungspflichtig 
Beschäftigte 

33,58 +0,1 +16 . . +598 . .

Preisindizes 
2015 = 100

2021 Veränderung in Prozent gegenüber

Index

gegenüber 
Vorjahr in 
Prozent

Vorperiode Vorjahr 

Jul 22 Aug 22 Sep 22 Jul 22 Aug 22 Sep 22

Importpreise 110,4 +13,4 +1,4 +4,3 . +28,9 +32,7 .

Erzeugerpreise gewerbliche Produkte 114,7 +10,5 +5,3 +7,9 . +37,2 +45,8 .

Verbraucherpreise 109,1 +3,1 +0,9 +0,3 +1,9 +7,5 +7,9 +10,0 

ifo Geschäftsklima 
Deutschland

saisonbereinigte Salden

Feb 22 Mrz 22 Apr 22 Mai 22 Jun 22 Jul 22 Aug 22 Sep 22

Klima +15,9 -1,7 +1,1 +3,8 +1,7 -6,2 -6,3 -15,7

Geschäftslage +25,5 +21,8 +22,2 +27,4 +26,6 +22,9 +22,3 +15,4 

Geschäftserwartungen +6,7 -22,7 -18,0 -17,3 -20,5 -31,6 -31,3 -42,3

1 Stand: Oktober 2022; Bruttoinlandsprodukt 2. Quartal 2022: detaillierte Meldung des Statistischen Bundesamts (25. August 2022).
2 Produktion arbeitstäglich, Umsatz, Auftragseingang Industrie kalenderbereinigt, Auftragseingang Bauhauptgewerbe saisonbereinigt.
3 Ohne Energie.
Quellen: Statistisches Bundesamt, Bundesagentur für Arbeit, Deutsche Bundesbank, ifo Institut, eigene Berechnungen
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September  2022 auf hohem Niveau; insbesondere 
in der Nordsee warten weiterhin außergewöhn-
lich viele Schiffe auf Entladung. Laut ifo  Institut 
verschärften sich auch die Lieferprobleme befrag-
ter Firmen im September nach leichter Entspan-
nung im August wieder etwas (65,8  Prozent be-
richteten von Lieferproblemen, nach 62,0  Prozent 
im Vormonat). Dagegen weisen bei den Container-
frachtraten, die infolge der Pandemie stark gestie-
gen sind, Indizes am aktuellen Rand auf Entspan-
nung hin. Zudem blicken die Automobilhersteller 
aktuell etwas optimistischer auf die nächsten Mo-
nate, da sie aktuell für das 4. Quartal mit steigenden 
Exporten rechnen.

Insgesamt bleiben die Aussichten für die wei-
tere kurzfristige Entwicklung des deutschen Au-
ßenhandels aber eingetrübt. Die Bundesregierung 
erwartet aufgrund des sich abflachenden Welt-
wirtschaftswachstums und der anhaltenden Lie-
ferkettenprobleme eine zunächst verhaltene Ex-
portentwicklung, die erst Mitte 2023 wieder Fahrt 
aufnehmen dürfte. Für das laufende Jahr wird da-
her erwartet, dass die realen Exporte mit 1,4  Pro-
zent nur relativ schwach expandieren, wohinge-
gen die realen Importe u. a. aufgrund des merklich 
ausgeweiteten Auslandstourismus voraussichtlich 
deutlich stärker um 5,4 Prozent ansteigen. Im kom-
menden Jahr dürften sich beide Größen dann mit 
einem Plus von 1,9 Prozent bei den Importen und 
2,0  Prozent bei den Exporten insgesamt moderat 
entwickeln.

Leichter Rücksetzer für die 
Produktion im August

Die Produktion im Produzierenden Gewerbe sank 
im August nach Stagnation im Juli preis-, kalen-
der- und saisonbereinigt um 0,8 Prozent gegenüber 
dem Vormonat. Im Vergleich zum Vorjahresmo-
nat lag die Produktion um 2,1 Prozent höher. Auch 
die Industrieproduktion ging im Vormonatsver-
gleich leicht um 0,1 Prozent zurück, da die Produk-
tion von Vorleistungsgütern sank, wohingegen die 
Produktion von Konsum- und Investitionsgütern 
expandierte. Die stark gestiegenen Energiepreise 

dürften weiter belastend gewirkt haben. Daneben 
beeinträchtigte die infolge des Niedrigwassers ein-
geschränkte Binnenschifffahrt vor allem die bereits 
von hohen Energiekosten stark belastete chemi-
sche Industrie sowie die Kokerei und Mineralöl-
verarbeitung. Der reale Umsatz im Verarbeitenden 
Gewerbe stieg dagegen im August um 1,0 Prozent 
gegenüber Juli und lag mit einem Plus von 6,9 Pro-
zent deutlich über dem Vorjahresniveau.

Die Auftragseingänge im Verarbeitenden Gewerbe 
sanken im August um 2,4 Prozent gegenüber dem 
Vormonat. Dieser Rückgang fügt sich in die ten-
denziell rückläufige Entwicklung seit Jahresbeginn 
ein, auch wenn er durch einen nun für Juli revidier-
ten Anstieg wegen Nachmeldung eines Großauf-
trags aus der Luft- und Raumfahrt überzeichnet ist. 
Im Vergleich zum Vorjahresmonat lagen die Auf-
tragseingänge um 4,1 Prozent niedriger.

Der konjunkturelle Ausblick in der Industrie blieb 
spürbar eingetrübt. Im September verschlechterte 
sich das ifo Geschäftsklima in fast allen Branchen. 
Dabei lagen die pessimistischen Geschäftserwar-
tungen deutlich unter den im Vergleich dazu mo-
deraten Lageeinschätzungen; der Abstand dieser 
beiden Einschätzungen erreichte damit ein histori-
sches Ausmaß. Als Reaktion auf die oben beschrie-
benen Lieferkettenprobleme setzen viele Unter-
nehmen gemäß Befragungen des ifo Instituts nun 
vor allem auf eine höhere Lagerhaltung sowie ver-
stärkte Diversifizierung bei ihren Lieferanten.

Die reale Bauproduktion sank im August um 
2,1  Prozent gegenüber dem Vormonat. Die Bau-
preise im Wohnungsbau lagen zeitgleich mit einem 
Plus von 16,5 Prozent deutlich über dem Vorjahres-
niveau. Zwar sank laut ifo Institut der Anteil an von 
Lieferengpässen bei Baustoffen betroffenen Un-
ternehmen von 45,6  Prozent auf 36,4  Prozent, die 
Quote an Auftragsstornierungen im Wohnungsbau 
stieg aber weiter an (von 11,6 Prozent auf 16,7 Pro-
zent im September). Zudem sank das ifo Geschäfts-
klima im Bauhauptgewerbe merklich, dabei ver-
schlechterten sich sowohl die aktuelle Lage als 
auch die Geschäftserwartungen.
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Angesichts all dieser Faktoren und eines steigenden 
Zinsniveaus rechnet die Bundesregierung in ihrer 
Herbstprojektion für das laufende und das kom-
mende Jahr mit spürbar rückläufigen Bauinvesti-
tionen. Dagegen dürften die Ausrüstungsinvesti-
tionen u. a. vor dem Hintergrund immer noch gut 
gefüllter Auftragsbücher insbesondere 2023 wieder 
deutlich zulegen.

Rückgang der realen 
Einzelhandelsumsätze im 
August

Nach dem leichten Anstieg im Juli 2022 entwickel-
ten sich die realen Einzelhandelsumsätze im Au-
gust wieder rückläufig. Sie sanken in kalender- und 
saisonbereinigter Rechnung um 1,9 Prozent gegen-
über dem Vormonat. Im Vergleich zum Vorjahres-
monat lagen die Einzelhandelsumsätze real um 
4,3 Prozent niedriger, nominal aber um 5,4 Prozent 
höher. Die gegenläufige Entwicklung von nomina-
len und realen Umsätzen spiegelte dabei die kräfti-
gen Preissteigerungen wider.

Nach Einzelbereichen fielen die realen Umsätze im 
Bereich „Lebensmittel“ auf das niedrigste Niveau 
seit Januar 2017 und lagen um 3,1 Prozent niedri-
ger als im Vorjahreszeitraum. Im Einzelhandel mit 
Nicht-Lebensmitteln war ein Umsatzminus ge-
genüber dem Vorjahr von 5,6 Prozent zu verzeich-
nen. Hierbei fiel vor allem der Rückgang im Bereich 
Einrichtungsgegenstände/Haushaltsgeräte/Bau-
bedarf mit 12,4 Prozent sehr kräftig aus. Beim In-
ternet- und Versandhandel war ein Rückgang von 
7,1  Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum zu 
verzeichnen.

Der reale Umsatz im Gastgewerbe sank im Juli um 
1,5 Prozent gegenüber dem Vormonat. Gegenüber 
dem Vorjahresmonat war der reale Umsatz um 
10,2  Prozent höher; nominal lag der Umsatz um 
19,0 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats.

Die Stimmungsindikatoren für den privaten Kon-
sum haben sich am aktuellen Rand auf niedrigem 
Niveau weiter eingetrübt. Laut ifo  Institut haben 
sich die aktuelle Lage und die Geschäftserwartun-
gen im Dienstleistungssektor und dabei insbeson-
dere im Gastgewerbe, aber vor allem auch im Ein-
zelhandel, im September deutlich verschlechtert. 
Das Konsumklima der Gesellschaft für Konsumfor-
schung (GfK) setzte seinen Abwärtstrend im Sep-
tember weiter fort. Dabei sanken insbesondere die 
Einkommenserwartungen der befragten Verbrau-
cherinnen und Verbraucher. Für Oktober prognos-
tiziert die GfK einen Rückgang des Konsumklimas 
auf -42,5 Punkte, was eine nochmalige Verschlech-
terung gegenüber dem im September erreichten 
Allzeittief bedeuten würde.

Im laufenden Jahr dürfte der private Konsum ins-
gesamt mit einer Rate von 4,3  Prozent wachsen, 
was vor allem auf eine durch pandemiebedingte 
Nachholeffekte kräftige Entwicklung im 1.  Halb-
jahr 2022 zurückzuführen ist. Der Ausblick ist auf-
grund von Preissteigerungen und hoher Unsi-
cherheit jedoch merklich eingetrübt, sodass der 
private Konsum preisbereinigt zunächst zurückge-
hen dürfte. Der Rückgang dürfte allerdings durch 
die jüngst angekündigten zusätzlichen Entlas-
tungsmaßnahmen der Bundesregierung im Rah-
men des Abwehrschirms abgefedert werden. Im Er-
gebnis projiziert die Bundesregierung für 2023 ein 
Minus bei den realen privaten Konsumausgaben 
von 0,9 Prozent. Die für das Aufkommen der Um-
satzsteuer relevanten nominalen Konsumausga-
ben werden dagegen mit 5,3 Prozent expandieren, 
wobei der Anstieg aufgrund der Verhaltensanpas-
sungen, die sich im Rückgang der privaten Kon-
sumausgaben in realer Rechnung widerspiegeln, 
unter der Inflationsrate bleiben dürfte. Im Septem-
ber  2022 lagen die Einnahmen der Steuern vom 
Umsatz um 7,4 Prozent über dem Vorjahresmonat.
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BIP-Wachstum und ifo Geschäftsklima Deutschland
Salden in Prozent

Im April 2018 löste das ifo Geschäftsklima Deutschland den bisherigen Index für die Gewerbliche Wirtschaft ab.
Quellen: Statistisches Bundesamt, ifo Institut, eigene Berechnungen
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Arbeitsmarkt trotzt weiterhin 
den gesamtwirtschaftlichen 
Belastungen

Der Arbeitsmarkt zeigt sich weiterhin resilient ge-
genüber dem deutlich eingetrübten gesamtwirt-
schaftlichen Umfeld. Die Kurzarbeit war auch im 
Juli nach wie vor deutlich rückläufig: Nach Hoch-
rechnung der Bundesagentur für Arbeit  (BA) 

erhielten 99.000 Beschäftigte konjunkturelles Kurz-
arbeitergeld und somit 155.000  Personen weniger 
als im Juni. Auch die Zahl der bei der BA eingegan-
genen Anzeigen für Kurzarbeit lag im September 
weiter auf niedrigem Niveau. Die Erwerbstätig-
keit stagnierte im Juli zwar im Vormonatsvergleich 
bei 45,4  Millionen Personen, saisonbereinigt er-
gab sich ein leichter Rückgang von 6.000 Personen 
gegenüber Juni. Sie blieb aber weiterhin deutlich 
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über dem Niveau des Vorjahres (+1,1 Prozent). Die 
sozialversicherungspflichtige Beschäftigung lag 
nach Hochrechnung der  BA im Juni bei 34,3  Mil-
lionen Personen (+1,8  Prozent gegenüber dem 
Vorjahresmonat).

Die Zahl der als arbeitslos registrierten Perso-
nen lag im September nach Ursprungswerten bei 
2,49  Millionen (-21.000  Personen gegenüber dem 
Vorjahresmonat). Saisonbereinigt nahm die Ar-
beitslosenzahl gegenüber dem Vormonat um 
14.000 Personen zu. Die saisonbereinigte Arbeitslo-
senquote verblieb bei 5,5 Prozent (nach Ursprungs-
werten 5,4 Prozent). Der seit Juni zu beobachtende, 
inzwischen aber abgeflachte, Anstieg der Arbeitslo-
sigkeit ist im Wesentlichen in der Erfassung ukrai-
nischer Geflüchteter begründet.

Laut Frühindikatoren haben sich die Beschäf-
tigungsaussichten für die nächsten Monate et-
was eingetrübt. Gegenläufige Effekte ergeben sich 
aus einer vor dem Hintergrund der Arbeitskräfte-
knappheit grundsätzlich hohen Einstellungsbereit-
schaft der Unternehmen in allen Wirtschaftsberei-
chen einerseits und den akuten wirtschaftlichen 
Belastungen infolge des russischen Angriffskriegs 
andererseits.

Die Bundesregierung erwartet insgesamt eine wei-
terhin stabile Entwicklung am Arbeitsmarkt. Kurz-
fristige Rückgänge in der wirtschaftlichen Aktivität 
können primär über Kurzarbeit abgefedert werden, 
sodass im kommenden Winter mit einem Wie-
deranstieg  – jedoch sehr deutlich unter den wäh-
rend der Corona-Pandemie erreichten Spitzenwer-
ten  – gerechnet wird. Die Erwerbstätigkeit dürfte 
im Jahresdurchschnitt  2023 um 140.000  Personen 
und die Arbeitslosigkeit um 90.000 Personen höher 
liegen als im Vorjahr; Letzteres resultiert vor allem 
noch aus der Registrierung der ukrainischen Ge-
flüchteten im laufenden Jahr.

Inflationsrate mit weiterem 
Sprung nach oben im 
September

Die Inflationsrate (Veränderung des Verbrau-
cherpreisindex gegenüber dem Vorjahresmo-
nat) machte im September  2022 noch einmal ei-
nen deutlichen Sprung nach oben und lag nach 
Berechnungen des Statistischen Bundesamtes mit 
10,0 Prozent nun im zweistelligen Bereich. Im Vor-
monat hatte die Rate noch 7,9  Prozent betragen. 
Ein spürbares Plus gegenüber dem Vormonat war 
durch das Auslaufen von Tankrabatt und 9-Eu-
ro-Ticket (Effekt rund 1 Prozentpunkt nach Schät-
zung der Deutschen Bundesbank) zu erwarten ge-
wesen. Dass der Anstieg höher ausfiel, als allein 
durch das Auslaufen beider Maßnahmen zu erwar-
ten gewesen wäre, spiegelt u. a. den anhaltend ho-
hen Aufwärtsdruck aus stark gestiegenen Input-
preisen, insbesondere für Energie, wider, der auf 
alle Wirtschaftsbereiche ausstrahlt. Gegenüber Au-
gust kam es zu einem nichtsaisonbereinigten An-
stieg des Index um 1,9 Prozent.

Im Einzelnen betrug der Anstieg des Teilindex für 
Waren 17,2 Prozent (nach +14,7 Prozent im August), 
darunter 43,9 Prozent für Energie (nach +35,6 Pro-
zent) und 18,7  Prozent für Nahrungsmittel (nach 
+16,6 Prozent). Die sogenannte Kerninflation ohne 
Energie und Nahrungsmittel lag mit 4,6  Prozent 
deutlich niedriger (nach +4,7  Prozent). Die Verän-
derungsrate bei Dienstleistungen betrug 3,6  Pro-
zent (nach +2,2 Prozent), darunter fällt unverändert 
eine Rate von 1,8 Prozent bei Wohnungsmieten.

Die Bundesregierung erwartet, dass der Verbrau-
cherpreisindex im laufenden Jahr insgesamt sehr 
kräftig um 8,0  Prozent gegenüber dem Vorjahr 
steigt, insbesondere durch die massiv gestiegenen 
Energiepreise, zuletzt aber auch u. a. durch die hohe 
und weiter gestiegene Inflationsrate bei Nahrungs-
mitteln. Vor dem Hintergrund fortgesetzt gestiege-
ner Erzeugerpreise plant gemäß Befragungen des 
ifo Instituts die Mehrheit der Unternehmen Preis-
erhöhungen in den nächsten Monaten, insbeson-
dere im Lebensmitteleinzelhandel, aber auch in 
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der Gastronomie. Auch im nächsten Jahr dürfte 
die Inflationsrate mit 7,0  Prozent nur wenig un-
ter der diesjährigen Rate liegen. Zwar dürften die 
vorgesehene Strom- und Gaspreisbremse sowie 
die Senkung der Umsatzsteuersätze auf Gas und 
Fernwärme dämpfend auf die Teuerung wirken. 
Bedingt dadurch, dass die stark gestiegenen Preise 
für importierte Energie nur nach und nach an die 
Haushalte weitergegeben werden (vor allem über 
Vertragsanpassungen), sind aber weitere Anstiege 

bei den Komponenten des Verbrauchpreisindex 
für Strom und Gas zu erwarten. Dazu kommt, dass 
von einer sich fortsetzenden Überwälzung eben-
falls drastisch gestiegener Produzentenpreise für 
andere Waren und Dienstleistungen an die Ver-
braucherinnen und Verbraucher auszugehen ist. 
Insgesamt bleibt die Verbraucherpreisinflation im 
Jahresdurschnitt so voraussichtlich stark erhöht. 
Für das Jahr 2024 wird mit 2,4 Prozent wieder eine 
deutlich niedrigere Inflationsrate erwartet.
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Steuereinnahmen im September 2022

Die Steuereinnahmen insgesamt (ohne Gemeinde-
steuern) lagen im September 2022 um 9,0 Prozent 
unter dem Ergebnis vom September 2021. Das Auf-
kommen der Gemeinschaftsteuern ging um 9,3 Pro-
zent zurück. Maßgeblich hierfür war die starke Re-
duzierung des Lohnsteueraufkommens durch die 
Auszahlung der Energiepreispauschale im Septem-
ber  2022. Die Einnahmen aus den Bundessteuern 
gingen um 10,6  Prozent zurück. Dies war im We-
sentlichen auf die Verringerung der Energiesteuer-
sätze in den Monaten Juni bis August  2022 durch 
das Gesetz zur Änderung des Energiesteuerrechts 
zur temporären Absenkung der Energiesteuer für 
Kraftstoffe (Energiesteuersenkungsgesetz) zurück-
zuführen, die zu einer deutlichen Reduzierung des 
Energiesteueraufkommens in den Monaten Au-
gust bis Oktober führte. Die Einnahmen aus den 
Ländersteuern verzeichneten einen Rückgang um 
7,7 Prozent, maßgeblich bedingt durch Einnahme-
rückgänge bei den aufkommensstärksten Länder-
steuern Grunderwerb- und Erbschaftsteuer.

EU-Eigenmittel

Im Berichtsmonat September 2022 verringerte sich 
die Abführung von EU-Eigenmitteln (exklusive 
Zölle) gegenüber dem September 2021 um 5,7 Pro-
zent. Die monatlichen Anforderungen der Europä-
ischen Union (EU) orientieren sich grundsätzlich 
an dem jeweils gültigen Jahreshaushalt der EU und 
verteilen sich in der Regel recht gleichmäßig auf 
die einzelnen Monate. Der Jahreshaushalt der  EU 
liegt in diesem Jahr in einer ähnlichen Größenord-
nung wie im Vorjahr.

Gesamtüberblick kumuliert 
Januar bis September 2022

In den Monaten Januar bis September  2022 war 
kumuliert ein merkliches Plus bei den Steuer-
einnahmen insgesamt (ohne Gemeindesteuern) 

gegenüber dem Vorjahreszeitraum zu verzeichnen 
(+9,7 Prozent). Dies war zum Teil bedingt durch die 
insbesondere im 1.  Halbjahr noch schwache Ver-
gleichsbasis 2021 infolge der wirtschaftlichen Aus-
wirkungen der Corona-Pandemie sowie der im Zu-
sammenhang damit ergriffenen gesetzlichen und 
untergesetzlichen steuerlichen Maßnahmen. In 
den Monaten Januar bis September 2022 stieg das 
Aufkommen der Gemeinschaftsteuern gegenüber 
dem Vorjahreszeitraum um 11,2  Prozent, die Ein-
nahmen aus den Bundessteuern verringerten sich 
leicht um 0,1  Prozent und die Ländersteuern ver-
zeichneten einen Zuwachs um 3,0 Prozent.

Verteilung auf Bund, Länder 
und Gemeinden

Die Steuereinnahmen des Bundes nach Verrech-
nung von Bundesergänzungszuweisungen ver-
zeichneten im September 2022 einen Rückgang um 
6,7 Prozent gegenüber dem Ergebnis vom Septem-
ber 2021. Hauptsächlich wirken sich die Auszahlung 
der Energiepreispauschale sowie der  – insbeson-
dere durch die geringeren Energiesteuereinnah-
men verursachte  – Rückgang der Bundessteuern 
gegenüber dem Vorjahresmonat aus. Infolge der 
Auszahlung der Energiepreispauschale verringer-
ten sich die Einnahmen des Bundes aus den Ge-
meinschaftsteuern um 4,8  Prozent. Der Rückgang 
wurde dadurch gemindert, dass die im Rahmen 
des Finanzausgleichs über Festbeträge an die Län-
der abgegebenen Anteile am Aufkommen der Steu-
ern vom Umsatz im September  2022 wesentlich 
niedriger lagen als im Vergleichszeitraum Sep-
tember 2021, in dem diese als Folge vor allem von 
aufgrund der Pandemie ergriffenen Maßnahmen 
stark erhöht waren. Der Bundesanteil am Aufkom-
men der Steuern vom Umsatz betrug dadurch im 
Berichtszeitraum rund 47,3  Prozent gegenüber 
rund 42,3 Prozent im Vergleichszeitraum. Die vom 
Bund an die Länder gezahlten Bundesergänzungs-
zuweisungen und Regionalisierungsmittel sind im 
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September  2022 etwas höher ausgefallen als im 
Vergleichszeitraum, die an die  EU geleisteten Ei-
genmittelzahlungen etwas geringer (s. o.).

Die Länder verbuchten im September  2022 ei-
nen Rückgang ihrer Steuereinnahmen nach 
Verrechnung von Bundesergänzungszuwei-
sungen um 9,3 Prozent gegenüber dem Vorjahres-
monat. Sowohl die Einnahmen aus Ländersteuern 

(-7,7 Prozent) als auch die Einnahmen der Länder 
aus den Gemeinschaftsteuern (-10,2  Prozent) ver-
ringerten sich im Vorjahresvergleich. Aus den ge-
genüber den stark erhöhten Werten vom Septem-
ber  2021 niedrigeren Umsatzsteuerfestbeträgen 
im Rahmen des Finanzausgleichs resultiert spie-
gelbildlich zum Bund ein Rückgang des Län-
deranteils am Aufkommen der Steuern vom Um-
satz von rund 53,6 Prozent im September 2021 auf 
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2022

September

Veränderung  
gegenüber 

Vorjahr 
Januar bis 
September

Veränderung  
gegenüber 

Vorjahr  
Schätzungen  

für 20224

Veränderung 
gegenüber 

Vorjahr

in Mio. Euro in Prozent in Mio. Euro in Prozent in Mio. Euro in Prozent

Gemeinschaftsteuern

Lohnsteuer² 7.741  -53,7 160.000 +2,9 236.100 +8,1

Veranlagte Einkommensteuer 16.856  -0,1 55.707 +11,1 70.100  -3,1

Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag 1.230  -16,6 26.159 +34,2 32.250 +17,7

Abgeltungsteuer auf Zins- und 
Veräußerungserträge

438  -45,5 5.445  -26,9 8.600  -14,3

Körperschaftsteuer 10.535 +20,5 33.148 +14,6 41.750  -0,9

Steuern vom Umsatz 23.746 +7,4 212.511 +16,8 283.250 +12,9

Gemeinschaftsteuern insgesamt 60.546  9,3 492.969 +11,2 672.050 +8,2

Gewerbesteuerumlagen

Gewerbesteuerumlage 1  -19,4 3.607 +35,8 5.333 +7,7

Erhöhte Gewerbesteuerumlage 0 X 0 X 0 X

Gewerbesteuerumlagen insgesamt 1  19,4 3.607 +35,8 5.333 +7,7

Bundessteuern

Energiesteuer 2.117  -38,3 20.647  -7,7 37.500 +1,0

Tabaksteuer 1.385 +21,0 9.762  -5,0 15.220 +3,3

Alkoholsteuer 181  -0,7 1.586 +10,3 2.130 +2,0

Versicherungsteuer 812 +9,3 13.105 +4,6 15.650 +4,5

Stromsteuer 541  -2,6 5.105 +3,1 6.850 +2,4

Kraftfahrzeugsteuer  695  -6,9 7.352  -0,9 9.560 +0,1

Luftverkehrsteuer 127 +58,7 796 +148,8 1.115 +97,1

Solidaritätszuschlag 1.604 +8,9 8.929 +10,8 11.150 +1,1

Übrige Bundessteuern 117  -0,6 1.067 +3,6 1.451 +2,3

Bundessteuern insgesamt 7.579  10,6 68.350  0,1 100.626 +2,5

Ländersteuern

Erbschaftsteuer 718  -1,6 7.203 +3,8 10.400 +5,9

Grunderwerbsteuer 1.355  -12,6 13.566 +0,4 18.800 +2,5

Rennwett- und Lotteriesteuer 189 +1,0 1.959 +20,0 2.655 +13,8

Biersteuer 58 +12,4 453 +3,4 600 +2,7

Übrige Ländersteuern 44 +8,7 474 +7,8 580 +8,1

Ländersteuern insgesamt 2.365  7,7 23.654 +3,0 33.035 +4,5

Entwicklung der Steuereinnahmen (ohne reine Gemeindesteuern) im laufenden Jahr¹ 
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rund 49,9 Prozent im September 2022. Die Einnah-
men der Gemeinden aus ihrem Anteil an den Ge-
meinschaftsteuern verringerten sich um 26,2 Pro-
zent. Auch die Gemeinden erhielten gegenüber 
dem erhöhten Vergleichszeitraum im Finanzaus-
gleich geringere Festbeträge, wodurch ihr Anteil 
am Aufkommen der Steuern vom Umsatz von rund 
3,8  Prozent im September  2021 auf rund 2,8  Pro-
zent im September 2022 sank.

Gemeinschaftsteuern

Lohnsteuer

Das Bruttoaufkommen der Lohnsteuer lag im Sep-
tember 2022 deutlich um 43,4 Prozent unter dem 
Aufkommen im Vorjahresmonat. Ursache ist die 
Auszahlung von 300  Euro Energiepreispauschale 
je Arbeitnehmerin beziehungsweise Arbeitnehmer 
im September. Dazu kommen die Auswirkungen 

der mit dem Steuerentlastungsgesetz  2022 rück-
wirkend zum 1.  Januar  2022 in Kraft getretenen 
Anhebung des Grundfreibetrags und des Arbeit-
nehmer-Pauschbetrags. Die für das Aufkommen 
grundsätzlich maßgebliche Entwicklung am Ar-
beitsmarkt war dagegen trotz der schwierigen 
wirtschaftlichen Rahmenbedingungen weiterhin 
robust (s.  a. Bericht zur konjunkturellen Entwick-
lung in diese Ausgabe). Das aus dem Lohnsteuer-
aufkommen gezahlte Kindergeld stieg um 1,0 Pro-
zent gegenüber September  2021. Im Ergebnis lag 
das kassenmäßige Lohnsteueraufkommen im Ver-
gleich zum September 2021 um 53,7 Prozent unter 
dem Vorjahresmonat. Aufgrund der kräftigen Ent-
wicklung in der 1.  Jahreshälfte lag das kassenmä-
ßige Lohnsteueraufkommen in den Monaten Ja-
nuar bis September 2022 kumuliert um 2,9 Prozent 
über dem Niveau des Vorjahreszeitraums.

2022

September

Veränderung 
gegenüber 

Vorjahr 
Januar bis 
September

Veränderung 
gegenüber 

Vorjahr 
Schätzungen 

für 20224

Veränderung 
gegenüber 

Vorjahr

in Mio. Euro in Prozent in Mio. Euro in Prozent in Mio. Euro in Prozent

EUEigenmittel

Zölle 669 +56,1 4.842 +32,7 5.900 +15,2

Mehrwertsteuer-Eigenmittel 395 +6,9 3.554 +6,9 4.740 +7,3

BNE-Eigenmittel 2.275  -12,0 20.476  -10,3 29.600 +3,2

EUEigenmittel insgesamt 3.455 +2,2 29.916 +0,4 41.630 +8,9

Bund³ 30.178  6,7 243.553 +11,0 345.246 +10,1

Länder³ 33.111  9,3 280.902 +10,8 375.053 +5,6

EU 3.455 +2,2 29.916 +0,4 41.630 +8,9

Gemeindeanteil an der Einkommen und 
Umsatzsteuer

4.416  26,2 39.051 +1,9 55.016 +1,9

Steueraufkommen insgesamt (ohne 
Gemeindesteuern)

71.161  9,0 593.422 +9,7 816.944 +7,4

1 Methodik: Kassenmäßige Verbuchung der Einzelsteuer insgesamt und Aufteilung auf die Ebenen entsprechend den gesetzlich 
festgelegten Anteilen. Aus kassentechnischen Gründen können die tatsächlich von den einzelnen Gebietskörperschaften im 
laufenden Monat vereinnahmten Steuerbeträge von den Sollgrößen abweichen.

2 Nach Abzug der Kindergelderstattung durch das Bundeszentralamt für Steuern.
3 Nach Ergänzungszuweisungen; Abweichung zu Tabelle „Einnahmen des Bundes“ ist methodisch bedingt (vergleiche Fußnote 1).
4 Ergebnis Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ vom Mai 2022.
Quelle: Bundesministerium der Finanzen

noch: Entwicklung der Steuereinnahmen (ohne reine Gemeindesteuern) im laufenden Jahr¹
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Körperschaftsteuer

Im Vorauszahlungsmonat September stieg das Kör-
perschaftsteueraufkommen brutto um 20,7  Pro-
zent gegenüber September  2021. Die Vorauszah-
lungen für das laufende Jahr entwickelten sich 
dabei gegenüber dem Vorjahr ähnlich kräftig wie 
in den bisherigen beiden Vorauszahlungsmona-
ten des Jahres. Aus dem Aufkommen wurden in 
Summe geringe Beträge an Forschungs- und Inves-
titionszulage mit einem Volumen von insgesamt 
rund 16,9 Mio. Euro gezahlt, sodass der Einfluss auf 
das Körperschaftsteueraufkommen marginal war. 
Im September  2022 lag somit das kassenmäßige 
Körperschaftsteueraufkommen um 20,5  Prozent 
über dem Vorjahresmonat. In den Monaten Januar 
bis September 2022 ergab sich kassenmäßig kumu-
liert ein Zuwachs um 14,6 Prozent gegenüber dem 
Niveau des Vorjahreszeitraums.

Veranlagte Einkommensteuer

Im Vorauszahlungsmonat September lag das Auf-
kommen aus veranlagter Einkommensteuer brutto 
um 1,1  Prozent unter dem Betrag des Vorjahres-
monats. Der Anstieg der Vorauszahlungen für das 
laufende Jahr fiel dabei gegenüber dem Vorjahr 
schwächer aus als in den bisherigen beiden Voraus-
zahlungsmonaten des Jahres. Dazu trug auch die 
Minderung von Vorauszahlungen durch die Ener-
giepreispauschale im September  2022 bei. Die aus 
dem Aufkommen geleisteten Erstattungen an Ar-
beitnehmerinnen und Arbeitnehmer verringer-
ten sich um 26,7  Prozent gegenüber dem Vorjahr. 
Weitere Abzüge ergaben sich in geringem Ausmaß 
durch Investitions-, Forschungs- und Eigenheim-
zulagen. Im Ergebnis lag das kassenmäßige Auf-
kommen aus der veranlagten Einkommensteuer 
im September 2022 um 0,1 Prozent unter dem Vor-
jahresmonat. In den Monaten Januar bis Septem-
ber  2022 war kumuliert ein Anstieg um 11,1  Pro-
zent gegenüber dem Niveau des Vorjahreszeitraums 
zu verzeichnen.

Nicht veranlagte Steuern vom 
Ertrag

Im September 2022 lag das Bruttoaufkommen der 
nicht veranlagten Steuern vom Ertrag um 15,6 Pro-
zent unter demjenigen im September  2021. Das 
Aufkommen wird maßgeblich durch die Einnah-
men bei den Kapitalertragsteuern aufgrund von 
Dividendenausschüttungen von Unternehmen 
bestimmt. Diese Ausschüttungstermine verschie-
ben sich regelmäßig im Jahresverlauf. Der Septem-
ber zählt traditionell nicht zu den aufkommens-
starken Monaten. In solchen Monaten kann das 
Aufkommen größeren Schwankungen gegenüber 
dem Vorjahr unterliegen, ohne dass daraus not-
wendigerweise Schlussfolgerungen gezogen wer-
den können. Aus dem Bruttoaufkommen wurden 
rund 52  Mio.  Euro Erstattungen durch das Bun-
deszentralamt für Steuern geleistet (+19,9  Pro-
zent gegenüber September 2021). Insgesamt ergab 
sich damit ein Rückgang des Kassenaufkommens 
der nicht veranlagten Steuern vom Ertrag um 
16,6 Prozent gegenüber September 2021. Mit Blick 
auf das kumulierte Ergebnis im bisherigen Jahres-
verlauf bis September  2022 lag das kassenmäßige 
Aufkommen aus den nicht veranlagten Steuern 
vom Ertrag um 34,2 Prozent über dem Niveau des 
Vorjahreszeitraums.

Abgeltungsteuer auf Zins- und 
Veräußerungserträge

Das Aufkommen aus der Abgeltungsteuer auf Zins- 
und Veräußerungserträge lag im September  2022 
um 45,5  Prozent und kumuliert über die Monate 
Januar bis September  2022 um 26,9  Prozent un-
ter dem Niveau des entsprechenden Vorjahreszeit-
raums, in dem infolge von Kursgewinnen an den 
Finanzmärkten relativ hohe Veräußerungserträge 
generiert worden sein dürften.
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Steuern vom Umsatz

Das Aufkommen der Steuern vom Umsatz lag 
im September 2022 um 7,4 Prozent über dem Ni-
veau des Vorjahresmonats. Die Einnahmen aus 
der (Binnen-)Umsatzsteuer stiegen um 2,5  Pro-
zent, die Einnahmen aus der Einfuhrumsatzsteuer 
um 21,2  Prozent gegenüber September  2021. Das 
merkliche Plus bei der Einfuhrumsatzsteuer spie-
gelte den im Vorjahresvergleich deutlich gestiege-
nen Wert der Warenimporte wider, wozu insbeson-
dere auch der sehr starke Anstieg der Importpreise 
beitrug. Da die Einfuhrumsatzsteuer bei der (Bin-
nen-)Umsatzsteuer als Vorsteuer abgezogen wer-
den kann, führen steigende Einnahmen bei der 
Einfuhrumsatzsteuer tendenziell zu einer schwä-
cheren Einnahmeentwicklung bei der (Binnen-)
Umsatzsteuer. Die unterjährige Entwicklung des 
Aufkommens der Steuern vom Umsatz unterliegt 
generell starken Schwankungen, die bei der Ein-
fuhrumsatzsteuer seit Anfang  2021 durch bereits 
mehrfach aufgetretene Verschiebungen eines Teils 
der kassenmäßigen Buchungen in den Folgemonat 
verstärkt wurden.

Auch hinsichtlich der Bewertung der Entwicklung 
im bisherigen Jahresablauf sind Besonderheiten 
zu berücksichtigen, welche die Vergleichsbasis im 
Vorjahr betreffen. Im Januar  2021 führte die Ver-
schiebung des Termins für die Anmeldung und Ab-
führung der Einfuhrumsatzsteuer zu einem Ein-
nahmeausfall in Höhe von fast 5 Mrd. Euro. Zudem 
waren in den ersten Monaten des Jahres  2021 die 
Einnahmen aus den Steuern vom Umsatz durch die 
Corona-Pandemie, die dagegen getroffenen Ein-
dämmungsmaßnahmen sowie auch die im Zusam-
menhang mit der Pandemie ergriffenen steuerli-
chen Maßnahmen beträchtlich verringert worden. 
Der starke Anstieg kumuliert für die Monate Januar 
bis September  2022 von 16,8  Prozent gegenüber 
dem Niveau des Vorjahreszeitraums war also in si-
gnifikanten Teilen auf die schwache Vergleichsba-
sis zurückzuführen.

Bundessteuern

Das Aufkommen aus den Bundessteuern insge-
samt lag im September 2022 um 10,6 Prozent unter 
dem entsprechenden Steueraufkommen im Vor-
jahresmonat. Im Wesentlichen ist dies auf einen 
starken Rückgang des Energiesteueraufkommens 
um 38,3  Prozent gegenüber dem September  2021 
zurückzuführen. Dies ist die Folge der temporä-
ren Absenkung der Energiesteuer für Kraftstoffe 
durch das Energiesteuersenkungsgesetz, die sich 
mit zweimonatiger Verzögerung in den Kassen-
einnahmen zeigt. Rückgänge im Vergleich zum 
Vorjahresmonat ergaben sich auch bei der Kraft-
fahrzeugsteuer (-6,9  Prozent), der Stromsteuer 
(-2,6  Prozent) und der Kaffeesteuer (-2,0  Prozent). 
Das Aufkommen aus dem Solidaritätszuschlag 
stieg im Berichtsmonat aufgrund des Anstiegs sei-
ner Bemessungsgrundlagen um 8,9 Prozent gegen-
über September 2021. Zuwächse zeigten weiterhin 
die Versicherungsteuer (+9,3  Prozent), die Tabak-
steuer (+21,0 Prozent) sowie die Luftverkehrsteuer 
(+58,7 Prozent). Der starke Zuwachs bei der Luftver-
kehrsteuer im Vorjahresvergleich ist mit dem Wie-
deranstieg des Flugverkehrs nach den pandemie-
bedingt sehr schwachen Vorjahren zu erklären.

Ländersteuern

Das Aufkommen der Ländersteuern lag im Septem-
ber  2022 um 7,7  Prozent unter dem Ergebnis aus 
dem September  2021, maßgeblich bedingt durch 
den Rückgang der Einnahmen aus der Grund-
erwerbsteuer (12,6  Prozent) und der Erbschaft-
steuer (-1,6  Prozent). Der Zuwachs bei der Renn-
wett- und Lotteriesteuer (+1,0  Prozent) ergab sich 
vor allem aus Einnahmen aus den neuen Steuerar-
ten Online-Pokersteuer und Virtuelle Automaten-
steuer, die seit dem 1. Juli 2021 erhoben werden. Bei 
der Feuerschutzsteuer ergab sich ein Zuwachs um 
8,7 Prozent und bei der Biersteuer um 12,4 Prozent 
gegenüber September 2021.
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Entwicklung des Bundeshaushalts bis 
einschließlich September 2022

Einnahmen

Die Einnahmen des Bundeshaushalts beliefen sich 
im Zeitraum Januar bis September  2022 auf rund 
256,7  Mrd.  Euro. Damit lagen die Einnahmen um 
10,1  Prozent (rund +23,6  Mrd.  Euro) höher als im 
gleichen Zeitraum des Vorjahres. Die Steuereinnah-
men (inklusive der davon abzusetzenden EU-Ei-
genmittelabflüsse) stiegen um 10,1  Prozent (rund 
+22,0  Mrd.  Euro) gegenüber der Vorjahresperiode. 
Die Einnahmen aus Steuern vom Umsatz stiegen da-
bei um 22,2 Prozent (rund +18,5 Mrd. Euro). Die Ein-
nahmen aus Einkommen- und Körperschaftsteuer 
wuchsen um 7,9 Prozent (rund +8,9 Mrd. Euro) an. 
Durch die im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 
rund 4,1 Mrd. Euro höhere Zahlung von Regionali-
sierungsmitteln für den öffentlichen Personennah-
verkehr (ÖPNV) an die Länder ergab sich eine Min-
derung der Einnahmen des Bundeshaushalts. Die 
Auszahlung zusätzlicher Regionalisierungsmittel 
diente dem Ausgleich von Einnahmeausfällen des 
ÖPNV durch die Corona-Pandemie sowie zur Fi-
nanzierung des 9-Euro-Tickets.

Die Sonstigen Einnahmen lagen im Berichtszeit-
raum um 9,8  Prozent (rund +1,6  Mrd.  Euro) über 
dem entsprechenden Vorjahresergebnis.

Ausgaben

Die Ausgaben des Bundeshaushalts betrugen von Ja-
nuar bis September 2022 rund 347,5 Mrd. Euro und 
lagen damit um 5,2 Prozent (rund -18,9 Mrd. Euro) 
unter dem entsprechenden Vorjahresniveau. Nach 
ökonomischen Arten gegliedert lagen die konsum-
tiven Ausgaben leicht unter dem Niveau des Vor-
jahreszeitraums (-1,3  Prozent beziehungsweise 
rund -4,4  Mrd.  Euro). Dabei gab es gegenläufige 
Effekte: Ausgabenerhöhend wirkte, dass die lau-
fenden Zuschüsse an Sozialversicherungen das 

Vorjahresniveau um rund 11,4  Mrd.  Euro über-
schritten. Darin enthalten waren einerseits höhere 
Leistungen des Bundes an den Gesundheitsfonds 
und den Ausgleichsfonds der Pflegeversicherung 
für durch die SARS-CoV-2-Pandemie verursachte 
Belastungen von insgesamt rund 11,7  Mrd.  Euro 
sowie andererseits geringere Ausgaben aufgrund 
des Wegfalls der Zuweisungen für das Zukunfts-
programm Krankenhäuser (-3,0 Mrd. Euro). Darü-
ber hinaus wurden von Januar bis September 2022 
rund 3,3  Mrd.  Euro mehr an Zuschüssen zur Be-
schaffung von Impfstoffen gegen SARS-CoV-2 ver-
ausgabt als vor einem Jahr. Der laufende Sachauf-
wand stieg gegenüber der Vorjahresperiode um 
15,2  Prozent beziehungsweise rund 3,6  Mrd.  Euro 
an, was maßgeblich auf die Kosten im Zusammen-
hang mit der Anlegung und Auflösung von Gas-
reserven zurückzuführen war. Für diesen Zweck 
wurden bis September  2022 rund 1,5  Mrd.  Euro 
verausgabt. Der allgemeine Anstieg des Zinsni-
veaus hatte zur Folge, dass sich die Zinsausgaben 
im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ausgehend 
von einem vergleichsweise niedrigen Niveau um 
202,8 Prozent erhöhten (rund +10,0 Mrd. Euro). Die 
Verringerung der Ausgaben im Vergleich zum Vor-
jahr beruhte vor allem auf geringeren Zuschüssen 
an Unternehmen (-40,3  Prozent beziehungsweise 
rund -21,8  Mrd.  Euro) und geringeren Zuweisun-
gen an Verwaltungen (-28,3  Prozent beziehungs-
weise rund -14,0  Mrd.  Euro). Der Rückgang der 
Zuschüsse an Unternehmen war vor allem auf ge-
ringere Corona-Unternehmenshilfen zurückzu-
führen. Für diesen Zweck wurden von Januar bis 
September  2022 rund 10,0  Mrd.  Euro aufgewen-
det. Im entsprechenden Vorjahreszeitraum waren 
es rund 31,2  Mrd.  Euro. Im September  2021 wur-
den dem Sondervermögen „Aufbauhilfe 2021“ ein-
malig 16 Mrd. Euro zugewiesen, womit der deutli-
che Rückgang der Zuweisungen an Verwaltungen 
zu erklären ist.
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Entwicklung des Bundeshaushalts

Ist 2021 Soll 2022
IstEntwicklung 
September 2022¹

Ausgaben (Mrd. Euro)² 556,6 495,8 347,5

Unterjährige Veränderung gegenüber Vorjahr in Prozent -5,2

Einnahmen (Mrd. Euro)³ 341,0 356,2 256,7

Unterjährige Veränderung gegenüber Vorjahr in Prozent 10,1

Steuereinnahmen (Mrd. Euro) 313,5 328,4 239,2

Unterjährige Veränderung gegenüber Vorjahr in Prozent 10,1

Saldo der durchlaufenden Mittel (Mrd. Euro) 0,0 0,0 0,0

Finanzierungssaldo (Mrd. Euro) 215,6 139,6 90,8

Deckung/Verwendung: 215,6 139,6 90,8

Kassenmittel (Mrd. Euro) - - 161,8

Münzeinnahmen (Mrd. Euro) 0,2 0,2 0,1

Saldo der Rücklagenbewegungen4 0,0 0,5 0,5

Nettokreditaufnahme/unterjähriger Kapitalmarktsaldo5 (Mrd. Euro) 215,4 138,9 71,5

Abweichungen durch Rundung der Zahlen möglich.
1 Buchungsergebnisse.
2 Mit Ausnahme der Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, der Zuführungen an Rücklagen und der Ausgaben zur Deckung 

eines kassenmäßigen Fehlbetrags. Ohne Ausgaben aus haushaltstechnischen Verrechnungen.
3 Mit Ausnahme der Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt, der Entnahme aus Rücklagen und der Einnahmen aus kassenmäßigen 

Überschüssen sowie der Münzeinnahmen. Ohne Einnahmen aus haushaltstechnischen Verrechnungen.
4 Negative Werte stellen Rücklagenbildung dar.
5 (-) Tilgung; (+) Kreditaufnahme.
Quelle: Bundesministerium der Finanzen

Die investiven Ausgaben beliefen sich im betrach-
teten Zeitraum auf rund 24,9 Mrd. Euro. Damit la-
gen sie um 36,9  Prozent (rund -14,6  Mrd.  Euro) 
unter dem Niveau des Vorjahreszeitraums, insbe-
sondere, da die unterjährigen Liquiditätshilfen an 
die Bundesagentur für Arbeit von Januar bis Sep-
tember 2022 um rund 14,6 Mrd. Euro geringer aus-
fielen als im Vorjahreszeitraum. Am Ende des Haus-
haltsjahres 2021 wurden die unterjährig gewährten 
Hilfen, die bis zum Schluss des Haushaltsjahres 
nicht zurückgezahlt werden konnten, in einen Zu-
schuss an die Bundesagentur umgewandelt. Die 
Sachinvestitionen lagen von Januar bis Septem-
ber 2022 in etwa auf dem Niveau des Vorjahres.

Finanzierungssaldo

Im Zeitraum von Januar bis September  2022 wies 
der Bundeshaushalt ein Finanzierungsdefizit von 
rund 90,8 Mrd. Euro auf.

Die Einnahmen und Ausgaben unterliegen im 
Laufe des Haushaltsjahres starken Schwankungen 
und beeinflussen somit die eingesetzten Kassen-
mittel in den einzelnen Monaten in unterschiedli-
chem Maße. Auch der Kapitalmarktsaldo zeigt im 
Jahresverlauf in der Regel starke Schwankungen. 
Die unterjährige Entwicklung des Finanzierungs-
saldos und des jeweiligen Kapitalmarktsaldos sind 
daher keine Indikatoren, aus denen sich die erfor-
derliche Nettokreditaufnahme und der Finanzie-
rungssaldo am Jahresende errechnen lassen.
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Entwicklung der Bundesausgaben nach Aufgabenbereichen

Ist 2021 Soll 2022

IstEntwicklung Unterjährige 
Veränderung 
ggü. Vorjahr

September 
2021

September 
2022

in Mio. 
Euro

Anteil in 
Prozent

in Mio. 
Euro

Anteil in 
Prozent in Mio. Euro in Prozent

Allgemeine Dienste 100.399 18,0 110.061 22,2 67.722 70.756 +4,5

Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 13.224 2,4 12.304 2,5 6.782 6.280 -7,4

Verteidigung 46.550 8,4 52.300 10,5 31.759 34.075 +7,3

Politische Führung, zentrale Verwaltung 20.576 3,7 23.393 4,7 15.759 16.463 +4,5

Finanzverwaltung 5.981 1,1 6.310 1,3 4.285 4.392 +2,5

Bildung, Wissenschaft, Forschung, Kulturelle 
Angelegenheiten

28.985 5,2 32.211 6,5 17.318 15.944 7,9

Förderung für Schülerinnen und Schüler, 
Studierende, Weiterbildungsteilnehmende

4.912 0,9 4.484 0,9 3.411 2.845 -16,6

Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb 
der Hochschulen

16.259 2,9 20.264 4,1 8.995 8.582 -4,6

Soziale Sicherung, Familie und Jugend, 
Arbeitsmarktpolitik

281.133 50,5 248.486 50,1 219.884 196.776 10,5

Sozialversicherungen einschließlich 
Arbeitslosenversicherung

147.057 26,4 130.769 26,4 122.610 107.645 -12,2

darunter:

Allgemeine Rentenversicherung 97.343 17,5 99.465 20,1 79.682 81.305 +2,0

Krankenversicherung 18.887 3,4 15.940 3,2 14.755 11.800 -20,0

Arbeitslosenversicherung 16.935 3,0 1.000 0,2 16.940 2.311 -86,4

Arbeitsmarktpolitik 42.109 7,6 41.233 8,3 31.794 31.252 -1,7

darunter:

Arbeitslosengeld II nach SGB II 21.748 3,9 21.085 4,3 16.938 16.787 -0,9

Leistungen des Bundes für Unterkunft und 
Heizung nach dem SGB II

10.090 1,8 9.800 2,0 7.725 7.054 -8,7

Familienhilfe, Wohlfahrtspflege u. ä. 11.038 2,0 11.729 2,4 8.353 8.703 +4,2

Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und 
politischen Ereignissen

2.159 0,4 2.182 0,4 1.676 1.715 +2,3

Sonstige soziale Angelegenheiten 67.506 12,1 50.952 10,3 47.170 38.755 -17,8

Gesundheit, Umwelt, Sport, Erholung 16.959 3,0 20.703 4,2 11.710 14.883 +27,1

Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und 
kommunale Gemeinschaftsdienste

2.270 0,4 3.603 0,7 1.098 1.222 +11,3

Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie 1.320 0,2 2.159 0,4 827 919 +11,2

Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 1.953 0,4 2.158 0,4 974 754 22,6
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Ist 2021 Soll 2022

IstEntwicklung Unterjährige 
Veränderung 
ggü. Vorjahr

September 
2021

September 
2022

in Mio. 
Euro

Anteil in 
Prozent

in Mio. 
Euro

Anteil in 
Prozent in Mio. Euro in Prozent

Energie und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienst
leistungen

5.705 1,0 15.075 3,0 3.726 6.405 +71,9

Regionale Förderungsmaßnahmen 1.796 0,3 2.920 0,6 727 893 +22,8

Bergbau, Verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe 801 0,1 1.261 0,3 571 714 +24,9

Verkehrs und Nachrichtenwesen 29.781 5,4 28.836 5,8 15.283 15.182 0,7

Straßen 8.451 1,5 9.452 1,9 4.768 5.342 +12,0

Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr 14.139 2,5 11.587 2,3 5.504 5.257 -4,5

Allgemeine Finanzwirtschaft 89.432 16,1 34.659 7,0 28.703 25.576 10,9

Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen 
und Finanzzuweisungen

84.467 15,2 14.936 3,0 22.899 9.709 -57,6

Zinsausgaben und Ausgaben im Zusammenhang 
mit der Schuldenaufnahme

3.881 0,7 16.234 3,3 4.944 14.916 +201,7

Ausgaben insgesamt¹ 556.617 100,0 495.791 100,0 366.419 347.499 5,2

1 Mit Ausnahme der Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, der Zuführungen an Rücklagen und der Ausgaben zur Deckung 
eines kassenmäßigen Fehlbetrags. Ohne Ausgaben aus haushaltstechnischen Verrechnungen.

Quelle: Bundesministerium der Finanzen

Noch Entwicklung der Bundesausgaben nach Aufgabenbereichen
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Die Ausgaben des Bundes nach ökonomischen Arten

Ist 2021 Soll 2022

IstEntwicklung Unterjährige 
Veränderung 
ggü. Vorjahr 

September 
2021

September 
2022

in Mio. 
Euro

Anteil in 
Prozent

in Mio. 
Euro

Anteil in 
Prozent in Mio. Euro in Prozent

Konsumtive Ausgaben 510.835 91,8 450.772 90,9 326.950 322.586  1,3

Personalausgaben 36.498 6,6 37.399 7,5 28.087 29.078 +3,5

Aktivbezüge 27.237 4,9 27.832 5,6 20.719 21.390 +3,2

Versorgung 9.261 1,7 9.566 1,9 7.368 7.688 +4,3

Laufender Sachaufwand 38.670 6,9 60.854 12,3 23.831 27.460 +15,2

Unterhaltung des unbeweglichen 
Vermögens

1.083 0,2 1.122 0,2 712 777 +9,1

Militärische Beschaffungen 17.068 3,1 20.427 4,1 9.425 9.950 +5,6

Sonstiger laufender Sachaufwand 20.518 3,7 39.306 7,9 13.695 16.733 +22,2

Zinsausgaben 3.855 0,7 16.204 3,3 4.919 14.894 +202,8

Laufende Zuweisungen und Zuschüsse 427.989 76,9 334.807 67,5 268.992 249.991  7,1

an Verwaltungen 117.438 21,1 46.842 9,4 49.608 35.559  -28,3

an andere Bereiche 310.551 55,8 287.964 58,1 219.384 214.432  -2,3

darunter:

Unternehmen 83.683 15,0 54.656 11,0 54.108 32.309  -40,3

Renten, Unterstützungen u. a. 32.557 5,8 35.623 7,2 25.210 25.912 +2,8

Sozialversicherungen 172.478 31,0 167.875 33,9 125.786 137.220 +9,1

Sonstige Vermögensübertragungen 3.824 0,7 1.509 0,3 1.121 1.163 +3,7

Investive Ausgaben 45.782 8,2 51.541 10,4 39.469 24.913  36,9

Finanzierungshilfen 39.321 7,1 44.034 8,9 35.716 21.178  40,7

Zuweisungen und Zuschüsse 33.788 6,1 37.942 7,7 16.525 15.970  -3,4

Darlehensgewährungen, 
Gewährleistungen

2.363 0,4 4.821 1,0 18.867 5.119  -72,9

Erwerb von Beteiligungen, 
Kapitaleinlagen

3.170 0,6 1.271 0,3 323 88  -72,8

Sachinvestitionen 6.461 1,2 7.506 1,5 3.753 3.735  0,5

Baumaßnahmen 3.920 0,7 4.461 0,9 2.288 2.318 +1,3

Erwerb von beweglichen Sachen 2.453 0,4 2.883 0,6 1.419 1.271  -10,4

Grunderwerb 88 0,0 162 0,0 45 146 +224,4

Globalansätze 0 0,0 6.521 1,3 0 0 X

Ausgaben insgesamt1 556.617 100,0 495.791 100,0 366.419 347.499  5,2

1 Mit Ausnahme der Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, der Zuführungen an Rücklagen und der Ausgaben zur Deckung 
eines kassenmäßigen Fehlbetrags. Ohne Ausgaben aus haushaltstechnischen Verrechnungen.

Quelle: Bundesministerium der Finanzen
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Entwicklung der Einnahmen des Bundes

Ist 2021 Soll 2022

IstEntwicklung Unterjährige 
Veränderung 
ggü. Vorjahr 

September 
2021

September 
2022

in Mio. 
Euro

Anteil in 
Prozent

in Mio. 
Euro

Anteil in 
Prozent in Mio. Euro in Prozent

Steuern 313.545 91,9 328.435 92,2 217.172 239.202 +10,1

Bundesanteile an Gemeinschaftsteuern: 277.795 81,5 300.437 84,3 197.069 224.821 +14,1

Einkommen- und Körperschaftsteuer 
(einschließlich Abgeltungsteuer auf Zins- 
und Veräußerungserträge)

162.587 47,7 162.957 45,8 112.604 121.505 +7,9

davon:

Lohnsteuer 92.671 27,2 93.358 26,2 63.810 65.776 +3,1

Veranlagte Einkommensteuer 30.746 9,0 29.718 8,3 21.313 23.676 +11,1

Nicht veranlagte Steuer vom Ertrag 13.695 4,0 16.125 4,5 9.744 13.083 +34,3

Abgeltungsteuer auf Zins- und 
Veräußerungserträge 

4.413 1,3 3.784 1,1 3.279 2.396  -26,9

Körperschaftsteuer 21.062 6,2 19.972 5,6 14.458 16.575 +14,6

Steuern vom Umsatz 113.126 33,2 135.270 38,0 83.333 101.821 +22,2

Gewerbesteuerumlage 2.082 0,6 2.210 0,6 1.132 1.494 +32,0

Energiesteuer 37.120 10,9 30.650 8,6 22.375 20.647  -7,7

Tabaksteuer 14.733 4,3 15.220 4,3 10.274 9.762  -5,0

Solidaritätszuschlag 11.028 3,2 11.150 3,1 8.055 8.929 +10,9

Versicherungsteuer 14.980 4,4 15.650 4,4 12.531 13.105 +4,6

Stromsteuer 6.691 2,0 6.850 1,9 4.950 5.105 +3,1

Kraftfahrzeugsteuer 9.546 2,8 9.560 2,7 7.417 7.352  -0,9

Alkoholsteuer inklusive Alkopopsteuer 2.084 0,6 2.132 0,6 1.440 1.587 +10,2

Kaffeesteuer 1.058 0,3 1.060 0,3 779 782 +0,4

Luftverkehrsteuer 566 0,2 1.115 0,3 320 796 +148,8

Schaumweinsteuer und 
Zwischenerzeugnissteuer

363 0,1 387 0,1 247 281 +13,8

Sonstige Bundessteuern 2 0,0 2 0,0 2 2 +0,0

Abzugsbeträge

Konsolidierungshilfen an die Länder 800 X 800 X 800 800 +0,0

Ergänzungszuweisungen an Länder 10.071 X 10.512 X 7.653 8.161 +6,6

BNE-Eigenmittel der EU 28.683 X 29.600 X 22.814 23.230 +1,8

Mehrwertsteuer-Eigenmittel der EU 4.416 X 4.740 X 3.326 3.949 +18,7

Zuweisungen an Länder für ÖPNV 9.458 X 9.744 X 6.951 11.085 +59,5

Zuweisung an die Länder für Kfz-Steuer und 
Lkw-Maut

8.992 X 8.992 X 6.744 6.744 +0,0

Sonstige Einnahmen 27.472 8,1 27.751 7,8 15.899 17.455 +9,8

Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit 5.342 1,6 5.358 1,5 2.175 2.331 +7,2

Zinseinnahmen 346 0,1 409 0,1 249 355 +42,6

Darlehensrückflüsse, Beteiligungen, 
Kapitalrückzahlungen, Gewährleistungen

1.304 0,4 1.283 0,4 852 907 +6,5

Einnahmen insgesamt¹ 341.017 100,0 356.186 100,0 233.071 256.658 +10,1

1 Mit Ausnahme der Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt, der Entnahme aus Rücklagen und der Einnahmen aus kassenmäßigen 
Überschüssen sowie der Münzeinnahmen. Ohne Einnahmen aus haushaltstechnischen Verrechnungen.

Quelle: Bundesministerium der Finanzen
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Entwicklung der Kernhaushalte der Länder bis 
einschließlich August 2022

Der Finanzierungssaldo der Ländergesamtheit fiel 
am Ende des Berichtszeitraums erheblich besser 
aus als im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Er 
betrug Ende August rund 23,6 Mrd. Euro und ver-
besserte sich im Vergleich zum Vorjahreswert um 
rund 29,6 Mrd. Euro.

Die Ausgaben der Länder sanken im Vergleich zum 
Vorjahr geringfügig um -0,6  Prozent. Die Einnah-
men wuchsen um rund +9,4 Prozent, was im We-
sentlichen auf die sich fortsetzende sehr gute 

Entwicklung der Steuereinnahmen zurückzu-
führen war. Die Steuereinnahmen stiegen gegen-
über dem Vergleichsmonat des Vorjahres um rund 
15,4 Prozent. Gegenüber dem Vormonat des aktu-
ellen Jahres stiegen die Steuereinnahmen um rund 
+11 Prozent.

Die Einnahmen und Ausgaben der Länder bis ein-
schließlich August  2022 sind im statistischen An-
hang der Online-Version des Monatsberichts 
(www.bmf-monatsbericht.de) aufgeführt.

Entwicklung der Länderhaushalte bis August 2022 –  Länder insgesamt
Veränderungsraten im Vergleich zum Vorjahr in Prozent

Quelle: Bundesministerium der Finanzen
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Entwicklung der Länderhaushalte bis August – Flächenländer 
Veränderungsraten im Vergleich zum Vorjahr in Prozent

Quelle: Bundesministerium der Finanzen
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Entwicklung der Länderhaushalte bis August –  Stadtstaaten
Veränderungsraten im Vergleich zum Vorjahr in Prozent

Quelle: Bundesministerium der Finanzen
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Kreditaufnahme des Bundes und seiner 
Sondervermögen

Die Kreditaufnahme des Bundes dient der Finan-
zierung des Bundeshaushalts und der Sonderver-
mögen des Bundes. Sondervermögen werden un-
terschieden in Sondervermögen, die über den 
Bundeshaushalt oder andere Einnahmen mitfi-
nanziert werden, und Sondervermögen mit eige-
ner Kreditermächtigung: Finanzmarktstabilisie-
rungsfonds (FMS), Wirtschaftsstabilisierungsfonds 
(WSF), Investitions- und Tilgungsfonds (ITF), Re-
strukturierungsfonds (RSF) und das Sondervermö-
gen Bundeswehr (SV BW). Der RSF und das SV BW 
werden nachfolgend nicht mit aufgeführt, da zu 
den betrachteten Stichtagen keine Kreditaufnah-
men vorgelegen haben. Die Kreditaufnahme für die 
Sondervermögen FMS und WSF dient dabei zum 
einen der Finanzierung von Aufwendungen für 
Stabilisierungsmaßnahmen gemäß §  9 Abs.  1 Sta-
bilisierungsfondsgesetz (StFG) oder der Rekapitali-
sierung von Unternehmen gemäß § 22 StFG. Zum 
anderen nimmt der Bund für FMS und WSF auch 
Kredite auf, die gemäß § 9 Abs. 5 und § 23 StFG als 
konditionsgleiche Darlehen an Anstalten des öf-
fentlichen Rechts durchgeleitet werden. Die Auf-
nahme dieser Kredite über den Bund dient der 
Kostenersparnis durch die günstigeren Finanzie-
rungskonditionen des Bundes.

Die nachfolgenden Erläuterungen beziehen sich

 ● erst auf die gesamte Kreditaufnahme des 
Bundes,

 ● dann auf die Kreditaufnahme beziehungsweise 
Verschuldung des Bundeshaushalts und der 
mitfinanzierten Sondervermögen sowie von 
FMS, WSF und ITF ohne Finanzierung von Dar-
lehen für Anstalten des öffentlichen Rechts und

 ● schließlich auf die Kreditaufnahme für FMS 
und WSF zur Finanzierung von an Anstalten 
des öffentlichen Rechts durchzuleitende Dar-
lehen (im Folgenden „Darlehensfinanzierung“).

Entwicklung der 
Kreditaufnahme des Bundes

Der Bund hatte am 31.  Dezember  2021 Kredite in 
Höhe von 1.438,4 Mrd. Euro aufgenommen. Dieser 
Bestand erhöhte sich zum 30.  September  2022 auf 
1.493,7 Mrd. Euro. Der Anstieg der Kreditaufnahme 
um 55,3  Mrd.  Euro ging auf den Finanzierungsbe-
darf des Bundes für den Haushalt und die Sonder-
vermögen einschließlich Darlehensfinanzierung zu-
rück. Wie bereits in den Jahren 2020 und 2021 wird 
auch die Kreditaufnahme im Jahr 2022 im Vergleich 
zu früheren Jahren erhöht sein. Dies liegt u.  a. da-
ran, dass ein großer Teil des zusätzlichen pandemie-
bedingten Kreditbedarfs der Jahre  2020 und  2021 
über Wertpapiere mit kurzen Laufzeiten finanziert 
wurde, die nunmehr fällig werden und refinanziert 
werden müssen. Der Bund beabsichtigt, das hohe 
ausstehende Volumen dieser kurzlaufenden Wert-
papiere mittelfristig sukzessive abzubauen.

Der Anstieg des Bestands der Kreditaufnahme 
gegenüber dem 31.  Dezember  2021 resul-
tierte aus neuen Aufnahmen im Volumen von 
360,6  Mrd.  Euro, denen Fälligkeiten im Volu-
men von 305,3  Mrd.  Euro gegenüberstanden. Bis 
zum 30.  September  2022 wurden für die Verzin-
sung aller auch in früheren Jahren aufgenomme-
nen bestehenden Kredite saldiert 15,2  Mrd.  Euro 
aufgewendet.

Im September 2022 wurden 42,6 Mrd. Euro an Bun-
deswertpapieren emittiert. Der Schwerpunkt lag 
mit 37,0 Mrd. Euro bei den konventionellen Bundes-
wertpapieren. Sie verteilten sich auf 1,0 Mrd. Euro 
30-jährige Bundesanleihen, 5,5  Mrd.  Euro 10-jäh-
rige Bundesanleihen1, 8,0  Mrd.  Euro Bundesobli-

1 In diesem Bericht werden die im Jahr 2020 eingeführten 
7- und 15-jährigen Bundesanleihen zu den 10-jährigen 
Bundesanleihen gezählt. Seit dem Jahr 2022 werden keine 
7-jährigen Anleihen mehr begeben.



A
kt

ue
lle

 W
irt

sc
ha

ft
s-

 u
nd

 F
in

an
zl

ag
e

67

Aktuelle Wirtschafts- und Finanzlage Monatsbericht des BMF 
Oktober 2022Kreditaufnahme des Bundes und seiner Sondervermögen

gationen, 5,5 Mrd. Euro Bundesschatzanweisungen 
und 17,0  Mrd.  Euro Unverzinsliche Schatzanwei-
sungen des Bundes. In inflationsindexierten Bun-
deswertpapieren wurden 0,6  Mrd.  Euro, in Grü-
nen Bundeswertpapieren wurden 5,0  Mrd.  Euro 
begeben.

Die Eigenbestände des Bundes an Bundeswert-
papieren erhöhten sich im September  2022 um 
0,8  Mrd.  Euro auf 149,0  Mrd.  Euro. Die Verände-
rung resultierte im Wesentlichen aus Sekundär-
marktverkäufen in Höhe von 13,9 Mrd. Euro, denen 
Käufe in Höhe von 5,5  Mrd.  Euro und die Erhö-
hung von Eigenbeständen durch bei Emission zu-
rückbehaltene Emissionsanteile um 10,0 Mrd. Euro 
gegenüberstanden.

Am 30. September 2022 entfielen 93,8 Prozent der 
Kreditaufnahmen auf die Kreditaufnahme des 
Bundes für Haushalt und Sondervermögen ohne 
Darlehensfinanzierung. Die restlichen 6,2  Prozent 
entfielen auf die Darlehensfinanzierung.

Entwicklung der Kreditauf-
nahme des Bundes (Haushalt 
und Sondervermögen ohne 
Darlehensfinanzierung)

Im September  2022 wurden für den Bund (Haus-
halt und Sondervermögen ohne Darlehensfinan-
zierung) 34,5 Mrd. Euro an Krediten aufgenommen. 
Gleichzeitig wurden 46,1 Mrd. Euro fällige Kredite 
getilgt. Für die Verzinsung der Kredite des Bundes 
(Haushalt und Sondervermögen ohne Darlehensfi-
nanzierung) ergab sich im September 2022 saldiert 
ein Einnahmeüberschuss von 0,1 Mrd. Euro.

Am 30.  September  2022 betrug der Bestand der 
Kreditaufnahme des Bundes (Haushalt und Son-
dervermögen ohne Darlehensfinanzierung) ins-
gesamt 1.401,5  Mrd.  Euro. Damit erhöhte sich 
dieser gegenüber dem 31.  Dezember  2021 um 
53,6 Mrd. Euro. Mit 53,4 Mrd. Euro entfiel fast die 
gesamte Erhöhung im bisherigen Jahresverlauf 

auf den Bundeshaushalt, dessen Bestand auf 
1.359,8  Mrd.  Euro anstieg. Die Sondervermögen 
ohne Darlehensfinanzierung haben sich im bishe-
rigen Jahresverlauf nur sehr geringfügig verändert, 
sodass sich per 30. September 2022 der Bestand der 
Kreditaufnahme für den ITF um 0,1 Mrd. Euro auf 
16,2  Mrd.  Euro, der Bestand der Kreditaufnahme 
des FMS für Kredite für Aufwendungen gemäß § 9 
Abs.  1  StFG um 0,1  Mrd.  Euro auf 22,8  Mrd.  Euro 
und der Bestand der Kreditaufnahme des WSF für 
Kredite für Rekapitalisierungsmaßnahmen gemäß 
§  22  StFG um 26  Mio.  Euro auf 2,7  Mrd.  Euro er-
höht hat.

Entwicklung der 
Kreditaufnahme des Bundes 
zur Darlehensfinanzierung

Seit dem Jahr 2019 werden für den FMS Kredite zur 
Refinanzierung von an die FMS Wertmanagement 
(FMS-WM) durchzuleitende Darlehen gemäß §  9 
Abs. 5 StFG aufgenommen. In ähnlicher Weise er-
folgt seit dem Jahr  2020 eine Kreditaufnahme für 
den WSF zur Gewährung von Darlehen an die Kre-
ditanstalt für Wiederaufbau zur Finanzierung von 
Krisenmaßnahmen gemäß §  23  StFG. Die Auf-
nahme dieser Kredite über den Bund dient der 
Kostenersparnis durch die günstigeren Finanzie-
rungskonditionen des Bundes. Im September 2022 
wurden für den FMS zu diesem Zweck keine neuen 
Kredite aufgenommen und keine Kredite fällig. 
Der Bestand von 55,0  Mrd.  Euro am 31.  Dezem-
ber 2021 erhöhte sich durch Veränderungen im bis-
herigen Jahresverlauf bis zum 30. September 2022 
auf 60,0 Mrd. Euro. Zur Darlehensfinanzierung für 
den WSF wurden im September 2022 6,5 Mrd. Euro 
Kredite aufgenommen und 8,3  Mrd.  Euro Kre-
dite getilgt. Der Bestand von 35,4  Mrd.  Euro am 
31.  Dezember  2021 verringerte sich im Jahresver-
lauf bis zum 30.  September  2022 um insgesamt 
3,3 Mrd. Euro auf 32,1 Mrd. Euro. Seit Jahresbeginn 
stieg der Bestand der Kredite zur Darlehensfinan-
zierung insgesamt auf 92,1 Mrd. Euro.



Aktuelle Wirtschafts- und Finanzlage
Kreditaufnahme des Bundes und seiner Sondervermögen

Monatsbericht des BMF 
Oktober 2022

68

Kreditaufnahme des Bundes - Bestand und laufendes Jahr
in Mio. Euro

Quelle: Bundesministerium der Finanzen
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Bedarf der Kreditaufnahme des Bundes von Januar bis September 2022

Kreditaufnahme des Bundes - Bestand per 30. September2022

Weitere Einzelheiten für den Monat Septem-
ber  2022 können folgenden Tabellen entnommen 
werden:

 ● Entwicklung der Kreditaufnahme des Bundes,

 ● Entwicklung der Kreditaufnahme des Bundes 
(Haushalt und Sondervermögen ohne Darle-
hensfinanzierung),

 ● Entwicklung der Kreditaufnahme des Bundes 
zur Darlehensfinanzierung,

 ● Entwicklung von Umlaufvolumen und Eigen-
bestände an Bundeswertpapieren.

Im statistischen Anhang der Online-Version des 
Monatsberichts sind zusätzlich die drei erstge-
nannten Tabellen mit Daten für den bisherigen Jah-
resverlauf, die nach Restlaufzeitklassen gruppierte 
Kreditaufnahme des Bundes sowie die monatliche 

Historie zur Kreditaufnahme, dem Bedarf der Kre-
ditaufnahme, Tilgungen und Zinsen für die Kredit-
aufnahme enthalten.

Die Abbildung „Kreditaufnahme des Bundes – Be-
stand und laufendes Jahr“ zeigt die Verteilung der 
Kreditaufnahme auf die Finanzierungsinstru-
mente, sowohl für die bisherige Aufnahme im 
Jahr  2022 als auch für den gesamten Bestand per 
30.  September  2022. Den größten Anteil der Kre-
ditaufnahme im bisherigen Jahresverlauf mach-
ten mit 162,9 Mrd. Euro beziehungsweise 45,2 Pro-
zent die (teils unterjährig fälligen) Unverzinslichen 
Schatz anweisungen des Bundes aus, gefolgt von den 
10-jährigen Bundesanleihen mit 62,2 Mrd. Euro be-
ziehungsweise 17,2  Prozent. Zu diesem Segment 
werden hier auch die im Jahr 2020 neu eingeführ-
ten 7- und 15-jährigen Bundesanleihen gezählt. Per 
30. September 2022 waren über 99 Prozent des Be-
stands der Kreditaufnahmen des Bundes in Form 
von Inhaberschuldverschreibungen verbrieft, bei 
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denen die konkreten Gläubiger dem Bund nicht 
bekannt sind.

Details zu den geplanten Emissionen und den 
Tilgungen von Bundeswertpapieren können in 
den Pressemitteilungen zum Emissionskalen-
der nachgelesen werden.2 Auf der Internetseite 

2 http://www.bundesfinanzministerium.de/mb/2017047

der Bundesrepublik Deutschland  – Finanzagen-
tur  GmbH werden zudem nach jeder Auktion 
von Bundeswertpapieren die Auktionsergebnisse 
veröffentlicht.3 

3 http://www.bundesfinanzministerium.de/mb/2017046

Entwicklung der Kreditaufnahme des Bundes im September 2022 
in Mio. Euro

Stichtag/Periode

Bestand 
Aufnahme 
(Zunahme)

Tilgungen 
(Abnahme) Bestand 

Bestands
änderung 

(Saldo) Zinsen

31. August 
2022 September September

30. September 
2022 September September

Insgesamt 1.507.064 41.002 54.387 1.493.679 13.385 75

Gliederung nach Verwendung

Bundeshaushalt 1.371.457 31.077 -42.717 1.359.816 -11.640 333

Finanzmarktstabilisierungsfonds 
(Kredite für Aufwendungen  
gemäß § 9 Abs. 1 StFG)

22.832 1.925 -1.925 22.832 - -101

Finanzmarktstabilisierungsfonds 
(Kredite für Abwicklungsanstalten 
gemäß § 9 Abs. 5 StFG)

60.000 - - 60.000 - -

Investitions- und Tilgungsfonds 16.190 1.495 -1.495 16.190 - -84

Wirtschaftsstabilisierungsfonds  
(Kredite für Rekapitalisierungsmaßnahmen  
gemäß § 22 StFG)

2.689 16 - 2.705 16 -

Wirtschaftsstabilisierungsfonds  
(Kredite für die Kreditanstalt für 
Wiederaufbau gemäß § 23 StFG)

33.897 6.489 -8.250 32.136 -1.761 -73

Gliederung nach Instrumentenarten

Konventionelle Bundeswertpapiere 1.395.610 35.538 -54.387 1.376.761 -18.849 -2

30-jährige Bundesanleihen 300.642 2.774 - 303.416 2.774 636

10-jährige Bundesanleihen 629.218 6.376 -20.171 615.422 -13.795 -476

Bundesobligationen 205.190 3.319 - 208.509 3.319 -97

Bundesschatzanweisungen 120.951 5.308 -14.585 111.674 -9.277 -81

Unverzinsliche Schatzanweisungen 
des Bundes

139.610 17.760 -19.631 137.740 -1.870 16

Inflationsindexierte Bundeswertpapiere 70.854 644 - 71.498 644 130

Grüne Bundeswertpapiere 30.707 4.820 - 35.527 4.820 -4

Schuldscheindarlehen 5.420 - - 5.420 - -48

Sonstige Kredite und Buchschulden 4.474 - - 4.474 - -

Abweichungen in den Summen durch Rundung der Zahlen möglich.
Quelle: Bundesministerium der Finanzen

http://www.bundesfinanzministerium.de/mb/2017047
http://www.bundesfinanzministerium.de/mb/2017046
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Entwicklung der Kreditaufnahme des Bundes (Haushalt und Sondervermögen ohne Darlehensfinanzierung) 
im September 2022 
in Mio. Euro

Stichtag/Periode

Bestand 
31. August 

2022

Aufnahme 
(Zunahme) 
September

Tilgungen 
(Abnahme) 
September

Bestand 
30. September 

2022

Bestands
änderung 

(Saldo) 
September

Zinsen 
September

Insgesamt 1.413.167 34.513 46.137 1.401.543 11.624 148

Gliederung nach Verwendung

Bundeshaushalt 1.371.457 31.077 -42.717 1.359.816 -11.640 333

Finanzmarktstabilisierungsfonds  
(Kredite für Aufwendungen  
gemäß § 9 Abs. 1 StFG)

22.832 1.925 -1.925 22.832 - -101

Investitions- und Tilgungsfonds 16.190 1.495 -1.495 16.190 - -84

Wirtschaftsstabilisierungsfonds  
(Kredite für Rekapitalisierungsmaßnahmen 
gemäß § 22 StFG)

2.689 16 - 2.705 16 -

Gliederung nach Instrumentenarten

Konventionelle Bundeswertpapiere 1.301.713 29.049 -46.137 1.284.625 -17.088 71

30-jährige Bundesanleihen 300.642 2.774 - 303.416 2.774 636

10-jährige Bundesanleihen 599.218 6.376 -20.171 585.422 -13.795 -476

Bundesobligationen 168.890 3.319 - 172.209 3.319 -97

Bundesschatzanweisungen 95.851 2.808 -6.335 92.324 -3.527 -37

Unverzinsliche Schatzanweisungen 
des Bundes

137.113 13.771 -19.631 131.254 -5.859 45

Inflationsindexierte Bundeswertpapiere 70.854 644 - 71.498 644 130

Grüne Bundeswertpapiere 30.707 4.820 - 35.527 4.820 -4

Schuldscheindarlehen 5.420 - - 5.420 - -48

Sonstige Kredite und Buchschulden 4.474 - - 4.474 - 0

nachrichtlich:

Verbindlichkeiten aus der Kapitalindexierung 
inflationsindexierter Bundeswertpapiere

12.652 12.879 227 -

Rücklage gemäß 
Schlusszahlungsfinanzierungsgesetz 
(SchlussFinG)

8.986 9.057 70 -

Abweichungen in den Summen durch Rundung der Zahlen möglich.
Die Verbindlichkeiten aus der Kapitalindexierung enthalten die seit Laufzeitbeginn bis zum Stichtag entstandenen inflationsbedingten 
Erhöhungsbeträge auf die ursprünglichen Emissionsbeträge. 
Die Rücklage enthält dagegen nur jene Erhöhungsbeträge, die sich jeweils zum Kupontermin am 15. April eines jeden Jahres (§ 4 Abs. 1 
SchlussFinG) sowie an den Aufstockungsterminen eines inflationsindexierten Wertpapiers (§ 4 Abs. 2 SchlussFinG) ergeben. 
Quelle: Bundesministerium der Finanzen
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Stichtag/Periode

Bestand  
31. August 

2022

Aufnahme 
(Zunahme) 
September

Tilgungen 
(Abnahme) 
September

Bestand 
30. September 

2022

Bestands
änderung 

(Saldo) 
September

Zinsen 
September

Insgesamt 93.897 6.489 8.250 92.136 1.761 73

Gliederung nach Verwendung

Finanzmarktstabilisierungsfonds 
(Kredite für Abwicklungsanstalten  
gemäß § 9 Abs. 5 StFG)

60.000 - - 60.000 - -

Wirtschaftsstabilisierungsfonds  
(Kredite für die Kreditanstalt für 
Wiederaufbau gemäß § 23 StFG)

33.897 6.489 -8.250 32.136 -1.761 -73

Abweichungen in den Summen durch Rundung der Zahlen möglich. 
Das BMF ist nach § 9 Abs. 5 StFG ermächtigt, für den FMS Kredite bis zu 60 Mrd. Euro aufzunehmen, damit nach § 8 Abs. 10 StFG 
der FMS Darlehen an Abwicklungsanstalten zur Refinanzierung der von diesen übernommenen Vermögensgegenständen gewähren 
kann. Diese Kreditaufnahme ist für die Verschuldung insgesamt neutral, weil sie die bei Abwicklungsanstalten sonst notwendige 
Kreditaufnahme am Markt ersetzt. Sie erhöht jedoch die Verschuldung in Bundeswertpapieren. 
Das BMF ist nach § 24 Abs. 1 i. V. m. § 23 StFG ermächtigt, für den WSF zum Zwecke der Darlehensgewährung Kredite in Höhe von bis 
zu 100 Mrd. Euro aufzunehmen. Nach § 23 StFG kann der WSF der KfW Darlehen zur Refinanzierung der ihr von der Bundesregierung als 
Reaktion auf die sogenannte Corona-Krise zugewiesenen Sonderprogramme gewähren. 
Quelle: Bundesministerium der Finanzen

Entwicklung der Kreditaufnahme des Bundes zur Darlehensfinanzierung im September 2022 
in Mio. Euro

Entwicklung von Umlaufvolumen und Eigenbestände an Bundeswertpapieren im September 2022 
in Mio. Euro

Stichtag/Periode

Bestand Zunahme Abnahme Bestand

Bestands
änderung 

(Saldo)

31. August 
2022 September September

30. September 
2022 September 

Umlaufvolumen insgesamt 1.644.650 42.600 55.000 1.632.250 12.400

Konventionelle Bundeswertpapiere 1.536.500 37.000 -55.000 1.518.500 -18.000

30-jährige Bundesanleihen 343.000 1.000 - 344.000 1.000

10-jährige Bundesanleihen 688.500 5.500 -20.500 673.500 -15.000

Bundesobligationen 230.500 8.000 - 238.500 8.000

Bundesschatzanweisungen 134.500 5.500 -15.000 125.000 -9.500

Unverzinsliche Schatzanweisungen des Bundes 
(inklusive Kassenemissionen)

140.000 17.000 -19.500 137.500 -2.500

Inflationsindexierte Bundeswertpapiere 75.650 600 - 76.250 600

30-jährige inflationsindexierte Anleihen des Bundes 12.400 200 - 12.600 200

10-jährige inflationsindexierte Anleihen des Bundes 63.250 400 - 63.650 400

Grüne Bundeswertpapiere 32.500 5.000 - 37.500 5.000

30-jährige Grüne Bundesanleihen 10.000 - - 10.000 -

10-jährige Grüne Bundesanleihen 17.500 - - 17.500 -

Grüne Bundesobligationen 5.000 5.000 - 10.000 5.000

Eigenbestände 148.169   149.001 832

Abweichungen in den Summen durch Rundung der Zahlen möglich.
Quelle: Bundesministerium der Finanzen
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Die Rentenmarktentwicklung 
im 3. Quartal 2022

Im Verlauf des 3.  Quartals  2022 wurden die Ren-
tenmärkte weiterhin von der global starken Infla-
tionsdynamik und zuletzt von zunehmenden Re-
zessionssorgen beeinflusst. Vor dem Hintergrund 
weiter steigender Verbraucherpreise beschloss 
die US-Notenbank Fed zum dritten Mal in Folge 
eine Erhöhung des Leitzinses um 75  Basispunkte. 
Der US-Leitzins (Fed Funds Rate) liegt nun in ei-
ner Spanne von 3,00 Prozent bis 3,25 Prozent. Auch 
im Euroraum reagierte die Europäische Zentral-
bank (EZB) mit Blick auf weiter steigende Verbrau-
cherpreise mit einer Anhebung der Leitzinsen. Die 
EZB hob die Leitzinsen im September ebenfalls um 
75 Basispunkte an, nachdem sie diese bereits im Juli 
um 50  Basispunkte erhöht hatte. Der Einlagefazi-
litätssatz der EZB lag damit im Juli bei 0,0 Prozent 
und liegt seit September bei 0,75 Prozent. Die Ren-
diten von Bundeswertpapieren stiegen über alle 
Laufzeiten weiter deutlich an.

Entwicklung der Renditen von Bundeswertpapieren 
nach Laufzeiten

Tagesschlussrenditen in Prozent p. a.

Die Inflationsentwicklung prägte die Renten-
märkte auch im gesamten 3. Quartal 2022. Im Sep-
tember betrug die Jahresänderungsrate des har-
monisierten Verbraucherpreisindex im Euroraum 
gemäß der Vorabschätzung von Eurostat 10,0 Pro-
zent. Mit den Leitzinserhöhungen im Juli und Sep-
tember  2022 setzte der EZB-Rat vor dem Hinter-
grund weiter steigender Verbraucherpreise seine 
Schritte in Richtung einer graduellen geldpoliti-
schen Normalisierung fort.

30. Juni 2022 30. September 2022

  2 Jahre 0,67 1,76

  5 Jahre 1,10 1,96

10 Jahre 1,36 2,11

30 Jahre 1,62 2,09

Quelle: Refinitiv

Entwicklung der Renditen 10-jähriger Staatsanleihen im 3. Quartal 2022
Rendite in Prozent p. a.

Quelle: Refinitiv
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Aufgrund seiner geänderten Einschätzung des In-
flationsrisikos innerhalb des Euroraums fiel die 
Entscheidung des EZB-Rats für eine Leitzinserhö-
hung um 50 Basispunkte in der Juli-Sitzung höher 
aus als vom EZB-Rat noch in der vorangegangenen 
Sitzung in Aussicht gestellt. In ihrem Statement zur 
Juli-Sitzung führte die EZB aus, dass dieser Schritt 
die Rückkehr zum mittelfristigen Inflationsziel von 
2  Prozent unterstütze. Mit der Leitzinserhöhung 
um 75 Basispunkte in der September-Sitzung fällt 
die Erhöhung nochmals stärker aus als im Juli. Ba-
sierend auf seiner Inflationseinschätzung im Sep-
tember erwartet der EZB-Rat weitere Leitzinserhö-
hungen in den folgenden Sitzungen, um dadurch 
insbesondere die gesamtwirtschaftliche Nachfrage 
weiter zu dämpfen und dem Risiko einer mögli-
chen dauerhaften Entankerung des Inflationsziels 
von 2 Prozent in den Inflationserwartungen entge-
genzuwirken. Der EZB-Rat erwartet, dass die Infla-
tion innerhalb des Euroraums über einen längeren 
Zeitraum über dem Inflationsziel von 2 Prozent lie-
gen wird.

Zum Ende des 3. Quartals 2022 preisen die Märkte 
einen Anstieg des Einlagefazilitätssatzes zum Jah-
resende auf 2,0  Prozent ein. Bis Mai  2023 werden 
weitere Anhebungen auf ein Niveau von 2,65 Pro-
zent erwartet. Gestützt wird diese Erwartung von 
einem anhaltend kräftigen Aufwärtsdruck auf die 
Verbraucherpreise, welche die ohnehin hohen ver-
öffentlichten Inflationszahlen begleiteten: Zum ei-
nen verstärken der fortdauernde Krieg in der Ukra-
ine sowie weiterhin erhebliche Störungen der 
Lieferketten, u.  a. hervorgerufen durch die weiter 
bestehenden umfangreichen Lockdown-Maßnah-
men in chinesischen Großstädten, den kurzfristi-
gen Preisdruck, insbesondere auf Energiegüter und 
Nahrungsmittel. Zum anderen deuten die hohe 
Auslastung am Arbeitsmarkt im Euroraum und 
anhaltend hohe Erzeugerpreisanstiege darauf hin, 
dass sich die Inflation auch auf mittlere Frist u. a. 
durch deutlich steigende Löhne und umfangrei-
chere Kosten-Überwälzungen an die Konsumen-
ten verstetigen könnte. Auch der niedrige Wechsel-
kurs des Euro zum Dollar wirkt über die Importe 
u. a. von Energiegütern inflationserhöhend.

Durch die Erwartung einer deutlichen Straffung 
der Geldpolitik im Zuge hoher Inflationsraten so-
wie die zunehmende Sorge vor einer möglichen 
Rezession bleibt die Volatilität an den Rentenmärk-
ten weiterhin hoch. Insgesamt war die Renditeent-
wicklung über das 3.  Quartal  2022 hinweg erneut 
deutlich nach oben gerichtet. 10-jährige Bundes-
anleihen rentierten Ende September  2022 mit 
2,11  Prozent um 75  Basispunkte höher als Ende 
Juni 2022. Mit 109 Basispunkten fiel der Renditean-
stieg im 2-jährigen Laufzeitsegment am stärksten 
aus. Im 30-jährigen Laufzeitbereich war für das 
3.  Quartal  2022 ein Renditeanstieg in Höhe von 
47 Basispunkten zu beobachten.

Entwicklung der Renditen  
10-jähriger Staatsanleihen im 3. Quartal 2022

Tagesschlussrenditen in Prozent p. a.

10-jährige US-Staatsanleiherenditen erhöhten sich 
im 3. Quartal 2022 um 81 Basispunkte auf 3,83 Pro-
zent. Der beobachtete Renditeabstand von Bun-
deswertpapieren zu US-Staatsanleihen zum Ende 
des 2.  Quartals  2022 von rund 170  Basispunkten 
ist auch zum Ende des 3. Quartals 2022 weiterhin 
zu beobachten. Die nach wie vor äußerst hohe Ver-
braucherpreisdynamik, die gleichzeitig mit einem 
weiterhin robusten US-Arbeitsmarkt einherging, 
veranlasste die US-Notenbank Fed zu weiteren 
deutlichen Anpassungen ihrer Geldpolitik. Nach 
der Leitzinserhöhung um 75 Basispunkte in der Ju-
ni-Sitzung beschloss der Offenmarktausschuss der 
Fed auch in den Sitzungen im Juli und September, 
den Leitzins um jeweils 75 Basispunkte zu erhöhen. 
Trotz Rezessionssorgen an den Finanzmärkten be-
kräftigte der Fed-Vorsitzende Jerome Powell auch 
nach der September-Sitzung der Fed ein „starkes 

30. Juni 2022 30. September 2022

USA 3,02 3,83

Vereinigtes Königreich 2,24 4,09

Japan 0,23 0,24

Deutschland 1,36 2,11

Quelle: Refinitiv
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und nachdrückliches“ Handeln der US-Zentral-
bank zur Senkung der Inflationsrate.

Im Umfeld einer ebenfalls weiterhin kräftigen Ver-
braucherpreisdynamik im Vereinigten Königreich 
setzte die Bank of England ihre bereits im Dezem-
ber 2021 begonnene geldpolitische Normalisierung 
fort und hob sowohl im August als auch im Sep-
tember die Leitzinsen um jeweils 50  Basispunkte 
auf nunmehr 2,25 Prozent an. Mit 50 Basispunkten 
fielen die beiden Leitzinsanhebungen im 3.  Quar-
tal  2022 höher aus als die beiden vorangegange-
nen Erhöhungen um jeweils 25 Basispunkte im Mai 
und Juni 2022.

Sekundärmarkthandel in 
Bundeswertpapieren im 
1. Halbjahr 2022

Bruttohandel

Die Höhe der Handelsumsätze mit Bundeswert-
papieren ist ein wesentlicher Indikator für ihre Li-
quidität. Der Bund erhält Meldungen zu Handels-
umsätzen von den Banken, die als Mitglieder der 
„Bietergruppe Bundesemissionen“ an den Auktio-
nen des Bundes teilnehmen. Als Auktionsteilneh-
mer wickeln diese Bieterbanken auch den Großteil 
des Handels mit Bundeswertpapieren am soge-
nannten Sekundärmarkt ab. Ihre Meldungen ge-
ben Aufschluss über den Typ des gehandelten Bun-
deswertpapiers, mit welcher Art von Kontrahent 
gehandelt wurde und in welcher Region dieser an-
sässig ist.

Im 1.  Halbjahr  2022 wurden Handelsumsätze in 
Höhe von 3.429 Mrd. Euro gemeldet. Sie lagen da-
mit mehr als 1.000  Mrd.  Euro beziehungsweise 
45  Prozent über denen des 1.  Halbjahrs  2021 und 
39 Prozent über denen des 2. Halbjahrs 2021. Dies 
ist der bisher höchste in einem Halbjahr gemes-
sene Umsatzanstieg. Gleichzeitig erhöhte sich das 
ausstehende Volumen der Bundeswertpapiere seit 
Ende des 2. Quartals 2021 um 6 Prozent. Die Han-
delsumsätze legten im Vergleich zur handelbaren 

Menge der Bundeswertpapiere stark überdurch-
schnittlich zu. Bei den Handelsumsätzen ist somit 
ein Bruch des rückläufigen Trends der vorange-
gangenen Halbjahre zu beobachten, der mit einem 
deutlichen Anstieg des Renditeniveaus aller Bun-
deswertpapiere – in einzelnen Laufzeiten um mehr 
als 1,5 Prozentpunkte – innerhalb nur eines halben 
Jahres einhergeht.

Traditionell führen die Urlaubsmonate im Som-
mer sowohl zu geringerer Emissions- als auch Han-
delstätigkeit in den 2. Halbjahren. Die Handelsum-
sätze zum Halbjahresende  2022 werden daher im 
Folgenden mit den Halbjahresdaten des Vorjahrs 
verglichen.

Rund die Hälfte des Handels mit Bundeswert-
papieren wurde im 1.  Halbjahr  2022 erneut mit 
10-jährigen Bundesanleihen, zu denen auch die im 
Jahr  2020 eingeführten 7- und 15-jährigen Lauf-
zeiten gerechnet werden, getätigt. Zuletzt wurde 
im 1. Halbjahr 2013 ein ähnlich hohes Handelsvo-
lumen über mehr als 1.600 Mrd. Euro erreicht. Mit 
deutlichem Abstand und einem Anteil am Han-
delsvolumen von 18  Prozent folgen Bundesobli-
gationen. Ihre Umsätze stiegen um fast 80 Prozent 
im Vergleich zum 1.  Halbjahr des Vorjahres. Stär-
ker legten nur die Umsätze mit Bundesschatzan-
weisungen zu, die sich auf 430  Mrd.  Euro nahezu 
verdoppelten. Auf die 30-jährigen Bundesanleihen 
entfielen unverändert 10  Prozent des gesamten 
Handels. Mit einem Volumen von 346  Mrd.  Euro 
erreichten ihre Umsätze nach dem Jahr  2005 das 
zweithöchste Niveau der Statistik. Im Vergleich zu 
den übrigen Bundeswertpapieren legte der Han-
del mit Unverzinslichen Schatzanweisungen im 
1. Halbjahr 2022 nur um unterproportionale 9 Pro-
zent zu. Ein leichter Rückgang im Vergleich zum 
2. Halbjahr 2021 beendet hier jedoch eine seit 2018 
etablierte Serie stetiger halbjährlicher Zuwächse. 
Den einzigen Umsatzrückgang von 84  Mrd.  Euro 
auf 81 Mrd. Euro wiesen inflationsindexierte Bun-
deswertpapiere auf. Grüne Bundeswertpapiere 
markieren mit Umsätzen von fast 37  Mrd.  Euro 
(+52  Prozent gegenüber dem 1.  Halbjahr  2021) ei-
nen neuen Handelsrekord in der gerade erst vier 
Halbjahre umfassenden Historie.
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Mit einem Rekord kehren auf Kontrahentenseite 
auch die Asset Manager als Handelspartner zu-
rück: Sie handelten erstmals seit Statistikbeginn 
Bundeswertpapiere im Volumen von mehr als 
1.000  Mrd.  Euro  – eine Zunahme von 64  Prozent 
gegenüber dem 1. Halbjahr 2021. Broker setzten als 
zweitaktivste Händler 880 Mrd. Euro um und damit 
so viel wie seit dem Jahr 2014 nicht mehr. Ihren Sta-
tus als drittwichtigster Händler von Bundeswert-
papieren behaupteten Banken mit 523  Mrd.  Euro. 
Ihre Handelszuwächse von 35  Prozent sind nach 
drei der schwächsten Halbjahre eine Rückkehr auf 
den langjährigen Durchschnitt. Zentralbanken, 

mit dem geringsten Handelszuwachs unter al-
len Kontrahenten, wurden von Hedgefonds, die 
ihr Handelsvolumen auf den neuen Höchstwert 
von 482 Mrd. Euro verdoppelten, erstmals seit Sta-
tistikbeginn von Umsatzrang vier verdrängt. Das 
dennoch höchste Handelsvolumen der Zentral-
banken seit 2013 zeigt, dass es sich hierbei um ei-
nen Bedeutungsgewinn der Hedgefonds und nicht 
um rückläufige Aktivitäten der Zentralbanken han-
delt. Pensionsfonds, Versicherungen und Sonstige 
machen in Summe weniger als 5  Prozent der Ge-
samtumsätze aus.

Bruttohandel in Bundeswertpapieren

1. Halbjahr 2021 1. Halbjahr 2022

Änderung in Prozentin Mrd. Euro

Instrumente

Unverzinsliche Schatzanweisungen 263 287 9

Bundesschatzanweisungen 219 430 96

Bundesobligationen 342 611 79

10-jährige Bundesanleihen 1.195 1.636 37

30-jährige Bundesanleihen 237 346 46

Grüne Bundeswertpapiere 24 37 52

Inflationsindexierte Bundeswertpapiere 84 81 -3

Kontrahenten

Asset Manager 650 1.068 64

Banken 389 523 35

Broker 631 880 39

Hedgefonds 238 482 102

Pensionsfonds 36 41 12

Sonstige 28 33 18

Versicherungen 21 23 13

Zentralbanken 371 380 2

Regionen

Afrika 2 1 -25

Amerika 347 638 84

Arabische Staaten 9 7 -23

Asien 139 197 42

Euroraum 688 867 26

Übriges Europa 1.181 1.718 45

Insgesamt 2.365 3.429 45

Hinweis: Abweichungen in den Summen durch Rundung der Zahlen möglich; die prozentualen Änderungen beziehen sich auf die in der 
Tabelle gerundet dargestellten Originaldaten.
Quelle: Bundesministerium der Finanzen, Bundesrepublik Deutschland – Finanzagentur GmbH
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Beim Blick auf die Handelsregionen zeigt sich vor 
allem eine Verschiebung in den Daten, die u.  a. 
mit dem Handelsrekord der Hedgefonds in Ver-
bindung steht: Die Umsätze mit Amerika als Hei-
mat vieler Hedgefonds stiegen im 1. Halbjahr 2022 
um 84  Prozent auf einen neuen Höchstwert von 
638  Mrd.  Euro. Während das Übrige Europa als 
langjährig bedeutendste Handelsregion (Europa 
ohne Euroraum-Staaten) sowie Asien jeweils über 
40  Prozent mehr handelten, legte der Handel im 
ebenfalls bedeutsamen Euroraum mit 26  Prozent 
nur unterproportional zu. Die Handelszuwächse 
mit Amerika gingen somit zulasten des Euroraums. 
Afrika und arabische Staaten verzeichnen Handels-
rückgänge, standen aber insgesamt für weniger als 
1 Prozent des Handels.

Nettohandel

Werden bei den Sekundärmarktumsatz-Meldun-
gen die Käufe der Bieterbanken von den Verkäufen 
an andere Kontrahenten abgezogen, ergeben sich 
die Nettokäufe. Anhand dieser Nettokäufe lässt sich 
auf Bestandsbewegungen bei den einzelnen Kon-
trahentengruppen schließen.

Mit rund 142 Mrd. Euro tätigten Zentralbanken im 
1.  Halbjahr  2022 mit Abstand ihre dritthöchsten 
Nettokäufe von Bundeswertpapieren. Dass diese 
30 Prozent geringer ausgefallen sind als vor Jahres-
frist, ist einzig dem noch heute gültigen, damaligen 
Höchstwert von 202  Mrd.  Euro geschuldet. Nun 
erstrecken sich die vier nachfragestärksten Halb-
jahre der Zentralbanken über die vergangenen zwei 
Jahre. Die Rückkehr der Asset Manager und Banken 
zeigt sich auch bei ihren Nettokäufen: Während im 
1. „Ausnahme“-Halbjahr 2021 noch die Nettokäufe 

der Zentralbanken mehr als das Sechsfache der 
Nettokäufe aller übrigen Kontrahenten zusammen 
ausmachten, kamen Asset Manager im 1.  Halb-
jahr 2022 auf 42 Mrd. Euro – eine Versiebenfachung 
gegenüber 2021. Banken als danach drittwichtigs-
ter Nettokäufer erwarben mit 23  Mrd.  Euro netto 
fast dreimal mehr. Verschwindend gering wirkten 
dagegen die Nettokäufe der übrigen Kontrahen-
ten, die zwischen 31 Prozent (Sonstige) und 56 Pro-
zent (Pensionsfonds) unter dem Vorjahreshalbjahr 
lagen.

Einzig die Hedgefonds kauften netto fast unverän-
dert auf dem Vorjahresniveau. Ihre hohen (Brutto-)
Handelsumsätze reflektierten sich in den Netto-
käufen von rund 5 Mrd. Euro jedoch kaum.

Mit nur wenigen Ausnahmen führen der Euroraum 
und das Übrige Europa seit vielen Jahren wechsel-
seitig die Rangliste der bedeutendsten Nettokäufer 
von Bundeswertpapieren an. Gelegentlich reihen 
sich mit größerem Abstand mal Asien, mal Ame-
rika hinter den beiden Regionen ein. Das 1. Halb-
jahr  2022 bildete hier keine Ausnahme. Analog 
zu den außerordentlich starken Zentralbankkäu-
fen führte im 1.  Halbjahr  2022 der Euroraum mit 
78  Mrd.  Euro die Liste der Nettokäufer an, nach-
dem er im 2. Halbjahr 2021 mit 131 Mrd. Euro ein 
Rekordvolumen erworben hatte. Auch hier lagen 
drei der vier absatzstärksten Halbjahre in den ver-
gangenen zwei Jahren. Die Nettokäufe aus dem Üb-
rigen Europa erreichten mit 62  Mrd.  Euro eben-
falls ein Niveau deutlich über dem langjährigen 
Durchschnitt, asiatische Kontrahenten erwar-
ben netto 23  Mrd.  Euro. Kontrahenten aus Ame-
rika setzten  2022 ihre Nettoverkäufe aus den bei-
den vorherigen Halbjahren auf einem Niveau von 
4 Mrd. Euro fort.
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Europäische Wirtschafts- und Finanzpolitik

Rückblick auf die Sitzungen der 
Eurogruppe am 3. Oktober 2022 
und des ECOFIN-Rats am 
4. Oktober 2022

Eurogruppe

Zunächst tauschten sich die Finanzministerinnen 
und -minister zur makroökonomischen Situation 
im Euroraum und zur politischen Reaktion auf die 
hohen Energiepreise und den Inflationsdruck aus.

Zu Beginn informierte der Generalsekretär der 
Organisation für wirtschaftliche Zusammenar-
beit und Entwicklung (Organisation for Economic 
Co-operation and Development, OECD) Mathias 
Cormann die Finanzministerinnen und -minis-
ter über die neue Wachstumsprognose der OECD, 
die eine Schwächung der wirtschaftlichen Ent-
wicklung prognostiziert. Generalsekretär Mathias 
Cormann betonte, dass die Inflationsbekämpfung 
die Aufgabe der Geldpolitik sei. Die Fiskalpolitik 
dürfe die Geldpolitik aber nicht behindern. Finanz-
politische Maßnahmen sollten gezielt sein und An-
reize setzen, den Energieverbrauch zu reduzieren. 
Einkommensunterstützende Maßnahmen seien 
gegenüber preiseingreifenden Maßnahmen zu 
bevorzugen.

Auch die Europäische Zentralbank (EZB) sprach 
sich für gezielte, temporäre und maßgeschnei-
derte Maßnahmen aus. Der Europäische Stabili-
tätsmechanismus betonte, dass die Fiskalpolitik 
keine vollständige Kompensation der mit dem rus-
sischen Angriffskrieg gegen die Ukraine einherge-
henden Wohlfahrtsverluste leisten könne.

Bundesfinanzminister Christian Lindner erläu-
terte die Beschlüsse der Bundesregierung zur Ein-
richtung eines wirtschaftlichen Abwehrschirms 
zur Abfederung der steigenden Energiekosten und 
der schwersten Folgen des russischen Angriffs-
kriegs für Verbraucherinnen und Verbraucher 

sowie Unternehmen. Er verwies auf die beson-
dere Ausgangssituation Deutschlands: Deutsch-
land sei wirtschaftlich stark betroffen. Die Sabo-
tage der Nord-Stream-Pipelines sei ein weiterer 
Faktor; Deutschland habe keine Erwartungen be-
züglich russischer Gaslieferungen mehr. Dies habe 
die Bundesregierung dazu bewogen, einen Schutz-
schirm zu spannen. Es gehe hier um Mittel in Höhe 
von bis zu 200  Mrd.  Euro, die über mehrere Jahre 
(2022 bis 2024) zur Verfügung stünden. Es sollte 
möglichst nicht das gesamte Volumen eingesetzt 
werden. Das Finanzvolumen bewege sich im Ver-
hältnis zur deutschen Wirtschaftsleistung in ver-
gleichbarer Größenordnung wie die Hilfspakete 
anderer Mitgliedstaaten. Es sei jetzt zentral, auf 
europäischer Ebene gemeinsame Energielösun-
gen zu suchen. Ein erster Schritt sei durch die Ei-
nigung beim Sonderenergierat geschafft. Er stellte 
klar, dass es keine Änderung der deutschen fiskal-
politischen Ausrichtung gebe, Deutschland werde 
nächstes Jahr zur Schuldenbremse zurückkehren.

Die Eurogruppe verabschiedete geschlossen eine 
Erklärung zur finanzpolitischen Reaktion auf die 
hohen Energiepreise und den Inflationsdruck. Da-
rin wird darauf verwiesen, dass eine breit angelegte 
Unterstützung der Gesamtnachfrage durch die Fi-
nanzpolitik im Jahr  2023 nicht gerechtfertigt sei 
und der Schwerpunkt auf dem Schutz der Schwa-
chen liegen solle. Die Tragfähigkeit der Schul-
den sei zu bewahren und das Wachstumspoten-
zial nachhaltig zu steigern. Auch wird betont, dass 
eine schnelle Senkung des Energieverbrauchs der 
Schlüssel zur Stabilisierung der Energiepreise und 
zur Verringerung der Abhängigkeit von russischen 
fossilen Brennstoffen sei.

Der zweite Tagesordnungspunkt betraf die Pri-
oritäten des Euroraums in den Aufbau- und Re-
silienzplänen (ARP) und die Umsetzung der 
Eurozonenempfehlungen. Die Aufbau- und Resili-
enzfazilität (Recovery and Resilience Facility, RRF) 
ist ein einmaliges und zeitlich befristetes Instru-
ment für die EU-27; die Fazilität nimmt auch auf 
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die Empfehlungen des Rats zur Wirtschaftspolitik 
des Euro-Währungsgebiets (Eurozonenempfehlun-
gen) Bezug.

Die Europäische Kommission betonte den bisheri-
gen positiven Verlauf der Umsetzung der RRF. Wei-
terhin sei eine vollständige und rechtzeitige Um-
setzung der Maßnahmen zentral. Rund zwei Drittel 
der Maßnahmen der nationalen ARP würden die 
Empfehlungen des Rats zur Wirtschaftspolitik des 
Euro-Währungsgebiets betreffen.

Auch die EZB brachte ihre Unterstützung für die 
RRF zum Ausdruck, die bei richtiger Implementie-
rung einen positiven Wachstumseffekt habe. Es be-
stand Einvernehmen, dass eine ambitionierte Um-
setzung der RRF einen bedeutenden Beitrag zur 
Erreichung der Prioritäten des Euroraums leisten 
könne.

Unter dem Tagesordnungspunkt „Vorbereitung von 
internationalen Treffen“ bereitete die Eurogruppe 
die bevorstehenden Jahrestagungen der Weltbank 
und des Internationalen Währungsfonds (IWF) vor, 
an deren Rande auch das Treffen der G20-Finanz-
ministerinnen und -minister und der Notenbank-
gouverneurinnen und -gouverneure stattfindet. 
Die europäischen Institutionen informierten kurz 
zu globalen Fragen und Wechselkursen. Der Euro 
hatte zuletzt gegenüber dem US-Dollar deutlich 
abgewertet.

Als letzten Tagesordnungspunkt behandelten die 
Finanzministerinnen und -minister den digitalen 
Euro. Der Fokus der Arbeitssitzung lag auf den Ge-
schäftsmodellen öffentlicher und privater Teilneh-
mer im digitalen Euro-Ökosystem.

Die Präsidentin der EZB Christine Lagarde präsen-
tierte den aktuellen Stand zu den Arbeiten zum 
digitalen Euro: Sie informierte darüber, dass der 
EZB-Rat eine erste Reihe möglicher Ausgestal-
tungsmerkmale für den digitalen Euro gebilligt 
habe. Diese betreffen Aspekte wie den möglichen 
Übertragungsmechanismus, Datenschutz und 
Maßnahmen zur Begrenzung des Umlaufvolumens 
eines digitalen Euro. Zudem erläuterte sie, dass der 

digitale Euro als eigenes Zahlverfahren ausgestal-
tet werden solle. Dazu solle eine breite Stakehol-
der-Beteiligung erfolgen.

Bundesfinanzminister Lindner unterstrich (wie 
auch eine Reihe weiterer Mitgliedstaaten) die Wich-
tigkeit der Einbeziehung des Privatsektors. Zudem 
plädierte er für eine Prüfung, wie der Privatsektor 
auch bei der Governance des Zahlverfahrens einbe-
zogen werden könne.

Eine wichtige Schlussfolgerung der Diskussion 
war, dass der Erfolg des digitalen Euros auch von 
der richtigen Balance verschiedener Aspekte ab-
hänge, wie z.  B. möglichen Funktionalitäten, der 
grenzüberschreitenden Nutzbarkeit und den Da-
tenschutzregelungen. Besonders betont wurde die 
Wichtigkeit einer weiten Einsetzbarkeit und dass 
der digitale Euro einen Mehrwert für die Nutzerin-
nen und Nutzer haben müsse (diesen gelte es klar 
herauszustellen).

ECOFIN-Rat

Zur Änderungsverordnung zu den REPowerEU-Ka-
piteln in den ARP konnte eine allgemeine Ausrich-
tung erzielt werden. Der Kompromissvorschlag der 
tschechischen Ratspräsidentschaft wurde mit einer 
qualifizierten Mehrheit angenommen, nur die Slo-
wakei enthielt sich.

Bei REPowerEU geht es um den europäischen Plan 
zur schrittweisen Verringerung der Abhängigkeit 
der Europäischen Union (EU) von russischen Ein-
fuhren fossiler Brennstoffe, der darauf abzielt, die 
strategische Autonomie der EU durch eine Diversi-
fizierung der Energieversorgung zu stärken und die 
Unabhängigkeit und Sicherheit der Energieversor-
gung der EU zu erhöhen.

Konkret werden die Mitgliedstaaten ein neues RE-
PowerEU-Kapitel mit entsprechenden Reformen 
und Investitionen in ihre ARP aufnehmen.

Der Kompromiss der tschechischen Ratsprä-
sidentschaft umfasst eine Finanzierung der 
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REPowerEU-Zuschüsse in Höhe von 20 Mrd. Euro, 
die zu 75 Prozent aus Zertifikaten des Innovations-
fonds und zu 25 Prozent aus nationalen Zertifikaten 
durch Frontloading im Europäischen Emissions-
handel erfolgt. Außerdem wurde der Verteilschlüs-
sel angepasst, indem nicht nur die Ziele der RRF, 
sondern auch von REPowerEU berücksichtigt wer-
den. Auf Deutschland entfallen 10,45  Prozent der 
20 Mrd. Euro Zuschüsse. Die Europäische Kommis-
sion informierte die Mitgliedstaaten, dass das Eu-
ropäische Parlament sich bis Ende Oktober positi-
onieren wolle. Der Trilog solle Anfang November 
beginnen.

Unter dem Tagesordnungspunkt „wirtschaftliche 
Erholung“ wurde der Durchführungsbeschluss des 
Rats zur Billigung des niederländischen ARP an-
genommen. Zu Beginn verwies der Exekutiv-Vi-
zepräsident der Europäischen Kommission Valdis 
Dombrovskis auf die positive Bewertung des nie-
derländischen ARP. Anschließend legte die Euro-
päische Kommission den momentanen Umset-
zungsstand dar: Es seien 16  Auszahlungsanträge 
eingereicht worden und bereits acht Auszahlungen 
erfolgt. 26  Pläne seien gebilligt worden. Kommis-
sar Paolo Gentiloni führte aus, dass die Kommis-
sion den ungarischen Plan weiter prüfe. Bezüglich 
der Überarbeitung der bestehenden Pläne warb die 
Kommission für einen engen bilateralen Austausch.

Die Niederlande präsentierten die Eckpunkte ih-
res ARP: Er beinhalte insgesamt 49  Maßnahmen, 
davon 21  Reformen und 28  Investitionsprojekte, 
mit 127 Etappenzielen und Zielwerten. Die Nieder-
lande betonten, dass der Plan den grünen und den 
digitalen Wandel beschleunige. Der Plan trage be-
reits zu den Zielen von REPowerEU bei, z. B. über 
Investitionen in Offshore-Windparks, grünen Was-
serstoff oder energieeffizienten Wohnbau.

Unter dem Tagesordnungspunkt „wirtschaftliche 
und finanzielle Folgen des Krieges in der Ukraine“ 
informierte der Exekutivvizepräsident der Europä-
ischen Kommission Valdis Dombrovskis zunächst 
über die negativen Auswirkungen der Sanktionen 
auf Russland. Er betonte, dass die Ukraine auch 
künftig auf die finanzielle Unterstützung der  EU 

angewiesen sei, da sich ihre wirtschaftliche und fi-
nanzielle Lage infolge der russischen Aggression 
deutlich verschlechtert habe. Koordinierte Maß-
nahmen auf EU-Ebene seien wichtig. Kommissar 
Paolo Gentiloni hob hervor, dass noch 3 Mrd. Euro 
an außerordentlicher Makrofinanzhilfe ausstehen. 
In den kommenden Monaten sei es vor allem re-
levant, dass die  EU weiterhin geschlossen hin-
ter den Sanktionen stehe. Kommissarin Mairead 
McGuinness berichtete, dass sich die Sanktionen 
bisher noch nicht negativ auf die Finanzstabilität in 
der EU ausgewirkt hätten. Von zentraler Bedeutung 
seien aktuell vor allem Liquiditätsthemen.

Ein weiterer wichtiger Tagesordnungspunkt war 
„Hohe Energiepreise und Finanzmärkte“. Hierbei 
ging es um die Auswirkungen der hohen Energie-
preise auf die Finanzmärkte und mögliche flankie-
rende Maßnahmen im Finanzbereich, mit denen 
Liquiditätsengpässe von Energieunternehmen bei 
der Bereitstellung von Sicherheiten im Energieter-
minhandel vermieden werden sollen.

Der Exekutiv-Vizepräsident der Europäischen 
Kommission Valdis Dombrovskis und Kommis-
sarin Mairead McGuinness erläuterten, dass der 
Marktstress durch die geopolitische Lage (Gasver-
knappung) verursacht werde. Die hohen und vola-
tilen Strompreise führten zu hohen Nachschuss-
forderungen bei der Besicherung ausstehender 
Forderungen im Börsenterminhandel (sogenannte 
Margin Calls) und Energieunternehmen seien mit 
Liquiditätsengpässen bei der Erfüllung der Margin 
Calls konfrontiert. Bis Mitte Oktober werde die Eu-
ropäische Kommission eine Verlängerung und Än-
derung der befristeten staatlichen Beihilfen und 
des befristeten Krisenrahmens vorschlagen, um si-
cherzustellen, dass die Mitgliedstaaten den Ener-
gieunternehmen weiterhin die notwendige Un-
terstützung gewähren können. Die Kommission 
stellte geplante „flankierende“ Finanzmarktmaß-
nahmen vor:

 ● Ausweitung des Kreises an zulässigen Sicher-
heiten für die Geschäftsabwicklung über zent-
rale Clearingstellen im Börsenterminhandel;
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 ● Nutzung kurzer Handelsaussetzungen (so-
genannte Circuit Breaker) und anderer Maß-
nahmen zur Verringerung starker kurzfristiger 
Preisbewegungen;

 ● Erleichterung der Schaffung einer ergänzenden 
transaktionsbasierten Preisbenchmark zur ge-
naueren Preismessung von LNG-Importen und

 ● Erhöhung des Schwellenwerts, ab dem Ener-
gieunternehmen zur Besicherung nicht über 
zentrale Clearingstellen abgewickelter Energie-
derivategeschäfte verpflichtet sind.

Auch die EZB betonte, dass die Übertragung von 
Risiken des Energiemarkts auf den Finanzmarkt 
vermieden werden müsse und sämtliche Maßnah-
men sorgfältig geprüft werden müssten.

Die Mitgliedstaaten äußerten starke Bedenken 
hinsichtlich der negativen Auswirkungen der ho-
hen Energiepreise auf die Realwirtschaft. Die wort-
nehmenden Mitgliedstaaten stimmten mit der 
Bewertung der Europäischen Kommission über-
ein und begrüßten die vorgestellten Finanzmarkt-
maßnahmen, vor allem die Schaffung eines LNG-
Benchmarks, die Erleichterung von Staatshilfen 
für Energieunternehmen und die Ausweitung 
des Kreises an zulässigen Sicherheiten für die Ge-
schäftsabwicklung über zentrale Clearingstellen. 
Ein Risikotransfer vom Energie- auf Finanzmarkt 
sei gefährlich und Risiken für die Finanzstabilität 
müssten vermieden werden.

Einige Mitgliedstaaten zeigten sich zudem offen 
für die Reduzierung starker kurzfristiger Preisaus-
schläge durch kurze Handelsunterbrechungen. 
Weitere Mitgliedstaaten forderten Maßnahmen, 
um Marktspekulationen einzuschränken.

Die wortnehmenden Mitgliedstaaten stimmten da-
rin überein, dass Änderungen des Regulierungsrah-
mens sorgfältig geprüft werden müssten und nicht 
zu einer Absenkung der regulatorischen Anforde-
rungen führen dürften. Eine Verlagerung von Risi-
ken vom Energiemarkt auf das Finanzsystem müsse 
nach den Erfahrungen in der globalen Finanzkrise 

vermieden werden. Über die Finanzmarktregulie-
rung könne nicht das zugrunde liegende Problem 
der Angebotsknappheit auf den Energiemärkten 
gelöst werden.

Anschließend billigte der ECOFIN-Rat das 
EU-Mandat für die Vorbereitung des Treffens der 
Finanzministerinnen und -minister und Noten-
bankgouverneurinnen und -gouverneure der G20 
am 12. Und 13.  Oktober  2022 und die Erklärung 
der EU-Ratspräsidentschaft für den Internationa-
len Währungs- und Finanzausschuss bei der Jah-
restagung des IWF. Neben einem Hinweis auf ein 
koordiniertes Vorgehen gegenüber Russland hob 
die tschechische Präsidentschaft das gemeinsame 
Treffen der Finanz- und Agrarministerinnen und 
-minister im Bereich Ernährungssicherheit hervor.

Darüber hinaus wurden die Schlussfolgerungen 
zur Klimafinanzierung im Hinblick auf „Confer-
ence of Parties“ der Klimarahmenkonvention der 
Vereinten Nationen in Sharm El-Sheikh vom 6. bis 
18. November 2022 gebilligt. Die tschechische Prä-
sidentschaft betonte, dass die EU-Mitgliedstaaten 
die größten Geber im Bereich der internationalen 
Klimafinanzierung seien. Die Ratsschlussfolgerun-
gen bestätigen trotz der schwierigen politischen 
und wirtschaftlichen Lage die Verpflichtung auf die 
Klimaziele von Paris.

Auch nutzten die Finanzministerinnen und -mi-
nister die Gelegenheit zu einem breiten Austausch 
zur fiskalischen und nichtfiskalischen Rolle des 
Zolls in der EU. Einleitend verwies die tschechische 
Präsidentschaft auf die stark veränderten Gege-
benheiten für die EU-Zollunion. Kommissar Paolo 
Gentiloni führte aus, dass der Zoll durch den Bre-
xit und durch die Umsetzung von Sanktionen ge-
gen Russland und Belarus an Bedeutung gewon-
nen habe. Der Austausch zu den Leitfragen werde 
der Kommission helfen, die richtige Balance im 
für den 7.  Dezember  2022 angekündigten Legis-
lativpaket für eine Reform der EU-Zollunion zu 
finden. Eine Gruppe von Mitgliedstaaten hielt die 
frühzeitige Einbindung der Zollbehörden in die 
EU-Gesetzgebung für dringend geboten und bat 
die Europäische Kommission, ein ambitioniertes 
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Legislativpaket vorzulegen. Der deutsche Sitzungs-
vertreter forderte Änderungen, die den legalen 
Handel vereinfachen sowie gleiche Wettbewerbs-
bedingungen schaffen und die Zollbehörden in die 
Lage versetzen, Krisen schnell und effektiv anzu-
gehen. Wenige Mitgliedstaaten betonten, dass die 
Zollunion sehr gut funktioniere und man keinen 
Änderungsbedarf sehe.

Während eine Gruppe von Mitgliedstaaten 
grundsätzlich die Einrichtung einer Zollagentur 

unterstützten, äußerte sich eine andere Gruppe 
von Mitgliedstaaten, darunter Deutschland, zu-
rückhaltend bis ablehnend gegenüber einer Zoll-
agentur. Ein Kreis von Mitgliedstaaten lobte das 
Customs Eastern and South-Eastern Land Border 
Expert Team (CELBET), ein von elf Mitgliedstaaten 
getragenes Projekt zur Verbesserung der operati-
ven Zusammenarbeit an der östlichen und südöst-
lichen EU-Landgrenze, als gutes Vorbild für eine 
Zollagentur.
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Termine

84

Finanz- und wirtschaftspolitische Termine

Datum Veranstaltung

13./14. Oktober 2022 Treffen der G20-Finanzministerinnen und -Finanzminister und -Notenbankgouverneurinnen und 
-Notenbankgouverneure in Washington, D.C., USA

13. bis 15. Oktober 2022 Jahresversammlung von IWF und Weltbank in Washington, D.C., USA

26. Oktober 2022 Deutsch-Französischer Ministerrat in Frankreich

7. bis 8. November 2022 Eurogruppe und ECOFIN-Rat in Brüssel, Belgien

12. November 2022 Gemeinsames Treffen der G20-Gesundheits- und -Finanzministerinnen und -minister auf Bali, 
Indonesien (hybrides Format)

15. bis 16. November 2022 G20-Gipfel auf Bali, Indonesien

5. bis 6. Dezember 2022 Eurogruppe und ECOFIN-Rat in Brüssel, Belgien

Aufgrund der Corona-Pandemie stehen Termin und Format der Treffen erst kurz vorher fest.
Quelle: Bundesministerium der Finanzen

Datum Verfahrensschritte

16. März 2022 Kabinettsbeschluss zu den Eckwerten für Regierungsentwurf 2023 und Finanzplan bis 2026

10. bis 12. Mai 2022 Steuerschätzung

1. Juli 2022 Kabinettsbeschluss zum Entwurf des Bundeshaushalts 2023 und Finanzplan bis 2026

5. August 2022 Zuleitung an Bundestag und Bundesrat

6. bis 9. September 2022 1. Lesung Bundestag

16. September 2022 1. Durchgang Bundesrat

25. bis 27. Oktober 2022 Steuerschätzung

22. bis 25. November 2022 2./3. Lesung Bundestag

16. Dezember 2022 2. Durchgang Bundesrat

Dezember 2022 Verkündung im Bundesgesetzblatt

Quelle: Bundesministerium der Finanzen

Terminplan für die Aufstellung und Beratung des Bundeshaushalts 2023  
und des Finanzplans bis 2026
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Publikationen

Veröffentlichungskalender¹ der Monatsberichte inklusive der finanzwirtschaftlichen Daten

Publikationen des BMF

Monatsbericht Ausgabe Berichtszeitraum Veröffentlichungszeitpunkt

November 2022 Oktober 2022 22. November 2022

Dezember 2022 November 2022 22. Dezember 2022

Januar 2023 Dezember 2022 27. Januar 2023

Februar 2023 Januar 2023 21. Februar 2023

März 2023 Februar 2023 21. März 2023

April 2023 März 2023 21. April 2023

Mai 2023 April 2023 19. Mai 2023

Juni 2023 Mai 2023 22. Juni 2023

Juli 2023 Juni 2023 20. Juli 2023

August 2023 Juli 2023 24. August 2023

September 2023 August 2023 21. September 2023

Oktober 2023 September 2023 20. Oktober 2023

November 2023 Oktober 2023 21. November 2023

Dezember 2023 November 2023 21. Dezember 2023

1 Nach Special Data Dissemination Standard Plus (SDDS Plus) des IWF, siehe http://dsbb.imf.org
Quelle: Bundesministerium der Finanzen

Das BMF hat folgende Publikationen herausgegeben:

Wirkungsbericht – Grüne Bundeswertpapiere 2020 (de/en)

Bundesfinanzministerium – ein Haus, das zählt.

Was Steuern sind und wozu wir sie zahlen (de/en)

Wie Alterseinkünfte besteuert werden

Publikationen des BMF können kostenfrei bestellt werden beim:

Bundesministerium der Finanzen

Wilhelmstraße 97

10117 Berlin

Zentraler Bestellservice:

Telefon: 03018 272 2721

Telefax: 03018 10 272 2721

E-Mail: publikationen@bundesregierung.de

Internet:

http://www.bundesfinanzministerium.de

http://www.bmf-monatsbericht.de

Quelle: Bundesministerium der Finanzen
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Stellenausschreibung

Trainee (m/w/d) im Bundesministerium der Finanzen –  
Unsere Arbeit zählt

Bewerbungsfrist: 20. November 2022

Arbeitsort: Berlin

Sie interessieren sich für Politik und Finanzen? Dann lernen Sie die vielfältigen und spannenden Aufgaben 
des Bundesministeriums der Finanzen (BMF) in unserem einjährigen Traineeprogramm kennen.

Das BMF ist immer mit dabei: Mitten in Berlin sind wir stets nah dran an aktuellen politischen Themen 
und anspruchsvollen Fragestellungen unserer Zeit: stabile Staatsfinanzen, Wachstum, Steuern, Zoll, Kredit- 
und Kapitalmärkte, Wirtschafts- und Währungsunion, Digitalisierung und Nachhaltigkeit im Finanzsektor 
sowie die Bekämpfung von Finanzkriminalität national, europäisch und international und noch vieles mehr. 
Gestalten Sie in einem der größten Ressorts der Bundesregierung die Haushalts- und Finanzpolitik sowie die 
Steuerpolitik mit. Es erwartet Sie ein attraktiver Traineeplatz, der Ihnen neben Einblicken in verschiedene 
Abteilungen vielfältige Entwicklungsperspektiven bietet.

Leistungsorientierung, Freude an der Arbeit und Respekt sind uns wichtig!

Unsere interne Arbeitskultur stärken wir durch Innovation, Kommunikation und Eigeninitiative.

Wir stärken auch Diversität und Inklusion durch Förderung der Gleichstellung, der Ausrichtung des 
Arbeitsumfeldes auf die Bedürfnisse schwerbehinderter Menschen, einem entspannten Umgang mit LSBTI* 
und der gezielten Einstellung von Menschen unabhängig von Alter, Geschlecht, Herkunft, Nationalität 
oder Religionen. Wir freuen uns daher über Bewerbungen von Menschen, die diese Vielfalt der Gesellschaft 
widerspiegeln. Als Zeichen der Unterstützung der Vielfalt im Arbeitsumfeld haben wir die Charta der Vielfalt 
unterschrieben.

Ihr Profil

 ● Abschluss eines universitären Master- oder Diplomstudiums mit wirtschaftswissenschaftlicher Ausrich-
tung und mindestens mit der Note „gut“ oder

 ● Volljuristin beziehungsweise Volljurist mit Abschluss beider juristischer Staatsexamina mindestens mit 
der Note „befriedigend“ (insgesamt mindestens 16 Punkte)

 ● gute Englischkenntnisse sowie möglichst auch Französischkenntnisse oder Fremdsprachenkenntnisse in 
einer anderen Sprache der Europäischen Union

 ● Darüber hinaus sollten Sie die Fähigkeit besitzen, sich schnell in neue und wechselnde Aufgabenstel-
lungen einzuarbeiten und einen Blick für das Wesentliche haben, um komplexe Sachverhalte systema-
tisch bearbeiten zu können. Insbesondere Eigeninitiative, Urteilsfähigkeit, Verhandlungsgeschick sowie 
Teamfähigkeit zeichnen Ihre Persönlichkeit aus.
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Wir bieten Ihnen

 ● einen verantwortungsvollen, interessanten und vielseitigen Traineeplatz mit hoher gesellschaftlicher 
und politischer Relevanz.

 ● Einblicke in die Arbeitsweise und Struktur des BMF durch im Wechsel stattfindende praktische Stationen 
in verschiedenen Bereichen des Ministeriums sowie Lehrgangsabschnitte in Kooperation mit der Hel-
mut-Schmidt-Universität.

 ● eine befristete Einstellung nach den Bestimmungen des TVöD (Entgeltgruppe E 13 zuzüglich Ministeri-
alzulage) sowie nach Ablauf des Traineeprogramms die Perspektive einer unbefristeten Einstellung und 
Übernahme als Regierungsrätin beziehungsweise Regierungsrat im Beamtenverhältnis auf Probe (Besol-
dungsgruppe A 13).

 ● eine individuelle Betreuung während des Programms sowie eine intensive Onboarding-Phase mit Gele-
genheit zum Netzwerken und Kennenlernen.

 ● ein familienfreundliches Arbeitsumfeld mit flexiblen Arbeitszeiten, Teilzeitbeschäftigung, mobiler Ar-
beit/Homeoffice sowie einer eigenen Kita auf dem Gelände des BMF.

 ● Aktivitäten zur Gesundheitsförderung, ein Jobticket etc.

Bei gleicher Qualifikation werden Frauen nach Maßgabe des Bundesgleichstellungsgesetzes und bei gleicher 
Eignung schwerbehinderte Bewerberinnen und Bewerber nach Maßgabe des SGB IX bevorzugt berücksichtigt.

Soweit bei schwerbehinderten Bewerberinnen und Bewerbern ein zeitlicher Kausalzusammenhang 
zwischen Eintritt der Schwerbehinderung und dem Erwerb des Universitätsabschlusses beziehungsweise 
zweiten Staatsexamens nachweisbar ist, wird der Abschluss dieses Studiums mindestens mit der Note 
„befriedigend“ beziehungsweise der beiden Staatsexamina mindestens mit den Noten „befriedigend/
befriedigend“ vorausgesetzt.

Weitere gute Gründe für eine Bewerbung bei uns finden Sie unter https://www.bundesfinanzministerium.
de/Web/DE/Ministerium/Arbeiten-Ausbildung/arbeiten-und-ausbildung.html.

Bewerben Sie sich

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Online-Bewerbung über Interamt, Stellen-ID 866247, bis zum 
20. November 2022. Zur Bewerberauswahl finden voraussichtlich ab der 3. Kalenderwoche 2023 Vorstel-
lungsgespräche (gegebenenfalls virtuell) statt. Das Traineeprogramm startet Ende März 2023 (12. KW).

Ihre Fragen beantwortet Ihnen gerne unser Traineeteam (Frau Dr. Röhrmann und Herr Briest, Tel.: 03018 682-
3265/-1208 E-Mail: Trainee@bmf.bund.de). Weitere Informationen über das BMF als Arbeitgeber und zum Da-
tenschutz bei Bewerbungen finden Sie im Internet unter http://www.bundesfinanzministerium.de/.

Über andere Stellenausschreibungen informiert Sie unser Jobnewsletter (z. B. Wirtschaftswissenschaftler/in-
nen mit Berufserfahrung). Diese Stellenausschreibung finden Sie unter www.bundesfinanzministerium.de.

https://www.interamt.de/koop/app/stelle?id=845337
https://www.bundesfinanzministerium.de/Web/DE/Ministerium/Arbeiten-Ausbildung/arbeiten-und-ausbildung.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Ministerium/Arbeiten-Ausbildung/datenschutzhinweise-fuer-stellenbewerber.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Ministerium/Arbeiten-Ausbildung/datenschutzhinweise-fuer-stellenbewerber.html
http://www.bundesfinanzministerium.de/
https://www.bundesfinanzministerium.de/Web/DE/Service/Abonnements/Newsletter/newsletter.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Web/DE/Ministerium/Arbeiten-Ausbildung/Stellenangebote/stellenangebote.html
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Entwicklung der Kreditaufnahme des Bundes 

Entwicklung der Kreditaufnahme des Bundes (Haushalt und der Sondervermögen ohne 
Darlehensfinanzierung) 

 Kreditaufnahme des Bundes

Nach dem Haus halts ge setz über nom me ne Gewährleistungen

Kennziffern für Special Data Dissemination Standard (SDDS) – Haushalt Bund

Kennziffern für Special Data Dissemination Standard (SDDS) – Kreditaufnahme des Bundes

Bundeshaushalt Gesamtübersicht 2015 bis 2021

Ausgaben des Bundes nach volkswirtschaftlichen Arten

Haushaltsquerschnitt: Glie de rung der Aus ga ben nach Aus ga be grup pen und Funk tio nen

Gesamtübersicht über die Entwicklung des Bundeshaushalts 1969 bis 2021

Entwicklung des öffentlichen Gesamthaushalts

Steueraufkommen nach Steuergruppen

Entwicklung der Steuer- und Abgabenquoten

Entwicklung der Staatsquote

Schulden der öffentlichen Haushalte

Entwicklung der Finanzierungssalden der öffentlichen Haushalte

Internationaler Vergleich der öffentlichen Haushaltssalden

Staatsschuldenquote im internationalen Vergleich

Das nachfolgende Angebot „Statistiken und Dokumentationen“ ist nur online verfügbar im BMF-
Monatsbericht als eMagazin unter www.bmf-monatsbericht.de. Der BMF-Monatsbericht als eMagazin 
bietet darüber hinaus zahlreiche weitere Funktionen und Vorteile, u. a. interaktive Grafiken.
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Übersichten zur 
finanzwirtschaftlichen Entwicklung

https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2022/10/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-01-entwicklung-kreditaufnahme-bund.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2022/10/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-02-entwicklung-verschuldung-bundeshaushalt-und-sondervermoegen.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2022/10/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-02-entwicklung-verschuldung-bundeshaushalt-und-sondervermoegen.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2022/10/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-04-kreditaufnahme-des-bundes.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2022/10/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-05-gewaehrleistungen.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2022/07/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-06-kennziffern-fuer-sdds-central-government-operations.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2022/10/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-07-kennziffern-fuer-sdds-central-government-debt.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2022/10/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-08-bundeshaushalt.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2022/10/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-09-ausgaben-des-bundes.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2022/10/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-10-haushaltsquerschnitt.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2022/10/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-11-gesamtuebersicht-entwicklung-bundeshaushalt.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2022/10/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-12-entwicklung-des-oeffentlichen-gesamthaushalts.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2022/10/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-13-steueraufkommen-nach-steuergruppen.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2022/10/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-14-entwicklung-der-steuer-und-abgabequoten.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2022/10/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-15-entwicklung-der-staatsquote.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2022/10/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-16-schulden-der-oeffentlichen-haushalte.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2022/10/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-17-entwicklung-der-finanzierungssalden.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2022/10/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-18-internationaler-vergleich.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2022/10/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-19-staatsschuldenquoten.html
http://www.bmf-monatsbericht.de/
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Steuerquoten im internationalen Vergleich

Abgabenquoten im internationalen Vergleich

Staatsquoten im internationalen Vergleich

Entwicklung der EU-Haushalte 2020 bis 2021

Übersichten zur 
Entwicklung der Länderhaushalte

Entwicklung der Kernhaushalte der Länder

Vergleich der Finanzierungssalden je Einwohner 2021/2022

Die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben und der Kernhaushalte des Bundes und der Länder

Die Einnahmen, Ausgaben und Kernhaushalte der Länder

Gesamtwirtschaftliches Produktionspotenzial 
und Konjunktur komponenten des Bundes

Produktionslücken, Budgetsemielastizität und Konjunkturkomponenten

Produktionspotenzial und -lücken

Beiträge der Produktionsfaktoren und des technischen Fortschritts zum preisbereinigten 
Potenzialwachstum

Bruttoinlandsprodukt

Bevölkerung und Arbeitsmarkt

Kapitalstock und Investitionen

Solow-Residuen und Totale Faktorproduktivität

Preise und Löhne

 

https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2022/10/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-20-steuerquoten-im-internationalen-vergleich.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2022/10/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-21-abgabenquoten-im-internationalen-vergleich.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2022/10/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-22-staatsquoten-im-internationalen-vergleich.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2022/10/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-23-entwicklung-der-eu-haushalte.html
 https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2022/10/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-2-01-entwicklung-der-laenderhaushalte-soll-ist.html
 https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2022/10/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-2-02-abb-vergleich-finanzierungsdefizite.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2022/10/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-2-03-entwicklung-einnahmen-ausgaben-und-kernhaushalte-bund-laender.html
 https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2022/10/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-2-04-einnahmen-ausgaben-und-kernhaushalte-laender.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2022/10/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-3-01-produktionsluecken-budgetsemielastizitaet-konjunkturkomponenten.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2022/10/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-3-02-produktionspotenzial-und-luecken.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2022/10/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-3-03-beitraege-der-produktionsfaktoren.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2022/10/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-3-03-beitraege-der-produktionsfaktoren.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2022/10/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-3-04-bruttoinlandsprodukt.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2022/10/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-3-05-bevoelkerung-und-arbeitsmarkt.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2022/10/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-3-06-kapitalstock-und-investitionen.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2022/09/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-3-07-solow-residuen.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2022/10/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-3-08-preise-und-loehne.html
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Kennzahlen zur 
gesamtwirtschaftlichen Entwicklung
Wirtschaftswachstum und Beschäftigung

Preisentwicklung

Außenwirtschaft

Einkommensverteilung

Reales Bruttoinlandsprodukt im internationalen Vergleich

Harmonisierte Verbraucherpreise im internationalen Vergleich

Harmonisierte Arbeitslosenquote im internationalen Vergleich

Reales Bruttoinlandsprodukt, Verbraucherpreise und Leistungsbilanz in ausgewählten 
Schwellenländern

Übersicht Weltfinanzmärkte

Jüngste wirtschaftliche Vorausschätzungen von EU-KOM, OECD, IWF zu BIP, Verbraucherpreisen 
und Arbeitslosenquote

Jüngste wirtschaftliche Vorausschätzungen von EU-KOM, OECD, IWF zu Haushaltssalden,  
Staatsschuldenquote und Leistungsbilanzsaldo

https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2022/10/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-4-01-wirtschaftswachstum-und-beschaeftigung.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2022/10/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-4-02-preisentwicklung.html
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Zeichenerklärung für Tabellen

Zeichen Erklärung

– nichts vorhanden

0 weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts

· Zahlenwert unbekannt

X Wert nicht sinnvoll

Onlineversion des Monatsberichts

Der BMF-Monatsbericht ist auch im Internet verfügbar als eMagazin mit vielen Extra-Funktionen: Die 
Inhalte sind in mobiler Ansicht auch unterwegs praktisch abrufbar, digitale Infografiken sind interaktiv 
bearbeitbar, eine einfache Menüführung sorgt für schnelle Übersicht und Datenfreunde erhalten Zugang zu 
einem umfangreichen Statistikbereich.
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